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Verwaltungsvorschrift
des Sachsischen Staatsministeriums des Innern
zur Sachsischen Bauordnung
(VwVSachsBO)

Vom 18. Marz 2005

Zum Vollzug der Sachsischen Bauordnung ( SachsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016
(SachsGVBI. S. 186), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (SachsGVBI. S. 706)
geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ergeht die nachfolgende Verwaltungsvorschrift fir die
Bauaufsichtsbehdérden.

Paragrafenangaben ohne nahere Bezeichnung beziehen sich auf die Sachsische Bauordnung. Soweit in dieser
Verwaltungsvorschrift auf DIN-Normen Bezug genommen wird, sind diese im Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraBBe 6, 10787 Berlin, VDE-Bestimmungen auch im VDE-Verlag, BismarckstraBe 33, 10625 Berlin
erschienen. Sie sind beim Deutschen Patent- und Markenamt in Miinchen archivmaBig gesichert niedergelegt.

Die Haupthummern beziehen sich auf den jeweiligen Paragrafen. Sofern der Paragraf in Absatze unterteilt ist,
bezeichnet die folgende Nummer nach dem Punkt den Absatz. Die weiter folgende Nummer enthélt die
entsprechenden Ausfiihnrungen zu dem Absatz. Bei ausgelassenen Hauptnummern bestehen zu den betreffenden
Paragrafen keine Regelungen nach dieser Verwaltungsvorschrift.

Die Verwaltungsvorschrift wird nach dem folgenden Beispiel zitiert: Nummer 49.1.1

2 Begriffe

2.1.1 Bauliche Anlagen sind zum Beispiel auch Wohncontainer, weil sie durch eigene Schwere auf dem Erdboden
ruhen, sowie mobile Feldkiichen, Wohn- oder Verkaufswagen, wenn sie nach ihrem Verwendungszweck dazu
bestimmt sind, Gberwiegend ortsfest benutzt zu werden.

2.1.2 Andere Anlagen und Einrichtungen sind solche, die bauordnungsrechtlich relevant sind, ohne selbst bauliche
Anlagen darzustellen, wie Anlagen der AuBBenwerbung, die nicht selbst bauliche Anlagen sind (zum Beispiel
Beschriftungen, Bemalungen), Markisen oder Garten- und Spielplatzeinrichtungen.

2.1.3  Zu Nummer 2

Bei den Lager-, Abstell- und Ausstellungsplatzen kommt es nicht darauf an, ob sie befestigt oder unbefestigt sind.
Eine Flache wird dann zum Platz im bauordnungsrechtlichen Sinne, wenn sie fiir einen mehr als kurzfristigen
Zeitraum in Anspruch genommen wird oder in Anspruch genommen werden soll.

2.1.4 Zu Nummer 4

Campingplatze und Zeltplatze sind Platze, die ganzjahrig oder wiederkehrend saisonal zum Aufstellen und Bewohnen
von mehr als drei Zelten oder Wohnwagen bestimmt sind.

Wochenendplatze sind Platze, die fiir das Aufstellen oder Errichten von Wochenendhausern, Mobilheimen oder nicht
fahrbereiten Wohnwagen und fir eine der Erholung dienende Nutzung bestimmt sind. Diese Unterkinfte dirfen nicht
zum dauernden Aufenthalt genutzt werden.

2.2 Gebaude sind selbstandig benutzbar, wenn sie nach ihrer Zweckbestimmung eine eigenstandige Funktion
besitzen. Sie dirfen in dieser Funktion nicht von anderen baulichen Anlagen abhéngig sein. Nicht selbstandig
benutzbar sind zum Beispiel Anbauten, die nur vom Innern eines angrenzenden Geb&udes aus betretbar sind.
Umgekehrt beeintrachtigen innere Verbindungen zwischen aneinandergebauten Geb&uden nicht deren
Selbstandigkeit, wenn jedes flr sich vom Freien zu seiner Benutzung zuganglich ist. Unter dieser Voraussetzung
bestehen Gebaudegruppen, wie Reihenhauser und Doppelhaduser, aus mehreren selbstandigen Gebauden, auch
wenn sie auf einem Grundstlck errichtet sind.

2.3.1 Gebaude sind freistehend, wenn sie nicht aneinandergebaut sind und untereinander und zu den
Nachbargrenzen Absténde einhalten. Aneinandergebaute Geb&aude, wie Reihenhduser oder Doppelhduser, sind
keine freistehenden Gebaude, auch wenn sie auf einem gemeinsamen Grundstlick errichtet werden.

Der Anbau von Garagen oder von sonstigen Nebengeb&uden, wenn sie nach § 6 Abs. 7 an der Nachbargrenze
zulassig sind und die MaBvorgaben der Verfahrensfreiheit nach § 61 nicht Gberschreiten, &ndert die Eigenschaft
freistehend nicht.

2.3.2 Die mittlere Hohe eines Gebaudes ergibt sich aus der Summe der freiliegenden Flachen aller AuBenwande
(begrenzt durch Gelandeoberflache und FuBbodenoberkante des héchstgelegenen Geschosses, in dem
Aufenthaltsrdume mdglich sind) geteilt durch den Umfang des Gebaudes.

2.3.3 Als Nutzungseinheit gilt eine in sich abgeschlossene Folge von Aufenthaltsrdumen, die einer Person oder
einem gemeinschaftlichen Personenkreis zur Benutzung zur Verfigung stehen, zum Beispiel abgeschlossene
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Wohnungen, Einliegerwohnungen, Buros, Praxen.

Die Nutzungseinheit kann auch aus einem Raum bestehen, zum Beispiel Ein-Zimmer-Appartement oder ein aus
einem Raum bestehendes Biro (vergleiche OVG NW, Beschluss vom 7. Juli 1997, BRS 59 Nr. 124). Eine Folge von
Aufenthaltsrdumen ist nicht zwingend vorausgesetzt.

Erfolgt eine freiberufliche Nutzung innerhalb einer Wohnung durch denselben Nutzerkreis, sind die hierflir
verwendeten Rdume keine selbstandige Nutzungseinheit, sondern Bestandteil der Wohnnutzung. Erfolgt die
freiberufliche Nutzung in abgetrennten Raumen durch Dritte, also nicht dem Nutzerkreis der Wohnung zugehdérige
Personen, sind die freiberuflich genutzten Rdume selbsténdige Nutzungseinheiten.

Bei gewerblich genutzten Raumen wird die Nutzungseinheit durch die notwendigen Brandabschnitte begrenzt.
Nutzungseinheiten sind brandschutztechnisch abgegrenzte Einheiten, die gegeneinander geschitzt sind und den
Feuerwehreinsatz durch rdumlich definierte Abschnitte fur die Brandbek&mpfung begunstigen.

Bei der fiir die Einteilung in die Gebaudeklassen maBgeblichen Zahl der Nutzungseinheiten ist auf Raume
abzustellen, die zum dauernden Aufenthalt von Personen geeignet sind. In Gebaude integrierte Nebenanlagen oder
der Hauptnutzung zugehérige Garagen sind keine selbstandigen Nutzungseinheiten, die geeignet sind, die Zahl der
in einem Gebaude vorhanden Nutzungseinheiten zu erhéhen. Es sind aber anders genutzte Rdume im Sinne des

§ 29 Abs. 2. Die Anforderungen an Trennwande sind einzuhalten.

2.3.4 In einem Geschoss sind Aufenthaltsraume méglich, wenn es fir Aufenthaltsrdume bestimmt ist oder wenn es,
ohne hierflir bestimmt zu sein, in seiner gegebenen Gestalt zur Einrichtung von Aufenthaltsrdumen, gegebenenfalls
auch durch AusbaumaBnahmen, geeignet ist. Die Eignung bestimmt sich nach objektiven Kriterien. Als solche
kommen die erforderliche notwendige Treppe, die erforderliche lichte Raumhdhe und die erforderliche Belichtung in
Betracht.

2.3.5 Bei der Berechnung der Flache der Nutzungseinheiten ist auf die Brutto-Grundflache (BGF) abzustellen. Die
BGF ist nach DIN 277 Teil 1, Ausgabe Juni 1987, in der jeweils geltenden Fassung, definiert als die Summe der
Grundflachen aller Grundrissebenen ohne nicht nutzbare Dachflachen, berechnet zwischen den duBeren MaBen in
FuBbodenhdéhe, einschlieBlich &uBerer Bekleidung, aber ohne konstruktive oder gestalterische Vor- und
Ruckspriinge. Soweit bei den Flachenangaben des Absatzes 3 Satz 1 nicht auf das Gesamtgeb&ude abgestellt ist,
sondern auf die GréBe der Nutzungseinheiten als Teil eines Gebaudes, ist die Berechnungsmethode der DIN 277
Teil 1 entsprechend anzuwenden.

2.4.1 Zu Nummer 3

Selbstandige GroBgaragen mit einer Brutto-Grundflache Uber 1 600 m? sind keine Sonderbauten. § 66 bleibt
unberthrt.

2.4.2 ZuNummer 17

Eine erhéhte Brandgefahr liegt vor, wenn brandférdernde, leichtentziindliche oder hochentziindliche Stoffe
entsprechend den Gefahrlichkeitsmerkmalen nach der Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

( Gefahrstoffverordnung — GefStoffV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 2004 (BGBI. |

S. 3758, 3759), geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3855), in der jeweils
geltenden Fassung, in nicht geringen Mengen gelagert, be- oder verarbeitet werden. Zur weiteren Bestimmung
gegebenenfalls erhdhter Gefahrdungen sind die Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) heranzuziehen. Sie
werden vom Ausschuss fir Gefahrstoffe (AGS) aufgestellt und fortlaufend der Entwicklung angepasst. Die TRGS
werden vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit im Bundesarbeitsblatt (BArbBlI.) bekannt gegeben.

Eine Explosionsgefahr ist gegeben, wenn in einer baulichen Anlage die Gefahr des Auftretens einer
explosionsfahigen Atmosphére in gefahrdrohender Menge (gefahrliche explosionsféahige Atmosphére) nicht
ausgeschlossen werden kann, siehe hierzu die Begriffsbestimmung nach der Verordnung tber Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, (iber Sicherheit und
Betrieb Uberwachungsbedurftiger Anlagen und (ber die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

( Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV) vom 27. September 2002 (BGBI. | S. 3777), zuletzt gedndert durch
Artikel 9 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3758, 3813), in der jeweils geltenden Fassung.
Beispiele fir bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder
erhéhter Brandgefahr verbunden ist, sind Holzbearbeitungsbetriebe, Lackfabriken, Spritzlackierraume, Feuerwerks-,
Munitions- und Sprengstofffabriken.

2.4.3 Zu Nummer 19

Nummer 19 enthélt einen Auffangtatbestand. Hiernach ist die Sonderbaueigenschaft auch dann gegeben, wenn bei
sonstigen Anlagen durch deren besondere Art oder Nutzung die sie nutzenden Personen oder die Allgemeinheit in
vergleichbarer Weise gefahrdet werden kénnen.

Sind die Schwellenwerte bei Anlagen nach Nummern 1 bis 18 unterschritten, kénnen solche Anlagen nicht aufgrund
der Nummer 19 als Sonderbauten behandelt werden.

Nach Immissionsschutzrecht genehmigungspflichtige Anlagen sind keine Sonderbauten nach Nummer 19. Der
Besonderheit dieser Vorhaben wird bereits hinreichend im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
Rechnung getragen. Sie kénnen aber zum Beispiel Sonderbauten nach Nummer 2 oder Nummer 3 sein.
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2.5 Aufenthaltsrdume sind insbesondere Wohn- und Schlafraume, Wohndielen, Wohn- und Kochkiichen,
Versammlungsraume, Arbeitsraume, Gastraume, Unterrichtsrdume, Krankenrdume, Warterdume, Geschaftsraume,
Verkaufsraume und Werkstatten.

Keine Aufenthaltsrdume sind insbesondere Flure, Treppenraume, Wasch- und Toilettenrdume, Trockenrdume,
Wasch- und Futterkiichen, Garagen, Heizrdume, Maschinenrdume sowie Raume, die zur Lagerung von Waren und
zur Aufbewahrung von Gegensténden bestimmt sind, auch wenn in ihnen die mit der Lagerung und Aufbewahrung
notwendig verbundenen Arbeiten verrichtet werden.

2.6 Gelandeoberflache ist die von der Bauaufsichtsbehdrde in der Baugenehmigung festgelegte
Gelandeoberflache, die im Bebauungsplan festgesetzte Gelandeoberflache oder die gewachsene Gelandeoberflache
(natlrliche Gelandeoberflache), nicht jedoch die durch Aufschittungen oder Abgrabungen willkirlich veranderte
Gelandeoberflache.

Unselbstandige, im Verhéltnis zum Gebaude und zur GrundstiicksgréBe geringflgige Abgrabungen, zum Beispiel zur
Belichtung von einzelnen Aufenthaltsrdumen im Kellergeschoss, oder unselbsténdige Aufschittungen, zum Beispiel
zur Anrampung eines Hauseinganges oder zur Anlegung einer Terrasse, verandern nicht die Gelandeoberflache,
sondern nur den Verlauf des Geléndes. Sie sind Abgrabungen unterhalb der Gelandeoberflache beziehungsweise
Aufschittungen oberhalb der Gelandeoberflache.

3 Aligemeine Anforderungen

3.1 Unter Instandhaltung fallen Tatigkeiten zur Wartung, Inspektion und Instandsetzung. Es sind MaBnahmen zur
Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustandes einer Anlage, soweit es sich nicht um eine Anderung handelt.
Bei Eingriff in die Substanz der Anlage dergestalt, dass neue bautechnische Nachweise erforderlich werden, ist eine
Instandhaltung nicht mehr anzunehmen.

3.3.1 Die schlichte Nichterfillung einer Technischen Baubestimmung ohne Nachweisfiihrung der Ersatzlésung ist
nicht zuldssig. Bei Abweichungen von den als Technische Baubestimmungen eingeflhrten technischen Regeln hat
der Bauherr oder ein sonst am Bau Beteiligter den Nachweis fur die Erfullung der allgemeinen Anforderungen zu
fihren. Die Gleichwertigkeit der abweichenden Lésung ist in den Bauvorlagen nachzuweisen. Die Abweichung bedarf
keiner Entscheidung nach § 67.

3.3.2 Beinhaltet der Nachweis der Ersatzlésung die Verwendung neuer Bauprodukte und die Anwendung neuer
Bauarten, bleiben die besonderen Verfahren bei Abweichungen im Bereich der Bauprodukte und Bauarten unberiihrt.
Solcher besonderer Verfahren bedarf es aber nicht fiir Bauprodukte,

— die von allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen, die nicht in die Bauregelliste aufgenommen sind
(sonstige Bauprodukte),

— andie nach der Liste C nur untergeordnete Anforderungen gestellt werden (siehe §§ 17 bis 25).
4 Bebauung der Grundstiicke mit Gebéduden

4.1 Fuir die Befahrbarkeit einer éffentlichen Verkehrsflache und der Zufahrt ist grundsatzlich erforderlich, dass ein
fur die Benutzung ausreichend befestigter und breiter Unterbau vorhanden ist, um das bewohnte und benutzte
Grundstiick auch mit Fahrzeugen erreichen zu kénnen, die gegebenenfalls im 6ffentlichen Interesse auf das
Grundstiick gelangen miissen, zum Beispiel Kraftfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. MaB3geblich
fur die an die Befahrbarkeit zu stellenden Anforderungen ist das auf dem Grundstiick geplante konkrete Vorhaben. Im
Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen zu Nummer 63 verwiesen.

4.2 Absatz 2 verbietet grundséatzlich die Errichtung eines Gebaudes auf mehreren Grundstiicken. Das Grundstiick
im Sinne des Bauordnungsrechts ist das Buchgrundstlck im Sinne des Zivilrechts, ohne Ricksicht darauf, in welcher
Weise es genutzt wird und ob es eine wirtschaftliche Einheit mit einem anderen Grundstick bildet. Es kann aus
einem oder mehreren Flurstiicken bestehen, deren Bezeichnung und GréBe aus dem Liegenschaftskataster
Ubernommen wird.

Als rechtliche Sicherung (§ 2 Abs. 11) kommt die Eintragung einer Vereinigungsbaulast in Betracht. Sie bewirkt, dass
das Gebaude nur noch zu dem durch die Vereinigungsbaulast geschaffenen Grundstiick in éffentlich-rechtliche
Beziehungen tritt, nicht aber zu den einzelnen Buchgrundstiicken.

Zur Vermeidung rechtswidriger Zusténde sind alle grundstiicksbezogenen Anforderungen zu beachten. Das sind
neben den Anforderungen des § 4 insbesondere die in § 5 (Zugange und Zufahrten auf den Grundstiicken), § 6
(Abstandsflachen, Abstande), § 8 (Nicht Uiberbaute Flachen der bebauten Grundstlicke, Kinderspielplatze), § 30
(Brandwande) und § 49 (Stellplatze, Garagen) enthaltenen Anforderungen.

Soweit mit der Vereinigungsbaulast das Entstehen rechtswidriger Verhéltnisse vermieden wird, bedarf es daneben
keiner bauordnungsrechtlichen Abweichungsentscheidung der Bauaufsichtsbehérde.

5 Zugéange und Zufahrten auf den Grundstiicken
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5.1.1 Soweit fir den Feuerwehreinsatz erforderliche Flachen nicht auf dem Grundstiick selbst liegen, miissen sie
rechtlich gesichert sein.

5.1.2 Aus Grinden des Feuerwehreinsatzes sind anstelle eines Zu- und Durchgangs Zu- und Durchfahrten
erforderlich, wenn die Personenrettung oder wirksame L&scharbeiten anders nicht gewahrleistet werden kénnen.
MaBgeblich hierflir sind insbesondere die Anzahl der durch den Weg erschlossenen Gebaude, die Nutzungsintensitat
der Gebaude und die hieraus folgende Zahl der im Brandfall zu rettenden Personen.

5.2.1 Sind bei Gebauden nach Absatz 1 sowie bei Sonderbauten Zugange, Zufahrten, Aufstell- oder
Bewegungsflachen fir die Feuerwehr erforderlich, ist die DIN 14090, Ausgabe Mai 20083, in der jeweils geltenden
Fassung, anzuwenden. Dabei gilt zu den Nummern 4.2.11, 4.3.9 und 4.4.7 der DIN 14090 Zufahrten, Aufstell- und
Bewegungsflachen sind mindestens entsprechend der StraBen-Bauklasse VI (Richtlinie fir Standardisierung des
Oberbaues von Verkehrsflachen — RStO 01) auszufihren.

Sofern die drtlichen (grundstiicks- und objektbezogenen) Gegebenheiten es gestatten oder erfordern, kénnen in
Abstimmung mit der drtlichen Brandschutzbehérde nach § 4 Abs. 2 des Sachsischen Gesetzes iber den
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ( SachsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SachsGVBI. S. 245, 647),
in der jeweils geltenden Fassung, abweichende Werte von der DIN 14090 bestimmt werden. Flr den Fall, dass die
Behorde nicht ausreichend mit geeigneten Fachkraften besetzt ist, wird auf § 7 Abs. 1 Nr. 1 SachsBRKG verwiesen.

5.2.2 Fuir Hofkellerdecken und andere Decken, die nur im Brandfall von Feuerwehrfahrzeugen befahren werden,
sind die Vorschriften zu DIN 1055 Teil 3, Ausgabe Juni 1971, in der jeweils geltenden Fassung, geman der
Bekanntmachung des Sé&chsischen Staatsministeriums des Innern (iber die Liste der eingefiihrten Technischen
Baubestimmungen (LTB) vom 5. Marz 2004 (SachsABI. SDr. S. S478), in der jeweils geltenden Fassung, zu
beachten.

6 Abstandsflachen, Abstande

6.1.1  Nutzungsénderungen sind abstandsflachenrechtlich relevant, soweit bauliche Veradnderungen damit
einhergehen, es sich um eine urspriinglich abstandsflachenrechtlich privilegierte Anlage handelt oder das Geb&aude
aufgrund einer Abweichung, Befreiung oder Ausnahme von den abstandsflachenrechtlichen Vorschriften errichtet
wurde.

Die Nutzungsénderung eines bestehenden Gebaudes, das die zur Zeit der Nutzungsanderung mafBgebenden
Abstandsflachen nicht einhalt, ist abstandsflachenrechtlich beachtlich, wenn die Nutzungsanderung vom
Bestandsschutz nicht mehr gedeckt ist und darGber hinaus auf mindestens einen der durch die
Abstandsflachenvorschriften geschitzten Belange nachteiligere Auswirkungen hat als die bisherige Nutzung.

Der Bestandsschutz flr ein Gebaude erlischt auch bei Eingriffen in die Bausubstanz, die das Bauwerk so erheblich
andern, dass das geanderte Gebaude nicht mehr mit dem alten, bestandsgeschiitzten Bauwerk identisch ist. Von
einer bloBen Nutzungsanderung kann demnach, auch wenn die Kubatur und duBere Gestalt des Gebaudes erhalten
bleiben, dann nicht mehr ausgegangen werden, wenn durchgefiihrte bauliche Anderungen die Qualitét einer
bestandsschutzbeendenden Neuerrichtung des Baukdrpers unter teilweiser Verwendung bestehender Substanz
erreichen, zum Beispiel nicht nur unwesentlicher Teilabriss, Neukonstruktion des Daches oder Eingriff in das
statische System. Insoweit ist abstandsflachenrechtlich eine Gesamtbetrachtung des geanderten Gebaudes
vorzunehmen.

Im Hinblick auf die Forderung, dass die Nutzungsanderung dariiber hinaus auf mindestens einen der durch die
Abstandsflachenvorschriften geschitzten Belange nachteiligere Auswirkungen hat als die bisherige Nutzung, ist zu
berlicksichtigen, dass das Abstandsflachenrecht auf seine klassischen Schutzgiiter zuriickgefiihrt wurde. Es ist
grundsatzlich Aufgabe des Bauplanungsrechts, eventuell entstehende Nutzungskonflikte zu bewaltigen. Die Frage, ob
die neue Nutzung ausreichend Riicksicht auf die Umgebung nimmt, beurteilt sich deshalb primar nach
bauplanungsrechtlichen Grundsétzen. Dartber hinaus kann es eine Abweichung nach § 67 Abs. 1 rechtfertigen,
wenn ein gedndertes Abstandsflachenrecht die Nutzungsanderung eines in friiherer Zeit legal errichteten Gebaudes
verhindert und die neue Nutzung ausreichend Ricksicht auf die nachbarlichen Belange nimmt.

6.1.2 Ob von einer Anlage Wirkungen wie von einem Geb&ude ausgehen, ist unter Beriicksichtigung der
Schutzgiter des Abstandsflachenrechts und der Erfordernisse des Brandschutzes zu beurteilen. MaBgeblich sind die
konkreten Umstéande des Einzelfalles unter Berlicksichtigung der Art der Anlage und der Grundstiickssituation.
Wirkungen wie von Geb&uden gehen in der Regel von folgenden baulichen Anlagen aus:

— Mauern, geschlossenen Einfriedungen, groB3flachigen Werbeanlagen, Warenautomaten, Behaltern,
Aufschittungen und Ablagerungen soweit sie jeweils héher als 2 m sind,

— Masten, Tirmen und Schornsteinen, soweit sie eine Héhe von mehr als 4 m haben und soweit die dem
Nachbargrundstiick zugekehrte Seite eine Breite oder einen Durchmesser von mehr als 1 m hat. Soweit die
genannten baulichen Anlagen einen geringeren Durchmesser oder eine geringere Breite als 1 m haben oder
sich nach oben entsprechend verjlingen, sind sie insoweit abstandsrechtlich grundsatzlich nicht zu
beriicksichtigen. Dominiert eine solche Anlage jedoch die Bebauung der ndheren Umgebung, kann im Einzelfall
eine andere Bewertung gerechtfertigt sein.
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Keine Wirkungen wie von Geb&uden gehen in der Regel zum Beispiel aus von
— Pergolen, Spielplatzgeraten,
— ebenerdigen nicht Uberdachten Stellplatzen, Freisitzen und Schwimmbecken.

6.1.3 Unter planungsrechtlichen Vorschriften, die eine Grenzbebauung regeln, sind insbesondere die
Festsetzungen eines Bebauungsplans zu der Bauweise nach § 22 der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der
Grundstiicke ( Baunutzungsverordnung — BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBI. | S. 132), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBI. | S. 466, 479) geandert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder von Baulinien nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BauNVO zu verstehen. Das
Gleiche gilt bei nicht Gberplanten Gebieten, wenn aufgrund des Einflilgungsgebotes des § 34 Abs. 1 Satz 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), in der
jeweils geltenden Fassung, eine Grenzbebauung erfolgen muss oder darf.

Im AuBenbereich sind grundsatzlich Abstandsflachen einzuhalten, da ein Vorrang des Bauplanungsrechts nur dann
bestehen kann, wenn bauplanungsrechtliche Vorschriften (Bebauungsplan, faktische Bauweise) Uberhaupt
Voraussetzungen fir die Zulassigkeit eines Baukdrpers an der Grundstiicksgrenze benennen. Dies ist im
AuBenbereich nicht der Fall (SachsOVG BauR 2003, S. 1867).

Sehen planungsrechtliche Vorschriften die Grenzbebauung vor, hat der Bauherr nicht zwingend deckungsgleich an
das bestehende Nachbargebaude anzubauen. Vielmehr kann er, soweit dies planungsrechtliche Vorschriften
erlauben und soweit dies im Einzelfall zu keiner wesentlichen Beeintréachtigung des Nachbargrundstiicks fuhrt, sein
Gebaude auch versetzt oder mit anderen Dimensionen zu dem Nachbargebaude errichten.

Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grundstlicksgrenze gebaut werden, steht es dem Bauherren frei,
davon Gebrauch zu machen oder sich fiir ein freistehendes Geb&ude zu entscheiden. Keine zulassige Bebauung im
Sinne des Absatzes 1 Satz 3 ist dagegen eine Bebauung, die nicht auf der Grenze, sondern nur grenznah erfolgt.

6.4 Die Ermittlung der zu bertcksichtigenden Wandhohe ist fir jeden Punkt der Wandflache vorzunehmen. Bei
Gebauden ohne AuBenwand (Carports, Arkaden) ist eine fiktive Wand zu bilden. Da keine Mittelung der Wandhéhe
vorzunehmen ist, ergeben sich bei geneigtem Gelande sowie bei den Giebelflachen (unregelméaBige) Polygone als
gespiegeltes, gestauchtes Abbild.

Abstandsflachen bei Dachneigungen

Die Berlcksichtigung der Dachneigung bei der Ermittlung der traufseitigen Wandhdéhe im Fall eines Tonnendaches
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entsprechend § 6 Abs. 4 Satz 4 erfolgt nach der Formel
H=H 1 +H2+H3/3=H1 +0,5613 R.

How Mg+ Hye By
Hy= i 3% x R Hy= {sin 95° - 3in 30°) % R

Abstandsflachen bei geneigter Gelandeoberflache:

Dachaufbauten wie Gauben oder Zwerchgiebel werden gedanklich wie ein selbstandiges Gebaude betrachtet. Die
getrennt ermittelten Abstandsflachen werden — wie in den folgenden Abbildungen dargestellt — Gbereinander
projiziert.

.
DFDI'ar
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Far zylindrische Baukérper sind die Abstandsflachen grundséatzlich kreisférmig um den Baukérper angeordnet.

Das Erscheinungsbild einer Windkraftanlage wird durch die Rotoranlage optisch wesentlich gepragt. Eine
gebaudegleiche Wirkung geht von Anlagen dieser Art gerade wegen des Feldes aus, welches der Rotor (berstreicht.
Auf den Mast allein kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Bei der Bemessung des Grenzabstandes sind die
Rotorblatter deshalb gleichsam als Kugel zu berlicksichtigen. Dementsprechend ist bei der Ermittlung des
Grenzabstandes von dem der Nachbargrenze nachstgelegenen Punkt der Rotorflache auszugehen. Fiir
Windkraftanlagen ist die Ermittlung der Hohe H daher in analoger Anwendung von Absatz 4 Satz 3 entsprechend der
nachstehenden Abbildung nach der FormelH=H y+ Hy + H3/3 =H{ + 0,5613 R vorzunehmen.

B
-
H,i3

K [
, ' J
= o4 Hys Hy 13

Hg® sin 20° ¥ R H,y = [&in 90 - sin 20°) x R

6.5 Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Reduzierung der Abstandsflachen bei Wohngebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen.

0,4(Hw+D)

6.6.1  Zu Nummer 1
Vortretende Bauteile haben Gestaltungs- und Gliederungsfunktion. Dachiberstande von tiber 1,5 m kénnen auch
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andere funktionale Eigenschaften haben, also selbstandig nutzbar sein, und sind dann abstandsflachenrechtlich
beachtlich.

6.6.2 Zu Nummer 2

Nicht nur die MaBangaben, sondern auch die verwendete Begrifflichkeit schrankt die Zulassigkeit der Vorbauten ein.
RegelmaBig handelt es sich um Vorspriinge vor die AuBenwand, bei denen es sich um ein Gestaltungselement der

Fassade, ein Mittel der architektonischen Gliederung oder eine bloBe Facette der Innenraumaufteilung handelt. Der
Vorsprung darf sich nicht als versetzte AuBenwand darstellen.

6.6.3 Absatz 6 regelt nicht die seitlichen Grenzabsténde von Balkonen bei Gebauden, die auf der Grenze stehen.
Auch die Balkone sind auf der Grenze zulassig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 3 erflillt sind. Fiir
die Brandschutzabstande seitlicher Wande von Vorbauten wird auf § 30 Abs. 10 verwiesen.

6.7.1 Die Regelung stellt auf die Grundstiicksgrenze ab und schlie3t damit auch die Grenze zur StraB3e ein. Die
Grundstlcksgrenze ist vom Baugrundstiick aus zu definieren. Sto3en an eine Grenze des Baugrundstiicks mehrere
Nachbargrundstiicke, ist dies unbeachtlich. Eckgebaude sind vor diesem Hintergrund auch dann zul&ssig, wenn
beide Grundstlcksgrenzen an das Grundstlick eines Eigentlimers grenzen. Abknickende Grenzen, mit einem Winkel
Uber 150° kdnnen als eine Grundstiicksgrenze betrachtet werden.

Nicht zulassig ist folgende Abstandsflachensituation:

Garaeen

.--E--..-
h 4

MNachhar A Nachbar B

6.7.2 Zu Nummer 1

Die Wandhdhe ermittelt sich entsprechend Absatz 4 und beriicksichtigt somit anzurechnende Dachhéhen.
Abweichend davon ist hier jedoch die mittlere Wandhéhe mafBgeblich. Sollte das realisierte Dach eine
abstandsflachenrechtlich relevante Neigung aufweisen, stellt im Hinblick auf eine eventuelle zuséatzliche Verschattung
die Bericksichtigung der Dachneigung bei der Ermittlung der mittleren Wandhéhe das nétige Korrektiv dar. Bei
giebelstandigen Gebauden (symmetrischer Giebel, ebenes Gelande) ergibt sich die mittlere Wandhdhe aus dem
Mittelwert der H6hen der Eckpunkte und des Firstes. Gemittelt wird also lediglich die Giebelflache. Bei besonderen
Geléndeverhéltnissen oder Geb&udegestaltungen muss eine sinnvolle Aufteilung in Teilabschnitte erfolgen.

Vor dem Hintergrund der Zielrichtung des Nachbarschutzes bezieht sich der Begriff der mittleren Wandhéhe von 3 m
Uber der Gelandeoberflache nur auf die Wandhéhe der Garagenwand zur Nachbargrenze, nicht auf jede einzelne
Garagenwand.

MaBgeblich flr die Gesamtlange der Garage ist unter Beriicksichtigung der Schutzgiter des Abstandsflachenrechts
die Lange der AuBenwand. Dachvorspriinge bleiben entsprechend der Wertung des Absatzes 6 bei der Bemessung
der Lange unberiicksichtigt. Stellt der Dachiiberhang aus Sicht des Angrenzers allerdings eine Verlangerung der
AuBenwand dar, verliert er also seinen untergeordneten Charakter, ist dieser bei der Lange der AuBenwand zu
beriicksichtigen. Diese Entscheidung ist im Einzelfall entsprechend der konkreten Ausfuhrung zu treffen.

Zu den abstandsflachenrechtlich privilegierten Anlagen z&hlen auch funktional einer Garage zugeordnete
Umhausungen von Tiefgarageneinfahrten.

6.7.3 Werden die abstandsflachenrechtlich privilegierten Anlagen anderweitig genutzt, entfallt die Privilegierung.
Andererseits kann eine Dachterrasse auf einer Grenzgarage zuléssig sein, wenn diese ihrerseits die erforderlichen
Abstandsflachen gegeniber der Nachbargrenze einhalt. Dies gilt auch fur eine zusatzliche untergeordnete Nutzung,
zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach einer Grenzgarage, wenn diese zu keiner zusatzlichen
Beeintrachtigung des Nachbarn im Sinne des Abstandsflachenrechts flihrt.

6.7.4 Die Begrenzung der insgesamt zulédssigen Grenzbebauung ergibt sich aus Absatz 7 Satz 2. Eine zulassige
Grenzbebauung nach Absatz 1 Satz 3 bleibt unberiicksichtigt.
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Sitrafie

L1 —
| L2
=

L@
| ) |

L3
L1+L2+L3 £ 15m
G Garage oder Gebdude ohne Aufenthaltsraume und Feuerstitte

7 Teilung von Grundstiicken

Durch die Teilung dirfen keine bauordnungsrechtswidrigen Verhaltnisse entstehen. Dies ist insbesondere im Hinblick
auf die Lage an offentlichen Verkehrsflachen (§ 4), die Abstandsflachen (§ 6), die Zuordnung von Nebenanlagen wie
Stellplatzen (§ 49) und die Brandschutzbestimmungen von Bedeutung. Fir die Beachtung dieser Vorschriften sind
die Grundstuckseigentimer verantwortlich, die eine Teilung vornehmen.

Die Abstandsflachen eines bestehenden Geb&udes mussen auch nach der Teilung noch auf dem Grundstick liegen.
Andernfalls ist die Abstandsflache auf dem Nachbargrundstlick rechtlich zu sichern. Abweichend von der
bestehenden Praxis bei bestandsgeschitzten baulichen Anlagen, die die Abstandsflachen nicht einhalten, kommt die
Zulassung einer Abweichung vom Uberdeckungsverbot bei einer Bebauung des Nachbargrundstiicks regelmaBig
dann nicht in Betracht, wenn die rechtswidrigen Zusténde durch die Teilung erst herbeigefihrt wurden.

9 Gestaltung

Gestalterische Vorstellungen lassen sich unter Rickgriff auf diese Vorschrift nicht durchsetzen. Die Vorschrift
rechtfertigt keine positive Stadtbildpflege. Bezweckt wird allein die Verhinderung einer Verunstaltung.

Als Verunstaltung gilt nicht schon die bloBe Unschdnheit, sondern nur ein hasslicher, das &sthetische Empfinden des
Betrachters nicht nur beeintrachtigender, sondern verletzender Zustand, wenn damit das Gesamtbild der Umgebung
von einem gebildeten, asthetischen Eindriicken gegenliber offenen Durchschnittsbetrachter als belastend oder Unlust
erregend empfunden wird.

10 Anlagen der AuBenwerbung, Warenautomaten

10.1  Zu den Werbeanlagen z&hlen auch Anlagen zur Erzeugung von Lichtstrahlen am Nachthimmel, die auf einen
Standort etwa einer Imbissstube oder einer Diskothek hinweisen.

Ortsfest eingerichtete Werbeanlagen sind auch zum StraBenverkehr zugelassene Werbeanhénger, die mit
Werbeplakaten oder Werbeanlagen versehen sind, wenn sie flr langere Zeit oder immer wieder fiir kiirzere Zeit an
bestimmter Stelle, auf Grundsticken neben der Stral3e, abgestellt oder von Zeit zu Zeit bewegt werden. MaBgeblich
ist, ob mit dem abgestellten Werbeanhanger nach seinem Bestimmungszweck wie mit einer Werbeanlage
(Werbetafel) von einem festen Standort geworben wird.

10.2.1 Bei der Genehmigung von Werbeanlagen, die bauliche Anlagen entsprechend Absatz 2 Satz 1 darstellen
und stédtebauliche Relevanz besitzen, ist die planungsrechtliche Zuléssigkeit zu prifen.

10.2.2 Fur die Frage der Verunstaltung ist nicht von maBgebender Bedeutung, in welchem Baugebiet die
Werbeanlage aufgestellt werden soll. Flr jedes Baugebiet ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob sich die
Werbeanlage in das Orts- und StraB3enbild stérungsfrei einfligt. Eine Verunstaltung des Stra3en- und Ortsbildes hangt
einerseits von den gestalterischen Eigenarten und Gegebenheiten der zu schiitzenden Objekte ab, so unter anderem
von dem Gebietscharakter der Umgebung, der stadtebaulichen Bedeutung eines StraBenzuges, eines Platzes oder
einer Anlage, der einheitlichen oder diffusen Pragung des maBgeblichen Bereichs, in dem die Werbeanlage wirksam
werden soll, und andererseits von den gestalterischen Merkmalen der Werbeanlage, die zu dem Umgebungsbild in
eine Beziehung treten soll. Dabei umfasst das StraBen- und Ortsbild das, was fiir den Betrachter sichtbar ist und das
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Umgebungsbild pragt oder mitpragt.

Eine Verunstaltung liegt auch vor, wenn durch Werbeanlagen der Ausblick auf begriinte Flachen verdeckt wird. Zu
den begriinten Flachen gehdren zum Beispiel auch die Béschungen von StraBBen- oder Eisenbahnddmmen. Auf eine
gartnerische Gestaltung der Flachen kommt es nicht an. Der Ausblick auf begriinte Flachen wird schon durch
einzelne groBflachige Plakattafeln verdeckt.

10.2.3 Eine Haufung setzt ein rdumlich dichtes Nebeneinander einer Mehrzahl gleicher oder verschiedener
Anlagen der AuBenwerbung voraus, wobei in der Regel mindestens drei Werbeanlagen innerhalb eines eng
begrenzten Wirkungsbereiches vorhanden sein missen, so dass alle Anlagen stets gleichzeitig wahrgenommen
werden und ihre Wirkung gemeinsam auslben (vergleiche OVG Munster, BauR 1992, S. 487 und OVG Miinster
BauR 2004, S. 1769).

10.3 Zu Nummer 2

Hinweiszeichen tragen nur den Namen der Statte der Leistung und gegebenenfalls das typische Firmensymbol. Die
GréBe des Hinweiszeichens muss gewahrleisten, dass der Verkehrsteilnehmer den darauf enthaltenen Hinweis vom
flieBenden Verkehr aus lesen kann. Als MaB3stab kénnen 6ffentliche Verkehrsschilder dienen [§ 42
StraBenverkehrsordnung ( StVO) vom 16. November 1970 (BGBI. | S. 1565, 1971 S. 38), die zuletzt durch Artikel 1
der Verordnung vom 22. Januar 2004 (BGBI. | S. 117) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
Zeichen 386 oder 432].

10.6 Bezlglich der Dauer des Wahlkampfes sind die wahlrechtlichen Vorschriften zu beachten.

14 Brandschutz

Die Méglichkeit wirksamer Léscharbeiten schliet auch die ausreichende, den &rtlichen Gegebenheiten
entsprechende Léschwasserversorgung ein. Die der Léschwasserversorgung dienenden technischen Einrichtungen
kénnen (Trink- und Brauchwasser-) Versorgungsleitungen mit Hydranten sowie von diesen Versorgungsleitungen
unabhéngige Léschwasservorrate wie Loschwasserbrunnen, Léschwasserteiche und Léschwassersauganschllisse
an offenen Gewassern sein. Die Richtwerte fir die ausreichende Bemessung sind im Arbeitsblatt W 405
.Bereitstellung von Léschwasser durch die &ffentliche Trinkwasserversorgung” des Deutschen Vereins des Gas- und
Wasserfaches (DVGW) aufgefiihrt. Bei Unterschreitung der Richtwerte des Arbeitsblatts W 405 ist die erforderliche
Wassermenge mit der 6rtlichen Brandschutzbehérde abzustimmen. Fir den Fall, dass die Behdrde nicht ausreichend
mit geeigneten Fachkréften besetzt ist, wird auf § 7 Abs. 1 Nr. 1 S&chsBRKG verwiesen.

Das Vorhandensein der erforderlichen Wassermenge ist von der Gemeinde zu bestatigen. Soweit die
Léschwasserversorgung aus dem Trinkwassernetz erfolgt, muss dies von der Gemeinde in Abstimmung mit dem
Versorgungsunternehmen bestatigt werden.

15 Warme-, Schall-, Erschiitterungsschutz

15.1 Die materiellen Anforderungen an den Warmeschutz aus Griinden der Energieeinsparung ergeben sich aus
der Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden

( Energieeinsparverordnung — EnEV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 (BGBI. |

S. 3147), in der jeweils geltenden Fassung. Auf die Verordnung der Sachsischen Staatsregierung zur Regelung der
Zustandigkeiten nach dem Energieeinsparungsgesetz und zur Durchflihrung der Energieeinsparverordnung
(Sachsische Energieeinsparungs-, Zustandigkeits- und Durchflihrungsverordnung — SdchsEnZustDVO) vom

21. Januar 2004 (SachsGVBI. S. 28), in der jeweils geltenden Fassung, wird verwiesen.

Konkrete Anforderungen an eine ausreichende Warmedammung in Bezug auf Nutzung, Gesundheitsschutz,
Vermeidung von Gebaudeschaden sowie klimatische Verhaltnisse sind insbesondere den Normen der LTB zu
entnehmen.

15.2.1 Ein ausreichender Schallschutz gegen AuBBenlédrm und gegen Gerausche innerhalb von Geb&uden ist
bauordnungsrechtlich dann gewahrleistet, wenn Gebaude, ortsfeste Anlagen oder Einrichtungen nach den Normen
der LTB geplant und errichtet werden. Unberiihrt bleiben Anforderungen aus anderem Fachrecht.

15.2.2 Zur Beurteilung der Frage, ob die von ortsfesten Anlagen oder Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf
Baugrundstiicken ausgehenden Gerausche so gedammt sind, dass Gefahren oder unzumutbare Belastigungen fir
die Nachbarschaft nicht entstehen, kdnnen die Immissionsrichtwerte der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August
1998 (GMBI. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung, herangezogen werden.

16 Verkehrssicherheit

16.1 Die baurechtliche Verkehrssicherheit bezieht sich sowohl auf die innere Verkehrssicherheit in der baulichen
Anlage und den dazugehdérenden Verkehrsflachen als auch auf die duBere Verkehrssicherheit, das heil3t auf die
Beeintrachtigung des 6ffentlichen Verkehrs durch die bauliche Anlage. Verkehr ist nicht im engen Sinne die
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Fortbewegung von einem Ort zum anderen, vielmehr ist auch das Aufhalten in einem bestimmten Bereich im
Rahmen der bestimmungsgeméaBen Nutzung erfasst. Die Verkehrssicherungspflicht bezieht sich deshalb auf alle zum
Begehen oder Befahren bestimmten Flachen baulicher Anlagen. In Verbindung mit den Schutzzielen des § 3 kénnen
sich daraus Anforderungen an Bodenbeldge, Umwehrungen, Absturzsicherungen fiir Schornsteinfeger oder die
Fluchtwegsicherung ergeben.

17 bis 25 Bauprodukte, Bauarten

Die §§ 17 ff. richten sich in erster Linie an die Hersteller und die bei der Priifung, Zertifizierung und Uberwachung von
Bauprodukten und Bauarten einzuschaltenden Stellen. Sie sind jedoch auch vom Entwurfsverfasser, Bauherrn und
Unternehmer zu beachten. Fir die unteren Bauaufsichtsbehdrden sind sie vor allem im Rahmen der
Bauliberwachung nach § 81 von Bedeutung.

Die Bauregellisten werden vom Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBt) im Einvernehmen mit den obersten
Bauaufsichtsbehérden der Lander in den DIBt-Mitteilungen bekannt gemacht.

Auf die Verordnung des Sachsischen Staatsministeriums des Innern Uber die Regelungen fiir Bauprodukte und
Bauarten nach Bauordnungsrecht (Sachsische Bauprodukten- und Bauartenverordnung — SachsBauPAVO) vom

29. Juli 2004 (SachsGVBI. S. 403), in der jeweils geltenden Fassung, wird hingewiesen.

26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

26.1 Zur Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen wird auf Anlage 0.2 zur Bauregelliste A Teil 1
verwiesen.

26.2.1 Soweit die Oberflachen von Bauteilen nichtbrennbar oder schwerentflammbar sein missen, sind die
Oberflachenbekleidungen grundsétzlich in die Beurteilung mit einzubeziehen, es sei denn, es handelt sich um
Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf nichtbrennbarem Untergrund.

26.2.2 Zur Klassifizierung von Bauteilen hinsichtlich deren Feuerwiderstandsdauer und den Geb&udeklassen
zugeordneten zuldssigen Kombinationen der Baustoffklassen bestimmter Teile solcher Bauteile wird auf Anlage 0.1
zur Bauregelliste A Teil 1 verwiesen.

Bei der Verwendung von Bauteilen ist zu beachten:

Es sind sowohl Konstruktionen mit den Klassifizierungen nach Anlage 0.1.1 (national) als auch nach Anlage 0.1.2
(europaisch) der Bauregelliste A Teil 1 verwendbar.

Soweit fir Bauprodukte oder Bauteile ein Raumabschluss gefordert wird und die Bauprodukte und Bauteile nach
DIN EN 13501 Teil 2, Ausgabe Dezember 2003, in der jeweils geltenden Fassung, klassifiziert wurden, missen sie
mindestens die Klassifizierungsanforderungen zu E und | nach DIN EN 13501 erfiillen, siehe unter anderem
Tabelle 1 in Anlage 0.1.2 zur Bauregelliste A Teil 1.

27 bis 32

Baustoffe fir Fugen zwischen raumabschlieBend feuerwiderstandsféhig geforderten Bauteilen mussen zur
Vermeidung einer Brandausbreitung mindestens schwerentflammbar sein.

Soweit solche Baustoffe fiir Fugen schwerentflammbar sind, bedirfen sie stets eines gesonderten
Verwendbarkeitsnachweises.

Randabdichtungen oder Randabdeckungen solcher Fugen sind aus normalentflammbaren Baustoffen zulassig.
§ 28 Abs. 2 Satz 3 und § 32 Abs. 3 Nr. 2 bleiben unberihrt.

28 AuBenwéande

28.2 Soweit nichttragende AuBenwéande feuerhemmend sein mussen, diirfen auch solche der Klassifizierung W 30
nach DIN 4102 Teil 3, Ausgabe Méarz 1994, in der jeweils geltenden Fassung, verwendet werden.

28.3.1  Unterkonstruktionen sind aus normalentflammbaren Baustoffen zulassig, soweit sie stabférmig sind und der
Abstand zwischen AuBenwand einschlieBlich etwaiger Dammschichten und der Bekleidung im fertigen Zustand nicht
gréBer als 4 cm ist und Fenster- und Tlrlaibungen gegen den Luftraum mit nichtbrennbaren Baustoffen
abgeschlossen sind. Soweit AuBenwandkonstruktionen mit geschossibergreifenden Luftrdumen
(HinterlGftungsabstanden) zur Anwendung kommen, sind die Anforderungen nach Nummer 28.4 zu beachten. Im

Ubrigen miissen Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein.

28.3.2 Bei Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5 dirfen Teile von AuBenwanden oder AuBenwandbekleidungen,
die als brennend abfallend oder brennend abtropfend gelten, nicht verwendet werden. Dies gilt auch fir Balkone.

Far Massivholz mit einer Dicke von mehr als 12 mm ist der Nachweis erbracht, dass diese Baustoffe nicht brennend
abfallen (zu weiteren Festlegungen der Brandverhaltensklassen von Holzwerkstoffen vergleiche unter anderem im
Einzelnen die Entscheidung der Kommission Nr. 2003/44/EC vom 17. Januar 2003 zur Festlegung der
Brandverhaltensklassen fir bestimmte Bauprodukte (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4807) [ABI. EG
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Nr. L 13 S. 35]).
28.4 Besondere Vorkehrungen gegen die Brandausbreitung kénnen insbesondere folgende MaBnahmen sein:

— In jedem zweiten Geschoss ist in Deckenhdhe eine horizontale Brandsperre aus einem mindestens 1,5 mm
dicken Stahlblech anzuordnen. Die Gré3e notwendiger freier Strdmungsquerschnitte in der Brandsperre ist auf
50 cm?/Ifd. m zu beschranken. Die Breite oder der Durchmesser jeder Einzeldffnung (Schlitz, Lécher) darf
maximal 10 mm betragen.

—  Die Anordnung der Brandsperren kann auch im Bereich von Fensterbanken oder -stiirzen erfolgen. An den
Laibungen von Offnungen, wie Fenstern oder Tiren, sind Abdeckungen aus Stahlblech von mindestens 1,5 mm
Dicke anzuordnen.

— Bei Verwendung von Trag- oder Konterlatten aus Holz missen diese durch die Brandsperren vollstandig
unterbrochen werden.

— Beim Einsatz von Dammstoffen diirfen nur solche aus nichtbrennbaren Mineralfasern verwendet werden.

30 Brandwande

30.7 Bei Geb&uden der Gebaudeklassen 1 bis 3 sind AuBenwandbekleidungen aus normalentflammbaren
Baustoffen zulassig (§ 28 Abs. 5), soweit eine Brandausbreitung auf andere Gebaude oder Brandabschnitte durch
folgende besondere Vorkehrungen verhindert wird:

Im Bereich der Brandwand (oder Gebaudetrennwand) ist ein Streifen einer AuBenwandbekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen von mindestens 1 m Breite anzuordnen. Soweit der Hinterliftungsspalt gréBer als 4 cm
ist, muss im Bereich der Geb&udetrennwand der Spalt durch nichtbrennbare Baustoffe dauerhaft verschlossen
werden.

30.8.1 Bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 kann zugelassen werden, dass Uber feuerbestédndige Wande,
die anstelle von Brandwénden errichtet werden, der Dachhaut zugeordnete hdlzerne Dachlatten hinweggefihrt
werden; verbleibende Hohlrdume sind vollstandig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufillen. Dies gilt nicht fur
Dachschalungen.

30.8.2 Der Brandschutz im Sinne einer zulassigen Abweichung ist auch gesichert, wenn anstelle von
feuerbestandigen, selbstschlieBenden Abschliissen zum Verschluss von Offnungen in Brandwénden ein
Schleusenraum angeordnet wird. Die Wande und Decken miissen feuerbestandig sein und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Die Tlren zu den angrenzenden Brandabschnitten dieses Raumes miissen
Feuerschutzabschlissen, die mindestens feuerhemmend sind, entsprechen. Der FuBboden muss nichtbrennbar sein.
Der Schleusenraum muss mindestens 1,50 m breit sein. Die Tiren missen mindestens 3 m voneinander entfernt
liegen. Tirdffnungen zu anderen Raumen als zu den angrenzenden Brandabschnitten sind nicht zulassig.

31 Decken

31.1 Die als feuerwiderstandsfahig geforderten Holzbalkendecken miissen oberseitig mindestens die in
Anlage 0.1.2 zur Bauregelliste A Teil 1 aufgefiihrten konstruktiven Bedingungen erfillen, soweit sie nicht auch von
oben gepriift worden sind und ein entsprechender Verwendbarkeitsnachweis dies ausweist.

32 Dacher

32.4 Gegen lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen in harten Bedachungen bestehen keine
Bedenken, wenn
— die Summe der Teilflachen héchstens 30 Prozent der Dachflache betragt und

— die Teilflachen einen Abstand von mindestens 5 m zu Brandwénden unmittelbar angrenzender vorhandener
hoherer Gebaude oder Gebaudeteile aufweisen,
sowie

— solche Lichtbénder hdchstens 2 m breit und maximal 20 m lang sind, untereinander und zu den Dachrandern
einen Abstand von mindestens 2 m haben oder

— solche Lichtkuppeln eine Flache von nicht mehr als je 6 m2, untereinander und von den Dachrandern einen
Abstand von mindestens 1 m und von Lichtbandern aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von 2 m haben.

33 Erster und zweiter Rettungsweg

33.2.1 Rettungsrutschen und Rettungsschlauche sind kein zweiter Rettungsweg. Rettungsrutschen kdnnen im
Einzelfall allenfalls als Ergénzung der Rettungsgerate der Feuerwehr in Betracht kommen.

33.2.2 Die Anforderungen an einen Sicherheitstreppenraum im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 sind erf(llt, wenn der
Treppenraum den Anforderungen an Sicherheitstreppenrdume nach Anlage 9 des Anhangs zu dieser
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Verwaltungsvorschrift entspricht.
34 Treppen

34.4 Anforderungen an die tragenden Teile notwendiger Treppen ohne Treppenraum nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1
und 2 ergeben sich aus Nummer 35.1.2.

35 Notwendige Treppenraume, Ausgiange

35.1.1 Die Nutzung einer AuBentreppe gilt als ausreichend lang sicher, wenn

— die AuBenwand im Bereich der Treppenanlage aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht und eine
Feuerwiderstandsdauer entsprechend den Anforderungen nach § 27 Abs. 1 besitzt,

— die tragenden Teile der Treppenanlage fiir Gebaude der Gebaudeklassen 3 bis 5 aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen (§ 34 Abs. 4 Satz 2) und

— die Treppenlaufe geradlinig verlaufen.
An Gebauden, die keine Sonderbauten sind, sind AuBBentreppen mit gewendelten Treppenlaufen als zweiter
notwendiger Rettungsweg zulassig, soweit nur eine geringe Anzahl von Personen auf die Treppe als Rettungsweg
angewiesen ist. Als Richtwert gelten zehn Personen pro Geschoss. Eine gréBere Anzahl von Personen ist zulassig,
wenn im Hinblick auf die konkreten Nutzer keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.

35.1.2 Bei einer notwendigen Treppe ohne Treppenraum nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 (offene Treppe
innerhalb einer Nutzungseinheit) werden keine Forderungen an den Feuerwiderstand der tragenden Teile gestellt.
Sie missen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen. Dies gilt auch fiir notwendige Treppen in
Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2.

35.3.1 An der AuBenwand liegender notwendiger Treppenraum

Ein Treppenraum gilt als an der AuBenwand liegend, wenn in jedem oberirdischen Geschoss mindestens ein
Treppenpodest an der AuBenwand liegt und von hier aus ausreichend beleuchtet und beliiftet werden kann (siehe
Absatz 8).

35.3.2 Innenliegender notwendiger Treppenraum
Eine Nutzung innenliegender notwendiger Treppenrdume gilt dann als ausreichend lang nicht durch Raucheintritt
gefahrdet, wenn nachstehende Vorkehrungen eingehalten werden:

35.3.2.1 Innenliegender notwendiger Treppenraum in Gebauden der Geb&udeklasse 3
Es bestehen keine besonderen Anforderungen. Absatz 8 Satz 3 und 4 bleibt unberihrt.

35.3.2.2 Innenliegender notwendiger Treppenraum in Gebauden der Geb&audeklasse 4

35.3.2.2.1 Der Treppenraum darf aus den Geschossen nur Uber einen Vorraum oder einen héchstens 15 m langen
notwendigen Flur oder Flurabschnitt zuganglich sein. Die Tur zwischen dem Treppenraum und dem Vorraum oder
dem notwendigen Flur muss mindestens in der Feuerwiderstandsklasse T 30 und rauchdicht sein. Bei einem Abstand
von mehr als 2,50 m zu den Tiren der Nutzungseinheiten oder Wohnungseingangstlren kann eine rauchdichte und
selbstschlieBende Tir angeordnet werden. Die aus den Nutzungseinheiten in den Vorraum oder den notwendigen
Flur oder Flurabschnitt nach Absatz 3 Satz 1 filhrenden Ausgéange missen rauchdichte und selbstschlieBende Tilren
haben.

35.3.2.2.2 Die nach Absatz 8 Satz 3 geforderte Anlage zur Rauchableitung muss darlber hinaus im Abstand von
maximal drei Geschossen bedient werden kénnen und im Erdgeschoss eine gleich groBe Zuluftéffnung (mindestens
1 m2 geometrische Offnungsflache) haben. Als Zuluftéffnung kann die gedffnete Haustiir dienen, wenn sie eine
Feststellvorrichtung hat.

35.3.2.2.3 In Wohngeb&uden mit innenliegenden notwendigen Treppenrdaumen kann auf den Vorraum, den Flur oder
Flurabschnitt verzichtet werden, wenn hdchstens vier Wohnungen je Geschoss an den Treppenraum anbinden und
wenn nachfolgende Anforderungen an die Wohnungseingangstiren und die Anlage zur Rauchableitung erfallt
werden:

— Die Taren missen mindestens feuerhemmend (T 30) und rauchdicht sein und mit TirschlieBern mit
elektrohydraulischer Feststellung und Freilaufgestange sowie Auslésevorrichtungen (Rauchmelder oder
Rauchschalter) und Netzteil (Stromversorgung) oder mit Feststellanlagen mit Freilauffunktion und
Rauchmeldern (sogenannte FreilauftiirschlieBer) versehen sein.

— Rauchmelder, Rauchschalter oder die Rauchmeldezentrale missen sich in jeder Wohnung Uber der
Eingangstir befinden. Bei der Positionierung der Rauchmelder sind die Richtlinien fir Feststellanlagen des DIBt
(Fassung Oktober 1988, verdffentlicht in den Mitteilungen des DIBt, Heft 1/1989) zugrunde zu legen.

— Die Anlagen sind entsprechend den Regelungen der SachsTechPrifVO erstmalig vor Nutzung des Geb&udes
und wiederkehrend zu prifen (§ 2 Abs. 3 SachsTechPrifVO).
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— Derinnenliegende Treppenraum muss im Brandfall durch eine Rauchableitungsanlage von unten nach oben mit
einem Volumenstrom von mindestens 10 000 m3/h durchspiilt werden kénnen. Der Volumenstrom ist an der
Abstréméffnung nachzuweisen, die mit mindestens 1 m2 geometrischer Offnungsflache an oberster Stelle des
Treppenraumes anzuordnen ist. Die Hauseingangstur ist bei der Bemessung der Anlage als geschlossen zu
betrachten, wenn sie selbstschlieBend ist.

—  Der Druck im Treppenraum darf bei geschlossenen Taren 50 Pa nicht Uberschreiten, jeweils gemessen gegen
den atmosphérischen Druck in einem ungestérten AuBenbereich. Der Offnungswiderstand darf dariiber hinaus
100 N je TUr nicht Gberschreiten.

35.3.2.2.4 Die Stromversorgung der Anlage zur Rauchableitung ist Gber einen eigenen Stromkreis im Brandfall durch
folgende besondere MaBnahmen zu sichern:

— Anschluss an eine Ersatzstromquelle (Batterien, Ersatzstromaggregat),

— Anschluss an ein besonders gesichertes Netz (Nummer 6.4.6 der DIN VDE 0108 Teil 1, Ausgabe Oktober 1989,
in der jeweils geltenden Fassung), das heiB3t, Anschluss an zwei voneinander unabhangige 6ffentliche
Verteilungsnetze oder

— Anschluss Uber eine geschiitzte Einspeisung mit eigener, besonders gekennzeichneter Absicherung direkt
hinter der Hauptsicherung des Stromkreises der Anlage zur Rauchableitung.

35.3.2.2.5 Die Dauer des zu gewahrleistenden Funktionserhalts der Anlage zur Rauchableitung bestimmt sich nach
RbALei. Die Kapazitat der Ersatzstromquelle muss mindestens 90 Minuten betragen. Die Aufstellung des Ventilators
muss entweder im Treppenraum selbst oder in einem von tbrigen R&umen mindestens feuerhemmend abgetrennten
Raum und mit einer gegebenenfalls erforderlichen feuerhemmenden Liftungsleitung bis zum Treppenraum im
unteren Bereich erfolgen.

Wesentliche Anlagenteile, wie Ventilatoren, Steuereinrichtungen, Leitungen, miissen funktionsliberwacht sein und
Stdrungen selbsttatig akustisch anzeigen.

Zu den Anlagenteilen muss jeweils ein Verwendbarkeitsnachweis vorliegen. Verwendung und Einbau missen in
Ubereinstimmung mit den Vorgaben nach den Verwendbarkeitsnachweisen stehen.

Die Inbetriebnahme der Anlage zur Rauchableitung hat selbsttatig bei Ansprechen eines Rauchmelders der
Feststellanlage einer Wohnungseingangsttr zu erfolgen. AuBerdem ist eine Handauslésung vom Erdgeschoss und
vom obersten Treppenabsatz aus sowie im Abstand von maximal drei Geschossen vorzusehen. Mindestens ein
zusatzlicher Rauchmelder ist im Treppenraum in Hohe des obersten Geschosses anzuordnen.

Die luftungstechnische Leistung jeder Anlage zur Rauchableitung ist unter Beachtung der objektspezifischen
Randbedingungen, wie Strémungswiderstande, Leckraten und andere, nachzuweisen. Zu jeder Anlage ist eine
Anlagenbeschreibung mit Hinweisen zur Pflege, Wartung und zu Funktionsproben sowie eine Prinzipskizze
(Installationsplan) mit Angabe der wesentlichen funktionellen und brandschutztechnischen Parameter anzufertigen,
die zusammen mit den entsprechenden Verwendbarkeitsnachweisen der Anlagenteile der Bauaufsichtsbehdrde
vorzulegen sind. Im Ubrigen gelten die Anforderungen nach der SéchsTechPriifVO im Hinblick auf die Priifung
solcher Anlagen vor der ersten Inbetriebnahme sowie den Wiederholungspriifungen im Abstand von maximal drei
Jahren durch entsprechende Priifsachverstandige.

In jedem Treppenraum, der mit einer derartigen Anlage zur Rauchableitung entraucht wird, ist ein Schild an gut
sichtbarer Stelle dauerhaft zu befestigen, das neben Angaben zur Bedienung und Funktion der Anlage den Hinweis
enthélt, an welche Stelle, zum Beispiel Wartungsfirma, Stérungen der Anlage zu melden sind.

35.3.2.2.6 Die aufgezeigte L&sung kann auch bei Gebauden mit vergleichbaren Nutzungen, zum Beispiel Blros,
Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, angewendet werden, wenn hdchstens vier Nutzungseinheiten an den
Treppenraum anbinden und die Brutto-Grundflache jeder Nutzungseinheit 200 m2 nicht (iberschreitet.

35.3.2.3 Innenliegender notwendiger Treppenraum in Gebauden der Gebaudeklasse 5 mit Ausnahme von
Hochh&usern

35.3.2.3.1 Der Treppenraum darf aus den Geschossen nur Gber einen Vorraum zuganglich sein, der eine
Grundflache von mindestens 3 m? und eine Mindestbreite von 1 m aufweisen muss. Neben den Tiren zum Geschoss
und zum Treppenraum dirfen die Vorraume nur Zugange zu Aufziigen und Sanitarrdumen haben.

Die Wéande der Vorrdume sind in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A)
herzustellen.

Tiren zwischen Vorraum und Geschoss missen mindestens die Feuerwiderstandsklasse T 30 aufweisen und
rauchdicht sein. Turen zwischen Treppenraum und Vorraum mussen mindestens rauchdicht und selbstschlieBend
sein. Zwischen diesen Tiren muss der Abstand mindestens 3 m betragen.

35.3.2.3.2 Die Vorraume sind mit einer maschinellen Rauchabzugsanlage so auszustatten, dass in mindestens drei
zu einem Treppenraum gehérenden unmittelbar Gbereinander liegenden Vorrdumen ein mindestens 30facher
stindlicher AuBenluftwechsel gewéhrleistet wird. Die Anlage muss bei Auslésung der Rauchmelder, die in jedem
Geschoss in dem jeweils vor dem Vorraum liegenden Raum (in der Regel ist dies der notwendige Flur) anzuordnen
sind, automatisch in Betrieb gesetzt werden. Voraussetzung daf(ir ist, dass die erforderlichen Offnungen fiir die
Zuluftzufihrung und die Rauchgasabfiihrung in jedem Vorraum mit entsprechenden Klappen versehen sind. Diese
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Klappen missen durch Auslésung der Rauchmelder im Brandgeschoss automatisch geéffnet werden und bleiben
sonst, wie alle Klappen in den anderen Vorraumen, geschlossen. Die Klappen missen im geschlossenen Zustand die
Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse K 90 nach DIN 4102 Teil 6 erfullen.

35.3.2.3.3 Fur die Rauchableitung aus den Treppenrdumen gilt Nummer 35.3.2.2.2.

35.3.2.3.4 Es muss eine Sicherheitsstromversorgungsanlage vorhanden sein, die sich bei Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung selbsttatig innerhalb von 15 Sekunden einschaltet und die Stromversorgung fir die
Sicherheitseinrichtungen (Anlage zur Rauchableitung zu den Vorrdumen, Sicherheitsbeleuchtung der Rettungswege)
der innenliegenden Rettungswege Ubernimmt. Die Funktion aller Sicherheitseinrichtungen muss Uber die
Sicherheitsstromversorgungsanlage fiir einen mindestens einstlindigen Betrieb gewéhrleistet werden. Die
Sicherheitsstromversorgung kann durch ein Ersatzstromaggregat oder Batterien erfolgen. Die Beleuchtungsstarke in
den Achsen der Rettungswege muss mindestens 1 Lux betragen.

35.3.2.3.5 In Wohngebauden mit innenliegenden Treppenraumen kann auf die Ausbildung der Vorraume verzichtet
werden, wenn nicht mehr als vier Wohnungen je Geschoss an den Treppenraum anbinden und die Anforderungen
nach Nummern 35.3.2.2.3 bis 35.3.2.2.5 und 35.3.2.3.4 erf(llt sind. Anstelle der Stromversorgung fiir die
Sicherheitseinrichtungen tber einen eigenen Stromkreis (sieche Nummer 35.3.2.2.4) ist eine
Sicherheitsstromversorgung nach Nummer 35.3.2.3.4 zu gewahrleisten.

35.3.4 Soweit je Geschoss von jeder Nutzungseinheit mindestens zwei voneinander unabhangig und
entgegengesetzt angeordnete innenliegende Treppenrdume erreicht werden kdnnen, sind Abweichungen von den
Anforderungen zu den Anlagen zur Rauchableitung nach Nummern 35.3.2.3.5 und 35.3.2.2.3 zulassig.

35.5 Gelander, mit Ausnahme von Handlaufen, miissen in Gebauden der Gebaudeklasse 4 und 5 aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

36 Notwendige Flure, offene Génge

36.1.1 Baustoffe, die beim Brand brennend abfallen oder brennend abtropfen oder eine unzuldssige
Rauchentwicklung aufweisen, diirfen in Rettungswegen nicht verwendet werden. Solche Baustoffe miissen im
Verbund mit den Bauteilen die Zusatzanforderungen kein Rauch und kein brennendes Abfallen/Abtropfen erfillen.
Diese Zusatzanforderung kein brennendes Abfallen/Abtropfen gilt nicht fiir Bodenbelage.

36.1.1  Zu Nummer 3
Nutzungseinheiten sind zum Beispiel Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien.

36.1.2 Anforderungen nach dem Arbeitsstattenrecht zur Anordnung von notwendigen Fluren und der ErschlieBung
von Arbeitsraumen (AufenthaltsrAumen) ausschlieBlich von Fluren (oder vom Freien) bleiben unberiihrt.

36.3 Rauchdichte und selbstschlieBende Tiren sind solche mit entsprechendem Verwendbarkeitsnachweis
(Rauchschutztiren nach DIN 18095 Teil 1, Ausgabe Oktober 1988, in der jeweils geltenden Fassung).

36.4.1 Als dichtschlieBende Tiren gelten solche mit stumpf einschlagendem oder gefalztem vollwandigen Tirblatt
mit mindestens dreiseitig umlaufenden Dichtungen mit oder chne Verglasungen im Tulrblatt.

Feuerhemmende Tiren missen als Feuerschutzabschliisse den jeweils zugeordneten Klassifizierungen nach

DIN 4102 Teil 5, Ausgabe September 1977, in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen oder den
Klassifizierungen nach Anlage 0.1.2 (Tabelle 3) zu Bauregelliste A Teil 1.

36.4.2 Feststehende Verglasungen sind in Wanden notwendiger Flure zulassig, wenn sie mindestens
feuerhemmend sind. Abweichend sind Brandschutzverglasungen der Klassifizierung G 30 nach DIN 4102 Teil 13,
Ausgabe Mai 1990, in der jeweils geltenden Fassung, oder solche der Klassifizierung E 30 nach Tabelle 2 der
Anlage 0.1.2 zu Bauregelliste A Teil 1 zul&ssig, wenn sie mindestens 1,80 m Gber dem FuBboden des notwendigen
Flures angeordnet sind.

37 Fenster, Tiiren, sonstige Offnungen

37.1.1  Als Kennzeichnung kommen zum Beispiel farbliche Gestaltungen, Gravuren oder Aufkleber in Frage.

37.1.2 Soweit Glasflachen absturzsichernd sein missen, sind die Anforderungen nach den technischen Regeln fir
die Verwendung absturzsichernder Verglasung (TRAV) zu beachten, oder es ist ein gesonderter
Anwendbarkeitsnachweis zu erbringen.

GréBere Glasflachen liegen dann vor, wenn sie das Ubliche MaB3 von auBBeren oder inneren Fenstern Uberschreiten,
zum Beispiel Schaufenster, AuBenbekleidungen, bis zum FuBboden reichende Innenwandelemente.

37.41 Im Zuge einer Abweichung kdnnen kleinere lichte OffnungsmaBe zugelassen werden. Ein lichtes
Offnungsmaf von 0,70 m in der Breite und von 1,10 m in der Héhe darf bei Einhaltung des jeweils anderen
MindestmaBes (1,20 m oder 0,90 m) nicht unterschritten werden.

37.4.2 Der Austritt nach Satz 2 versteht sich als feste Installation flr die Feuerwehr zur Personenrettung. Er ist
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keine Warteflache fur die Bewohner oder Nutzer aus der Nutzungseinheit, die auf fremde Hilfe warten.
38 Umwehrungen

38.1.1 Im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind zum Beispiel Dachterrassen, Balkone, Emporen und Galerien.
Nicht hierunter fallen Flachdacher, die nur gelegentlich fir die Durchfiihrung von Inspektions- oder Reparaturarbeiten
betreten werden.

38.1.2 Begehbar sind Flachen, wenn sie durchtrittssicher ausgebildet sind.

38.2 Der Anforderung nach Sicherung der Fenster wird nicht lediglich durch abschlieBbare Fensterfligel
entsprochen.

38.3 Die Hohe der Brlstung ist in der Regel von der Oberkante FertigfuBboden bis zur Oberkante Fensterbank
oder eines anderen feststehenden bristungsahnlichen Bauteiles ohne Hinzurechnung des Fensterrahmens zu
messen. Befinden sich vor der Fensterbriistung Bauteile, wie Leitungsschachte oder Liftungskanéle, die zum
Draufsteigen geeignet sind, ist von der Oberkante dieser Bauteile zu messen.

38.4 Weitergehende Anforderungen nach dem Gesetz Uber die Durchfihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschéftigten bei der Arbeit

( Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBI. | S. 1246), zuletzt geadndert durch Artikel 11 Nr. 20
des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBI. | S. 1950, 2008), in der jeweiligen Fassung, bleiben unberihrt. Gleiches gilt
far weitergehende Anforderungen nach den von den Unfallversicherungstragern (gewerbliche und landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaften sowie Unfallversicherer der &ffentlichen Hand) als autonomes Satzungsrecht erlassenen
Unfallverhitungsvorschriften.

41 Liaftungsanlagen

41.6 Soweit raumlufttechnische Anlagen oder Warmluftheizungen mit brennbaren Medien betrieben werden, sind
die Vorschriften nach der Sachsischen Feuerungsverordnung ( SdchsFeuVO) vom 17. September 1998
(SéachsGVBI. S. 516), zuletzt geandert durch Artikel 4 der Verordnung vom 2. September 2004 (SachsGVBI. S. 427,
442), in der jeweiligen Fassung, zu beachten.

47 Aufenthaltsraume

47.1  Abweichungen von Satz 1 sind insbesondere bei Wohngebduden der Gebdudeklassen 1 und 2, bei einzelnen
Aufenthaltsraumen einer Wohnung sowie im Kellergeschoss zuléssig, wenn Bedenken wegen der Benutzbarkeit nicht
bestehen.

47.2 Abweichungen vom Fenstermaf sind zuldssig, wenn Bedenken wegen der Lichtverhéltnisse nicht bestehen.
Bedenken bestehen insbesondere nicht

— bei Schlafraumen, die nach Art, Lage und GrdBe eindeutig nur fir diese Nutzung in Betracht kommen;
Kinderzimmer gehdren in der Regel nicht dazu,

— bei Aufenthaltsrdumen, die nicht dem Wohnen dienen.
48 Wohnungen

48.1.1 Zum Vollzug des Absatzes 1 Satz 2 ist die Richtlinie Uber die Liftung fensterloser Kiichen, Bader und
Toilettenrdume in Wohnungen anzuwenden. Die wirksame Liiftung fensterloser Kiichen oder von Rdumen, die nicht
durch Fenster bellftet werden kdnnen, setzt den Einbau einer Liftungsanlage voraus.

48.1.2 Kochnischen sind Raumteile, die nicht unter die Begriffe Kliche oder Kleinkiiche nach DIN 18022,
Ausgabe November 1989, in der jeweils geltenden Fassung, fallen.

48.2 Als leicht erreichbar und gut zuganglich kénnen Abstellrdume flir Kinderwagen und Fahrrader im Allgemeinen
nur angesehen werden, wenn sie zu ebener Erde angeordnet sind oder Uber nur wenige Stufen oder — bei groBerem
Héhenunterschied — Uber eine Rampe erreicht werden kénnen. Die Abstellrdume kénnen auch in Nebengeb&uden
oder in einem Geb&ude fiir mehrere unmittelbar benachbarte Wohngebaude hergestellt werden.

49 Stellplatze, Garagen

49.1.1 Zumutbare Entfernung

Der Bauherr hat die Wahl, ob er die notwendigen Stellplatze auf dem Baugrundstiick selbst oder auf einem anderen
Grundstlck in zumutbarer Entfernung davon herstellt. Ob ein Grundstiick noch in zumutbarer Entfernung vom
Baugrundstiick liegt, ist im Einzelfall nach den konkreten Umstanden zu ermitteln. Auszugehen ist dabei vom Zweck
der Stellplatzforderung, wonach der von der Anlage ausgeléste Verkehr auf den Grundstiicken untergebracht werden
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soll, ohne den 6&ffentlichen Verkehrsraum zu belasten. FuBBlaufige Entfernungen von tber 500 m liegen regelmaBig
nicht im Rahmen des Zumutbaren.

49.1.2 Richtzahlen

Fir die Ermittlung der Zahl der notwendigen Stellplatze ist die nachfolgende Richtzahlentabelle anzuwenden. Die
Richtzahlen legen den durchschnittlichen Bedarf fir bestimmte bauliche Anlagen fest. Hierbei handelt es sich um
Erfahrungswerte fiir den typischen Fall. Die Richtzahlen dienen lediglich als Anhalt, von denen im Einzelfall und mit
besonderer Begriindung unter Beriicksichtigung der Bediirfnisse des ruhenden Verkehrs, der Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs sowie der ErschlieBung durch Einrichtungen des 6ffentlichen Personennahverkehrs
abgewichen werden kann.

Richtzahlentabelle fiir den Stellplatzbedarf und den Bedarf an Abstellplatzen fiir Fahrrader

Tabelle zu Ziffer 49.1.2

49.1.2.1 Sofern in der Richtzahlentabelle die Nutzflache als Bemessungswert zugrunde gelegt wird, ist der
Stellplatzbedarf in der Regel nach der Nutzflache zu berechnen. Ergibt sich dabei ein offensichtliches Missverhalinis
zum tats&chlichen Stellplatzbedarf, ist die Zahl der Beschéftigten als Bemessungswert zugrunde zu legen. Von einem
offensichtlichen Missverhéltnis ist auszugehen, wenn das Ergebnis nach dem Beschéftigungsschliissel um mehr als
30 Prozent vom Ergebnis nach dem Flachenschlissel abweicht.

49.1.2.2 Hinsichtlich des Begriffs Nutzflache in der Richtzahlentabelle wird auf die Definition der DIN 277 Teil 1
verwiesen. Danach sind die Hauptnutzflachen zugrunde zu legen. Nebennutzflachen, wie Abstellrdume,
Umkleiderdume, Sanitarrdume bleiben auBBer Betracht.

49.1.2.3 Studienplatze nach Nummer 8.6 der Richtzahlentabelle sind flichenbezogene Studienplatze, die sich nach
den Flachenrichtwerten des Planungsausschusses fir den Hochschulbau nach § 7 des Gesetzes Uber die
Gemeinschaftsaufgabe ,Ausbau und Neubau von wissenschaftlichen Hochschulen* (Hochschulbauférderungsgesetz)
vom 1. September 1969 (BGBI. | S. 1556), das zuletzt durch Verordnung vom 9. Februar 2005 (BGBI. | S. 230)
geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, bestimmen.

Bei Anlagen an Hochschulen sind fachliche und zentrale Nutzungen zu unterscheiden. Fachliche Einrichtungen sind
alle Lehr- und Forschungsflachen, die der Ausbildung eines Studierenden direkt dienen. Zentrale Nutzungen, wie
Hochschulverwaltung, Rechenzentrum, Bibliothek und Mensa, umfassen alle Flachen mit Dienstleistungsaufgaben.
Der Stellplatzbedarf fir fachliche Nutzungen ist auf der Grundlage der Flachenrichtwerte nachfolgender
Richtwerttabelle und der Hauptnutzflache der jeweiligen Anlage zu ermitteln.

Art der fachlichen Nutzung Flachenrichtwerte
in m?
HNF/flachenbezogener
Studienplatz
geisteswissenschaftliche Facher der Universitaten 4,0 bis 4,5
geisteswissenschaftliche Facher der Fachhochschulen 4,0

natur- und ingenieurwissenschaftliche Facher, medizinisch-theoretische Facher, Agrar-, |15,0 bis 18,0
Forst- und Erndhrungswissenschaften an Universitaten

natur- und ingenieurwissenschaftliche Facher, medizinisch-theoretische Facher, Agrar-, 12,0
Forst- und Erndhrungswissenschaften an Fachhochschulen

Veterinarmedizin an Universitaten 31,0 bis 37,0
Padagogische Hochschulen und vergleichbare Einrichtungen 54
Kunst- und Musikhochschulen und die Fachrichtung Gestaltung an Fachhochschulen 12,0

Fir zentrale Nutzungen ermittelt sich der Bedarf nach einem in der Richtzahlentabelle geregelten vergleichbaren Fall.
Far zusammenh&ngende Nutzungsbereiche von Hochschularealen kann eine Stellplatzkonzeption, die den
Stellplatzbedarf mehrerer baulicher Anlagen fiir ein abgegrenztes Gebiet und den diesbezlglichen Stellplatznachweis
zusammenfasst, erstellt werden. Diese ist bei der Ermittlung des Bedarfs und der zumutbaren Entfernung zu
bericksichtigen.

49.1.2.4 Fir Sonderfalle, die in der Tabelle nicht geregelt sind, jedoch einen ahnlichen Stellplatzbedarf auslésen wie
in einem in der Tabelle geregelten vergleichbaren Fall, ist die Stellplatzanzahl unter entsprechender Anwendung der
Richtzahlentabelle dem vergleichbaren Fall zu entnehmen.

49.1.3 Bei Anlagen mit unterschiedlicher Nutzung, zum Beispiel Wohn- und Geschéftshaus, ist der Bedarf fir die
jeweiligen Nutzungen getrennt zu ermitteln.

49.1.4 Mit einem Stellplatz kann der Bedarf von zwei notwendigen Stellplatzen gedeckt werden. Eine
Doppelnutzung ist zuldssig, wenn sich die betreffenden Nutzungen zeitlich nicht Gberschneiden und die
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wechselseitigen Nutzungen rechtlich gesichert sind. Beispiel sind Stellplatze fiir Verwaltungsgebaude, die tagstber
von den Beschaftigten und Besuchern der Verwaltung und abends von Besuchern fir Veranstaltungen benachbarter
Gemeinschaftseinrichtungen genutzt werden kénnen. Bei Anlagen mit Mehrfachnutzung ist die Nutzungsart mit dem
gréBeren Stellplatzbedarf maBgebend.

49.1.5 Reduzierung der Stellplatzzahl

49.1.5.1 Eine erhebliche Reduzierung der Stellplatzzahl kann sich aus der vom Gesetz geforderten Berlicksichtigung
der ErschlieBung durch Einrichtungen des éffentlichen Personennahverkehrs (OPNV) ergeben. Die Beriicksichtigung
des OPNV setzt einen gesicherten Anschluss an den OPNV voraus, das heiBt, dass im Einzugsgebiet der
stellplatzpflichtigen Anlage Gberhaupt ein entsprechendes Verkehrsnetz vorhanden sein muss. Fiir das Maf3 der
Reduzierung kommt es dann auf Ausbau, Zustand und Leistungsfahigkeit des OPNV und auf die Entfernung der
Anlage zu der oder den Haltestellen an.

Bei gesichertem und leistungsfahigem Anschluss an den OPNV in zumutbarer fuBlaufiger Entfernung zur Anlage (bis
zu 500 m) kann die Stellplatzverpflichtung regelméafiig um bis zu 30 Prozent verringert werden. Bei einem
StraBenbahnanschluss in unmittelbarer Nahe zur Anlage ist die Stellplatzverpflichtung zu verringern. Dariber hinaus
ist bei Nachweis eines GroBkundenabonnements eine weitere Reduzierung um bis zu 45 Prozent mdglich, zum
Beispiel bei Vorliegen von sogenannten

— Job-Tickets bei Gebauden mit Bliro-, Verwaltungs- und Praxisrdumen,

—  Kulturtickets bei Versammlungs- und Sportstétten, wenn die Eintrittskarte ein kostenloses OPNV-Ticket enthalt,
oder

— Semester-Tickets bei Fach- und Hochschulen.

49.1.5.2 Der Bedarf an Behindertenstellplatzen ist vollstdndig zu decken. Bei der Berechnung der Minderung ist der
Anteil der Behindertenstellplatze vorab aus dem Anteil der notwendigen Stellplatze, der fiir eine Reduzierung in
Betracht kommt, herauszurechnen und anschlieBend der Anzahl der tatséchlich herzustellenden Stellplatze wieder
hinzuzurechnen.

49.1.5.3 Fur Wohngeb&ude kommt eine Reduzierung der Stellplatzzahl nicht in Betracht.

49.1.6 Bei Anlagen mit regelmaBigem An- oder Auslieferungsverkehr ist regelméBig eine ausreichende Zahl von
Stellplatzen fir Lastkraftwagen erforderlich. Dies gilt entsprechend flir Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr durch
Autobusse zu erwarten ist.

49.1.7 Hat die Gemeinde von ihrer Satzungserméchtigung nach Absatz 2 Gebrauch gemacht, ist als Rechtsfolge
far den Fall der tatsachlichen Unmdglichkeit oder Unzumutbarkeit der Herstellung von Stellplatzen die Abldsepflicht
festgelegt. Eine Abweichung nach § 67 von der Stellplatzpflicht ist dann regelmaBig ausgeschlossen.

49.1.8 Bei Kulturdenkmalen kann im Wege einer Abweichung nach § 67 von der Herstellungspflicht fir Stellplatze
abgesehen werden, wenn die Herstellung von Stellpldtzen das Erscheinungsbild der baulichen Anlage gefahrdet.

49.1.9 Die Zahl der notwendigen Stellplatze ist in der Baugenehmigung (§ 64) festzulegen. In den Fallen, in denen
kein Baugenehmigungsverfahren durchgefuhrt wird, oder im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 63), ist die
Zahl einschlieBlich der zugrunde liegenden Berechnungen sowie der Standort der notwendigen Stellplatze in den
Bauunterlagen zu dokumentieren. Reduzierungen von Stellplatzzahlen, soweit diese sich nicht aus der
Richtzahlentabelle ergeben, sind zu begriinden.

49.2.1 Bei nur rechtlicher Unmdglichkeit, zum Beispiel aufgrund von Festsetzungen im Bebauungsplan nach § 12
Abs. 6 BauNVO, ist die Erhebung von Abldsebetrdgen unzulassig.

49.2.2 Die Herstellung von Stellplatzen ist nur unter groBen Schwierigkeiten mdglich, wenn die Herstellung
wirtschaftlich schlechthin unzumutbar ist oder das Grundstiick bei Herstellung der Stellplatze nicht mehr sinnvoll
genutzt werden kann. BloBe Wirtschaftlichkeitserwagungen, wie etwa hdhere Herstellungskosten fir
Tiefgaragenplatze im Vergleich zu ebenerdigen Stellplatzen stellen in der Regel keinen Grund fiir eine
Nichterrichtung dar. Schwierige Baugrundverhéltnisse, zum Beispiel oberflichennahes Grundwasser, kdnnen im
Einzelfall eine abweichende Bewertung rechtfertigen. Dies gilt auch fur die Errichtung von Tiefgaragen bei
geschlossener Bebauung unterhalb der Fundamentkante des Nachbargebaudes oder wenn die Zufahrt
unverhaltnisméBigen Aufwand erforderlich macht.

Wird ein Grundstiick unter Missachtung der Flachen fiir die notwendigen Stellplatze so Ubermafig beplant, dass die
Stellplatze nicht mehr untergebracht werden kénnen, ist eine Stellplatzablése nicht gerechtfertigt.

49.2.3 Die Abldsungsbetrage sind zweckgebundene Mittel. Die Méglichkeiten der Verwendung dieser Mittel sind
abschlieBend geregelt.

Zu den sonstigen MaBnahmen zur Entlastung der StraBen vom ruhenden Verkehr nach Satz 3 Nr. 2 gehéren
insbesondere die Errichtung von Anlagen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zum Beispiel der Bau
neuer Fahrradwege oder die Errichtung von Fahrradabstellanlagen.

49.2.4 Die Zahlung der geforderten Stellplatzablése kann nicht vom Nachweis eines konkreten Objekts, fir welches
der Geldbetrag verwendet werden soll, abhé&ngig gemacht werden.
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50 Barrierefreies Bauen

50.2.1 Offentlich zugénglich sind bauliche Anlagen, die nach ihrer Zweckbestimmung grundsétzlich von jedermann
betreten und genutzt werden kénnen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die angebotene Dienstleistung 6ffentlicher
oder privater Natur ist oder ob sie unentgeltlich oder gegen Entgelt erbracht wird.

Die barrierefreie Erreichbarkeit und zweckentsprechende Nutzung muss nur in den dem allgemeinen
Besucherverkehr dienenden Teilen gewabhrleistet sein. Bereiche, die in der baulichen Anlage Beschaftigten
vorbehalten sind, sind von der Verpflichtung ausgenommen. Anforderungen an eine barrierefreie Ausgestaltung
dieser Bereiche kénnen sich aus dem Arbeitsstattenrecht ergeben, in den Richtlinien der Anlagen 5 bis 8 enthalten
sein oder im Einzelfall aufgrund des § 51 gestellt werden.

50.2.2 Die in Satz 2 enthaltene Aufzahlung ist nicht abschlieBend. Zu den baulichen Anlagen z&hlen auch
Beherbergungsstatten und soziale Einrichtungen.

Zu den Einrichtungen des Bildungswesens in Nummer 1 z&hlen auch Kindertageseinrichtungen.

Zu den Einrichtungen des Gesundheitswesens in Nummer 3 z&hlen unter anderem auch Arztpraxen und Praxen flr
Physiotherapie.

50.4 Ein unverhéltnismé&Biger Mehraufwand kann nicht aus dem Verhaltnis der Mehrkosten der barrierefreien
Ausgestaltung zu den Gesamtkosten geschlossen werden. Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, kann vielmehr nur im
konkreten Einzelfall unter Berlcksichtigung der Art der baulichen Anlage entschieden werden. Von besonderer
Bedeutung ist, ob der genannte Personenkreis gerade auf die Nutzung dieser baulichen Anlage angewiesen ist oder
ob Alternativen zur Verfiigung stehen.

Einer Abweichungsentscheidung nach § 67 durch die Bauaufsichtsbehdrde bedarf es nicht.

51 Sonderbauten

Weitergehende Anforderungen, als in Sonderbauvorschriften festgelegt, kdnnen nur fir atypische Falle gestellt
werden; die Anordnung und Durchfiihrung von Prifungen im Sinne von § 51 Satz 3 Nummer 23 der Sé&chsischen
Bauordnung bleibt davon unbertihrt.

Die in den Sonderbaurichtlinien der Anlagen 5 bis 9 enthaltenen Betriebsvorschriften sowie Vorschriften fur die
Prifung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht sind als Nebenbestimmung in die
Baugenehmigung aufzunehmen. Bei nicht den Vorschriften einer Sonderbauverordnung oder den
Sonderbaurichtlinien der Anlagen 5 bis 9 unterfallenden Sonderbauten kann eine solche Nebenbestimmung in die
Baugenehmigung aufgenommen werden. Erleichterungen von den Vorschriften kénnen im Einzelfall gestattet
werden, wenn

— es der Einhaltung einer Vorschrift offensichtlich nicht bedarf, weil das Vorhaben von dem der Vorschrift
zugrunde liegenden Regelfall wesentlich abweicht,

— die Erleichterung durch eine besondere Anforderung kompensiert wird (zum Beispiel automatische
Feuerléschanlagen bei gréBeren Brandabschnitten, Brandmeldeanlagen und Anlagen zur Rauchableitung bei
langeren Rettungswegen).

Sofern sich nicht bereits aus Sonderbauvorschriften (§ 46 Absatz 3 der Sachsischen
Versammlungsstattenverordnung vom 7. September 2004 [SachsGVBI. S. 443], die zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 8. Oktober 2014 [SachsGVBI. S. 647] geandert worden ist, Nummer 3.5 der
Verkaufsstattenbaurichtlinie) bestimmte Zeitabsténde fur die wiederkehrende Prifung ergeben, sind die unteren
Bauaufsichtsbehérden gehalten, das Erfordernis, den Prifumfang und die Wiederholungsfrist nach pflichtgeméaBem
Ermessen im Einzelfall zu prifen. Dies betrifft insbesondere Beherbergungsstéatten, Einrichtungen zur Unterbringung
oder Pflege von Personen, Hochh&user, Krankenhauser, Schulen, Tageseinrichtungen fiir Kinder, Menschen mit
Behinderung oder alte Menschen sowie Wohnheime. Im Regelfall ist davon auszugehen, dass in angemessenen
Zeitabstanden (nicht langer als flinf Jahre) wiederkehrende Prifungen durchzufiihren sind. Fir Hochhauser wird auf
die Hinweise des Staatsministeriums des Innern vom 11. Dezember 2018 verwiesen. Den 6rtlichen
Brandschutzbehérden ist die Teilnahme an wiederkehrenden Prifungen zu erméglichen. Prifungen kénnen mit
Brandverhitungsschauen nach § 22 des Sachsischen Gesetzes Uber den Brandschutz, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz vom 24. Juni 2004 (SachsGVBI. S. 245, 647), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 11 des
Gesetzes vom 5. April 2019 (SachsGVBI. S. 245) geandert worden ist, verbunden werden. Die Bauaufsichtsbehérde
hat ein Verzeichnis, in das alle Ergebnisse der Prifungen eingetragen werden, zu fuhren. Die Verpflichtungen des
Bauherrn oder Betreibers nach der Sachsischen Technischen Prifverordnung vom 7. Februar 2000

(S&chsGVBI. S. 127), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 8. Oktober 2014 (S&chsGVBI. S. 647) geandert
worden ist, bleiben unberuhrt.

53 Bauherr

53.1 Der Beauftragung von am Bau Beteiligten bedarf es nicht, soweit der Bauherr selbst Uber die erforderlichen
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Qualifikationen verfligt und die Verantwortung insoweit bernimmt. Die Ubernahme der Verantwortung ist in den
Bauvorlagen durch entsprechende Eintragungen zu verdeutlichen.

54 Entwurfsverfasser

54.1 Eine Voraussetzung fir die Eignung des Entwurfsverfassers ist bei nicht verfahrensfreien Vorhaben die
Bauvorlageberechtigung nach § 65. Im Einzelfall kénnen jedoch hinsichtlich Sachkunde und Erfahrung auch héhere
oder andere Anforderungen gestellt werden, als sie allgemein aus der Bauvorlageberechtigung folgen. Der
Entwurfsverfasser muss die Bauvorlagen nicht unbedingt selbst erstellen. Ausreichend ist die verantwortliche Leitung
und Koordinierung der Gesamtplanung.

54.2 Wird die Ausfihrungsplanung durch Dritte angefertigt, handelt es sich um Fachplanung. Die Verantwortung
des Entwurfsverfassers bleibt unberthrt. Der Entwurfsverfasser hat sich davon zu tberzeugen, dass die
Ausfuhrungsplanung mit den genehmigten Bauvorlagen tbereinstimmt. Zur Berechtigung fir die Erstellung
bautechnischer Nachweise wird auf Nummer 66 verwiesen.

55 Unternehmer

55.1.1 Abgesehen von den zivilrechtlichen Verpflichtungen des Unternehmers gegenlber dem Bauherrn trifft den
Unternehmer auch eine 6ffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit nach § 55. Erflllt der Unternehmer die ihm danach
obliegenden Verpflichtungen nicht, kann ihm bei Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit ein BuBgeld auferlegt werden.

55.1.2 Unternehmer ist, wer mit der selbstédndigen Ausflihrung von Bauarbeiten betraut ist. Diese Stellung des
Unternehmers ergibt sich in der Regel aus der zivilrechtlichen Beauftragung durch den Bauherrn. Durch das
zivilrechtliche Vertragsverhaltnis wird die 6ffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmers begriindet, ohne
dass es einer ausdriicklichen zusétzlichen Vereinbarung bedurfte. Auch wenn das zivilrechtliche Vertragsverhaltnis
beendet ist, besteht die Verantwortlichkeit des Unternehmers, zum Beispiel die Baustellensicherung, wahrend eines
Abwicklungsstadiums fort.

56 Bauleiter

56.1.1 Der Bauleiter wird zwar von dem Bauherrn bestellt, seine Pflichten sind jedoch &ffentlich-rechtlicher Natur
und ergeben sich aus § 56. Die Verantwortlichkeit des Bauleiters besteht damit der Bauaufsichtsbehdrde gegeniber.

56.1.2  Die mit der Bauleitung beauftragte Person muss auf der Baustelle anwesend oder durch eine geeignete
Person vertreten sein, soweit dies die Uberwachungspflicht erfordert. Das Gleiche gilt fir die Fachbauleiter.

57 Aufbau und Zustandigkeiten der Bauaufsichtsbehoérden

57.3.1 Ausreichend im Sinne des Absatzes 3 ist eine Personalausstattung, wenn die Ublicherweise anfallenden
Bauaufsichtsaufgaben ordnungsgeman erflllt werden kénnen. Hierzu gehdrt auch, dass insbesondere
Baugenehmigungsverfahren innerhalb der vorgesehenen Frist von drei Monaten abgeschlossen werden und
Stellungnahmen in anderen Verfahren fristgeman erfolgen. AuBerdem muss gewahrleistet sein, dass neben der
praventiven Tatigkeit auch die repressiven Aufgaben wahrgenommen werden kénnen.

57.3.2 Personelle Anderungen, die Einfluss auf die Besetzung der Bauaufsichtsbehdrde mit ausreichend
geeigneten Fachkraften gemai Absatz 3 haben, sind der obersten Bauaufsichtsbehérde unter Einhaltung des
Dienstweges vorab anzuzeigen.

58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehérden

58.2.1 Neben der préventiven Kontrolle im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren haben die
Bauaufsichtsbehérden auch wahrend und nach der Realisierung von Vorhaben darliber zu wachen, dass die
offentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht andere Behdrden zustandig sind (repressive
Kontrolle). Die Bautuberwachung dient insbesondere der Kontrolle, ob die Vorhaben im Einklang mit der
Baugenehmigung verwirklicht werden und ob die am Bau Beteiligten ihre Pflichten ordnungsgeman erfiillen, siehe
auch § 81.

Die Bauaufsichtsbehérden haben nicht nur Gber das genehmigungspflichtige, sondern generell, also auch Uber das
nicht genehmigungspflichtige Baugeschehen zu wachen. Werden BaurechtsverstdB3e festgestellt, so kann die
Bauaufsichtsbehérde die zur (Wieder-)Herstellung baurechtskonformer Zustéande erforderlichen Verfligungen
erlassen. Auf die Spezialerm&chtigungen fiir bestimmte MaBnahmen (§§ 78 ff.) wird verwiesen.

58.2.2 Stellt sich erst im Laufe der Zeit bei einem formell und materiell legal errichteten Vorhaben eine
Gefahrensituation ein, zum Beispiel Einsturzgefahr wegen Baufélligkeit, kann die Bauaufsichtsbehdrde zur
Wiederherstellung bauordnungsgemaBer Zustéande aufgrund der Generalklausel des Absatzes 2 einschreiten. Eine

http://web:3000 Fassung vom 01.06.2019 Seite 20 von 72



VwVSéachsBO

Beseitigungsanordnung nach der Spezialermachtigung des § 80 kommt in diesem Fall nicht in Betracht.

58.2.3 Die Eingriffsbefugnis der Bauaufsichtsbehérden nach Satz 2 gilt unabhangig davon, ob es sich um
verfahrensfreie, genehmigungsfreigestellte oder genehmigungspflichtige Anlagen handelt. Auch gegen
verfahrensfreie, aber materiell rechtswidrige BaumaBnahmen ist in der Regel einzuschreiten. Welche MaBnahmen
die Bauaufsichtsbehdrde im konkreten Einzelfall trifft, liegt in inrem pflichtgemaBen Ermessen.

58.2.4 Ziehen die Bauaufsichtsbehdrden zur Erflllung ihrer Aufgaben in einem Verwaltungsverfahren geman § 1
Verwaltungsverfahrensgesetz fir den Freistaat Sachsen (SachsVwV{G) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. September 2003 (SachsGVBI. S. 614) in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz
( VwVIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 283. Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBI. | S. 718, 833) gedndert worden ist, in den jeweils geltenden Fassungen,
Sachverstandige oder sachverstandige Stellen heran, wird ihre Entscheidungskompetenz durch deren Gutachten
oder gutachterliche Stellungnahmen weder ersetzt noch eingeschrankt. Ob und inwieweit die Bauaufsichtsbehoérde
den Auffassungen und Empfehlungen von Sachverstandigen und sachverstandigen Stellen folgt, hat sie selbst,
gegebenenfalls auch im Rechtsstreitverfahren, zu verantworten.

58.4 Die Absicht, Grundstiicke und Anlagen einschlieBlich der Wohnungen zu betreten, soll dem Eigentiimer und
dem unmittelbaren Besitzer, soweit méglich, rechtzeitig, das hei3t mindestens eine Woche vorher, mitgeteilt werden.

59 Grundsatz

59.1.1 Uber den Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens entscheidet der Bauherr mit seinem Antrag.
Umfasst der Antrag mehrere bauliche Anlagen, werden sie gemeinsam in dem jeweils strengeren Verfahren
behandelt. Soweit tats&chlich und rechtlich eine Trennung des Vorhabens in selbstandige Teile méglich ist, kann nur
der Bauherr diese Trennung vornehmen.

59.1.2 Eine Wahlmdglichkeit zwischen den bauaufsichtlichen Verfahren sieht das Gesetz nicht vor.

59.2.1  Zu den éffentlich-rechtlichen Vorschriften gehéren nicht nur die Bauvorschriften, sondern auch andere
Fachgesetze, soweit sie spezifische Aussagen Uber Bauvorhaben treffen, zum Beispiel StraBenrecht,
Naturschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Abfallrecht, Bodenschutzrecht, Wasserrecht, Denkmalrecht,
Unfallverhitungsvorschriften.

59.2.2 Die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften kdnnen auch verfahrensfreien und genehmigungsfreigestellten
Vorhaben entgegenstehen oder bei Versto3 zu einer bauaufsichtlichen Verfigung fihren, soweit nicht andere
Behérden zustandig sind.

60 Vorrang anderer Gestattungsverfahren

Vorrangige Verfahren im Sinne des § 60 Satz 1 Nr. 1 bis 5 sind:
Zu Nummer 1:

Eine eigensténdige Bedeutung kommt dieser Nummer nicht zu, da die in Frage kommenden Anlagen regelmaBig
einer wasserrechtlichen Genehmigung nach § 91 des Sachsischen Wassergesetzes ( SachsWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Oktober 2004 (SachsGVBI. S. 482), in der jeweils geltenden Fassung, bedirfen und somit
der Konzentrationswirkung nach § 91 Abs. 7 in Verbindung mit 67 Abs. 6 SachsWG unterfallen.

Zu Nummer 3:

— Verfahren zur Erteilung von Ausnahmen vom Verbot von Werbeanlagen auBBerhalb geschlossener Ortschaften
(§ 33 Abs. 1 Nr. 3 StVO) durch die StraBenverkehrsbehdrden nach § 46 StVO

— Verfahren zur Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis nach § 18 des StraBengesetzes fiir den Freistaat
Sachsen (Sachsisches StraBengesetz — SachsStrG) vom 21. Januar 1993 (SachsGVBI. S. 93), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Mai 2004 (S&chsGVBI. S. 200, 225) geéndert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, und § 8 des BundesfernstraBengesetzes ( FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 20. Februar 2003 (BGBI. | S. 286), in der jeweils geltenden Fassung

— Verfahren zur Erteilung von Ausnahmen von den Verboten nach § 9 Abs. 1 FStrG und 24 Abs. 1 SachsStrG
far den baulichen Anlagen gleichgestellte Anlagen der AuBenwerbung innerhalb von Anbauverbotszonen nach
§ 9 Abs. 8 FStrG und § 24 Abs. 9 SéachsStrG. Die Regelung der SachsBO geht hier als zeitlich neuere Norm
der bisher in § 24 Abs. 9 Satz 3 SachsStrG enthaltenen Aufdrangung ins Baugenehmigungsverfahren vor.

— Verfahren zur Erteilung einer Ausnahme von der Veranderungssperre nach § 9a Abs. 5 FStrG und 37 Abs. 4
Sé&chsStrG

— Verfahren zur Erteilung von Ausnahmen von den Verboten nach § 3 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes fir den
Freistaat Sachsen (Landeseisenbahngesetz — LEisenbG) vom 12. Marz 1998 (SachsGVBI. S. 97), das zuletzt
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (SachsGVBI. S. 148, 155) geandert worden ist, in der jeweils
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geltenden Fassung, innerhalb der Anbauverbotszone nach § 3 Abs. 5 LEisenbG. Die Ausnahmeentscheidung
ist hier nach § 3 Abs. 5 LEisenbG, in Fallen in denen ein Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt wird, zwar
den Bauaufsichtsbehérden aufgedrangt, jedoch kommt insoweit der Regelung der S&chsBO als zeitlich
neuerer Norm der Anwendungsvorrang zu.

Zu Nummer 5:

Verfahren zur Erteilung einer gewerberechtlichen Erlaubnis nach § 13 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4
der BetrSichV. Hierzu zahlen:

—  bestimmte Dampfkesselanlagen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a BetrSichV)

— bestimmte Fillanlagen nach § 2 Abs. 12 BetrSichV mit Druckgeraten (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 1
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1c¢ BetrSichV)

— Lageranlagen nach § 2 Abs. 11 BetrSichV ab 10 000 Liter fir leicht- und hochentziindliche Flissigkeiten (§ 13
Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4a BetrSichV)

— Fdlistellen nach § 2 Abs. 13 BetrSichV firr leicht- und hochentziindliche Fliissigkeiten mit einer
Umschlagkapazitat ab 1 000 L/h (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4b BetrSichV)

— Tankstellen nach § 2 Abs. 14 BetrSichV (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4c
BetrSichV)
Nach der Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 14 BetrSichV ist der Vorrang der gewerberechtlichen Erlaubnis
ausschlieBlich auf die Anlagen beschrankt, die den Kraftstoff enthalten und abgeben, insbesondere also Tanks
und Zapfstellen. Die Uberdachung sowie Kassen- und Verkaufsraume einer Tankstelle bediirfen daher einer
Baugenehmigung.

— Flugfeldbetankungsanlagen nach § 2 Abs. 15 BetrSichV fir entziindliche Fliissigkeiten (§ 13 Abs. 1 Nr. 4 in
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4c BetrSichV)

Zu Nummer 6:

Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen nach § 7 des Gesetzes Uber die friedliche Verwendung der Kernenergie
und den Schutz gegen ihre Gefahren ( AtomG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI. |

S. 1565), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBI. | S. 2, 15) ge&ndert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, einschlieBlich der Genehmigung wesentlicher Anderungen des Betriebs sowie der
Stilllegung, des sicheren Einschlusses der endgliltig stillgelegten Anlage oder der Abbau der Anlage oder von
Anlagenteilen.

In den in § 60 aufgezahlten Fallen bedarf es der Baugenehmigung nicht, wohl sind aber die materiellen
Anforderungen des Baurechts von der fir die Fachgenehmigung zustandigen Behérde durchzusetzen. Hiervon
unbenommen bleibt die Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstiitzung und Hilfeleistung durch die fachlich
betroffenen Bauaufsichtsbehérden. Daraus folgt, dass verwaltungsintern die Bauaufsichtsbehérden gegenuiber der
Fachbehdrde eine baurechtliche Bewertung des Sachverhaltes im Wege einer Stellungnahme vornehmen. Die
Fachbehérden haben bei der Anlagenzulassung die Beschréankung des materiellen Priifprogramms der
Bauaufsichtsbehérden zu beachten. Eventuell im Zusammenhang mit dem Vorhaben notwendige Prifauftrage erteilt
gleichfalls die Fachbehdrde.

Der Vorrang des anderen Gestattungsverfahrens erfasst nur die Baugenehmigung, nicht jedoch auch fachrechtliche
Gestattungen, die durch die Baugenehmigung ersetzt werden (zum Beispiel denkmalschutzrechtliche Genehmigung).
§ 60 verzichtet nur dann auf ein baurechtliches Verfahren, wenn die im Einzelnen aufgeflhrten Anlagen einer
praventiven Zulassungsentscheidung nach dem jeweiligen Fachgesetz bedirfen. Ein Anzeigeverfahren oder die
allgemeine Fachaufsicht kdnnen die Verdrangungswirkung nicht auslésen. Im Hinblick auf den Verzicht auf ein
baurechtliches Verfahren ist insbesondere auf die Reichweite des fachgesetzlichen Verfahrens zu achten. Hier ist
regelmaBig festzustellen, ob das fachgesetzliche Anlagenzulassungsverfahren das gesamte Vorhaben erfasst oder
ob dieses in Teile aufzugliedern ist, von denen einzelne der Baugenehmigungspflicht unterliegen.

Der Bauaufsichtsbehdérde ist nicht nur das Baugenehmigungsverfahren entzogen. Auch eine Anordnung der
Einstellung von Bauarbeiten, Nutzungsuntersagung oder Beseitigungsanordnung erlasst die allein zustandige
Fachbehdérde. Dies gilt auch fir die Ersetzungsentscheidung nach § 71 in Fallen eines rechtswidrig verweigerten
Einvernehmens der Gemeinde nach § 36 BauGB.

§ 60 Satz 2 stellt klar, dass die Wahrnehmung bauaufsichtlicher Befugnisse im AuBenverhéltnis auch in Verfahren mit
Konzentrationswirkung einer Planfeststellung, Plangenehmigung oder fachgesetzlichen Zulassung den jeweils
betroffenen Fachbehdrden zugewiesen ist [vergleiche zum Beispiel § 91 Abs. 7 in Verbindung mit § 67 Abs. 6
SachsWG, § 31 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts ( Wasserhaushaltsgesetz — WHG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBI. | S. 3245), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
6. Januar 2004 (BGBI. | S. 2, 15) geéndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, § 13 des Gesetzes zum
Schutz durch schadliche Umwelteinwirkungen, Gerausche, Erschiitterungen und &hnliche Vorgange ( Bundes-
Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBI. |

S. 3830), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3704, 3708) gedndert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, § 31 Abs. 2, 3 des Gesetzes zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und

http://web:3000 Fassung vom 01.06.2019 Seite 22 von 72


https://revosax.sachsen.de/vorschrift/5253#p3
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/5253#p3
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/1779
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/68/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/77/redirect
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/1962#p91
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/438/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/438/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/438/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/96/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/96/redirect

VwVSéachsBO

Sicherung der umweltvertraglichen Beseitigung von Abfallen ( Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz — KrW-/AbfG)
vom 27. September 1994 (BGBI. | S. 2705), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2004
(BGBI. I S. 3704, 3708) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung]. Dies gilt auch nach Erteilung der
fachrechtlichen Genehmigung.

61 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen

61.1.1 Die Tatbestéande der verfahrensfreien Vorhaben sind grundsétzlich nebeneinander anwendbar.

61.1.2 st ein an sich verfahrensfreies Vorhaben Bestandteil einer genehmigungspflichtigen BaumaBnahme, ist es
im Rahmen des Gesamtvorhabens genehmigungspflichtig.

61.1.3 Soweit von bauordnungsrechtlichen Anforderungen abgewichen werden soll, bedarf es hierzu einer isolierten
Abweichungsentscheidung der unteren Bauaufsichtbehoérde, siehe § 67 Abs. 2 Satz 3.

61.1.4 Zu Nummer 1

61.1.4.1 Zu Buchstabe a
Als eingeschossige Geb&ude gelten zum Beispiel auch Verkaufswagen, die Uberwiegend ortsfest benutzt werden.

61.1.4.2 Zu Buchstabe b

Bei der Ermittlung der zuléssigen Grundflache sind Bestandsgaragen, auch wenn diese in das Gebaude integriert
sind, zu beriicksichtigen.

Zur Bestimmung der mittleren Wandhdhe wird auf Nummer 6.7.2 verwiesen. Die Héhenbegrenzung gilt in diesem
Zusammenhang flr alle Wande der Garage.

61.1.4.3 Zu Buchstabe g

Der Begriff der Terrassenlberdachung erfasst lediglich die Dachkonstruktion und gegebenenfalls erforderliche
Stiitzen. Werden seitliche Wande oder Briistungen ausgefihrt, handelt es sich nicht um Terrassenlberdachungen im
Sinne dieser Vorschrift.

61.1.4.4 Zu Buchstabe h

Erfasst sind Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) vom 28. Februar
1983 (BGBI. | S. 210), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 13. September 2001 (BGBI. | S. 2376, 2398)
geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Eine Festsetzung als Dauerkleingarten in einem
Bebauungsplan ist nicht erforderlich.

61.1.4.5 Zu Buchstabe i

Wochenendplatze, auf denen die Errichtung von Wochenendh&usern verfahrensfrei zulassig ist, sind ausschlie3lich
solche, die in einem Bebauungsplan als Sondergebiet Erholung festgesetzt oder mittels Baugenehmigung
zugelassen sind.

61.1.5 (aufgehoben)

61.1.6  Zu Nummer 5 Buchst. a

Zu der Héhe der Antenne ist nicht die Héhe des Geb&udes zu rechnen, auf dem sich die Antenne befindet. Dies gilt
jedoch nicht, wenn die Nutzung der baulichen Anlage, auf der sich die Antenne befindet, aufgegeben ist, diese also
lediglich als Antennentréger fungiert. Verfahrensfrei sind zum Beispiel Antennenanlagen fiir Mobilfunk, soweit diese
die Héhe von 10 m nicht Uberschreiten.

61.1.7 Zu Nummer 6
Als Behalter sind Einrichtungen anzusehen, die zur Aufbewahrung oder Lagerung von Stoffen dienen. Anlagen, die
von Menschen betreten werden kénnen, um Lagergut einzubringen und abzulagern, sind keine Behalter.

61.1.8 Zu Nummer 11

61.1.8.1 Zu Buchstabe d
Unter AuBenwand ist der komplette Schichten- oder Schalenaufbau zu verstehen.

61.1.8.2 Zu Buchstabe e

Der Ausbau von Dach- oder Kellerrdumen zu Wohnungen setzt nicht voraus, dass es sich um abgeschlossene
Wohnungen handelt. Erfasst ist dementsprechend auch der Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken, zum
Beispiel in Ein- oder Zweifamilienh&usern. Die Vorschrift stellt nur bauliche MaBnahmen im Inneren des Daches,
ohne wesentliche Eingriffe in die Konstruktion verfahrensfrei. Eine Verdnderung der Dachflache und der Einbau von
Dachgauben sind regelmaBig nicht verfahrensfrei. Der Einbau von Dachflachenfenstern ist durch Buchstabe ¢
verfahrensfrei gestellt.

61.1.9 Zu Nummer 15 Buchst. e

Verfahrensfreie unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen im Sinne dieser Vorschrift sind solche,
denen die bauordnungsrechtliche und bauplanungsrechtliche Relevanz fehlt (vergleiche OVG MV, Beschluss vom
16. Mé&rz 2000, 3 M 13/00). Die beispielhaft aufgefiihrten Bauvorhaben sind nicht generell verfahrensfrei, sondern nur
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dann, wenn sie zugleich unbedeutend im genannten Sinne sind. Diese Voraussetzungen sind bei Anlagen, welche
die MaBe vergleichbarer, nach Absatz 1 verfahrensfreier Vorhaben Uberschreiten, regelmaBig nicht erfullt.

61.3 Die Anzeige erdffnet kein bauaufsichtliches Verfahren. Eine Eingangsbestatigung wird nicht erteilt. Die
bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse bleiben unberihrt.

Zur Information betroffener Fachbehdrden ist eine Kopie der Anzeige insbesondere an die zustandige Abfall-,
Denkmalschutz- und Naturschutzbehérde sowie die katasterflihrende Behérde zu senden.

Ubersicht zu § 61 Abs. 3 Beseitigung von Anlagen

Anlagen Anzeige ' Sonstige Anforderungen 2
verfahrensfreie Bauvorhaben —
Gebéaude der 1 —
Gebéudeklasse 2 X Standsicherheit der angebauten (nicht verfahrensfreien)
Gebaude muss durch Tragwerksplaner bestéatigt sein
freistehend —
3|nicht X Standsicherheit der angebauten (nicht verfahrensfreien)
freistehend Gebaude muss bauaufsichtlich geprift sein
4 |freistehend X
*+lnicht X Standsicherheit der angebauten (nicht verfahrensfreien)
5 freistehend Gebaude muss bauaufsichtlich geprift sein
sonstige Anlagen, die bis 10 m —
keine Gebaude sind Hoéhe
dber 10 m X
Hoéhe

62 Genehmigungsfreistellung

62.2.1 Ein aufgrund eines nichtigen Bebauungsplans im Rahmen der Genehmigungsfreistellung entstandenes
Vorhaben ist formell illegal, weil die Voraussetzungen der Nummer 1 nicht vorlagen und damit fiir das Vorhaben
Baugenehmigungspflicht bestand.

62.2.2 Nach Nummer 2 darf das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widersprechen
(Plankonformitat). Dies betrifft auch Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 Abs. 2. Stellt sich
wahrend der Bauausfiihrung die Notwendigkeit einer Ausnahme (§ 31 Abs. 1 BauGB) oder Befreiung (§ 31 Abs. 2
BauGB) heraus, entfallt die Voraussetzung der Genehmigungsfreistellung. Zur weiteren Ausfihrung des
Bauvorhabens bedarf es einer Baugenehmigung.

Eine isolierte Ausnahme oder Befreiung nach § 31 BauGB in Verbindung mit § 67 Abs. 2 ist nicht méglich. Das
Erfordernis einer Ausnahme oder Befreiung nach § 31 BauGB schlie3t die genehmigungsfreie Errichtung von
Bauvorhaben nach § 62 aus. Dies gilt auch dann, wenn die Ausnahme oder die Befreiung vor Inanspruchnahme der
Freistellungsregelung bei der Bauaufsichtsbehérde beantragt wurde.

Maogliche Abweichungen von Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgrund folgender Regelungen der BauNVO
sind keine Ausnahmen im Sinne von § 31 Abs. 1 BauGB:

Hoéhe baulicher Anlagen nach § 18 Abs. 2
Grundflachenzahl, zuldssige Grundflache nach § 19 Abs. 4
Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen nach § 21a Abs. 3

Uberbaubare Grundstiicksflache nach § 23 Abs. 2 und 3.

Diese Abweichungsmdglichkeiten beruhen nicht auf einem Ausnahmetatbestand, der auf der Grundlage einer
Erméchtigung in der BauNVO festgesetzt wird, sondern gelten unmittelbar kraft BauNVO. Die Gemeinde kann Uber
die Uberschreitungsbefugnisse auch nicht durch Festsetzungen im Bebauungsplan disponieren. Geringfiigige
Abweichungen im Sinne der zitierten Regelungen flihren deshalb nicht zu einem Wechsel der Verfahrensart. Die
Vorhaben sind im Rahmen der Genehmigungsfreistellung zu realisieren. In diesen Fallen ist eine isolierte
Abweichungsentscheidung der Bauaufsichtsbehdrde erforderlich. Etwas anderes gilt lediglich fr Gberdachte
Stellplatze und Garagen im Falle des § 21a Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 BauNVO, der aufgrund seiner gebundenen
Formulierung eine Abweichungsentscheidung ausschlieft.

62.2.3 Bauordnungsrechtliche Konformitat des Vorhabens wird grundsétzlich nicht gefordert. Es besteht geman

§ 67 Abs. 2 Satz 3 die Méglichkeit von ,isolierten* Abweichungen nach § 67 Abs. 1. Diese sind als selbstandige
Verfahren durchzufiihren. Der Tatbestand der Genehmigungsfreistellung bleibt hiervon unberiihrt.

62.3 Die Erklarung der Gemeinde nach Satz 5 ist kein Verwaltungsakt und nicht selbstandig mit einem
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Rechtsbehelf anfechtbar.
63 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren wird das Vorhaben nicht auf die Einhaltung samtlicher &ffentlich-
rechtlicher Bauvorschriften hin Uberprtft. Der Katalog der bauaufsichtlich zu prifenden Vorschriften ist abschlieBend.
Von der Prifung ausgenommen ist daher zum Beispiel das Arbeitsstéttenrecht und das Gewerberecht. Die
Anforderungen des § 22 BImSchG und der Verordnungen nach § 23 BImSchG sind als MaBstab des
Rucksichtnahmegebotes im Rahmen der Prifung der bauplanungsrechtlichen Zuléssigkeit zu bertcksichtigen.

Satz 2, wonach § 66 unbertiihrt bleibt, enthalt — Gber eine bloBe Klarstellung hinausgehend — eine zusétzliche
Regelung des bauaufsichtlichen Prifprogramms. Das Priifprogramm des Satzes 1 wird um die jeweils der
bauaufsichtlichen Prifung unterworfenen bautechnischen Nachweise erweitert (§ 66 Abs. 3).

Die begrenzte Prifpflicht schrankt die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehérde nicht ein. Fir den Fall,
dass die Bauaufsichtsbehérde einen offensichtlichen Versto3 gegen offentlich-rechtliche Vorschriften feststellt, kann
sie im Rahmen ihres fachaufsichtlichen Priifungsrechts die Baugenehmigung versagen (vergleiche SachsOVG,
Beschluss vom 25. Februar 1998, 1 S 38/98, BauR 1998/1006). Denn an einer Genehmigung fir ein Vorhaben,
dessen Verwirklichung durch eine Baueinstellung verhindert oder dessen Beseitigung verlangt werden kann, besteht
kein Sachbescheidungsinteresse. Dies folgt aus dem allgemeinen Rechtsgedanken, dass niemand einen Anspruch
auf eine behérdliche Gestattung hat, die er letztlich nicht ausnutzen kann. Die Versagung der Baugenehmigung
kommt aber nur ausnahmsweise, in Fallen eines VerstoBes mit akuter Sicherheitsgefahrdung oder der Verletzung
nachbarschitzender Vorschriften in Betracht. In anderen Fallen soll die Bauaufsichtsbehérde den Bauherrn auf den
Versto3 und eine mégliche Baueinstellungsverfligung, falls die Beseitigung der Mangel nicht bis zum Baubeginn
erfolgt, hinweisen. Nebenbestimmungen zu Rechtsbereichen auBerhalb des Prifungsumfanges der
Bauaufsichtsbehdrde sind unzuldssig. Erkennt die Bauaufsichtsbehdrde VerstéBe gegen von ihr nicht zu prifendes
offentliches (Fach-)Recht oder erfahrt sie hiervon, hat sie die zustédndigen Fachbehérden zu informieren.

Stehen Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften noch aus, hindert dies die Erteilung einer
Baugenehmigung grundsatzlich nicht. Erhalt die Bauaufsichtsbehdrde hingegen Kenntnis davon, dass eine andere
Genehmigung bestandskraftig versagt wurde, kann auch die Baugenehmigung mangels Sachbescheidungsinteresse
versagt werden.

Andererseits begriindet die Erteilung einer Erlaubnis, Genehmigung oder Bewilligung auf der Grundlage anderer
offentlich-rechtlicher Bestimmungen, zum Beispiel eine gaststattenrechtliche Genehmigung, keine Bindung der
Bauaufsichtsbehérde hinsichtlich der Baugenehmigung.

Zu Nummer 1

Die préaventive Prifung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Nummer 1 schlie3t auch die Prifung und
Entscheidung Uber erforderliche Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB von den Festsetzungen eines
Bebauungsplans, einer sonstigen stadtebaulichen Satzung oder von Regelungen der BauNVO Uber die zulassige Art
der baulichen Nutzung nach § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB mit ein. Hierfur ist ein gesonderter schriftlicher Antrag
erforderlich, der zu begriinden ist (§ 67 Abs. 2). Nur ausdricklich beantragte Ausnahmen und Befreiungen werden
geprift.

Ubersieht der Entwurfsverfasser die Notwendigkeit einer Ausnahme oder Befreiung in dem bauaufsichtlich zu
priufenden Bereich und erkennt die Bauaufsichtsbehdrde diesen Mangel noch im Baugenehmigungsverfahren, ist der
fehlende Antrag nachzufordern.

Ist die Baugenehmigung erteilt oder die Fiktion der Baugenehmigung eingetreten, ohne dass eine erforderliche
Ausnahme oder Befreiung beantragt worden war und ohne dass die Bauaufsichtsbehérde diesen Mangel erkannt hat,
ist die Baugenehmigung materiell rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit kann geheilt werden, indem die erforderliche
Entscheidung nachgeholt wird. Kann die erforderliche Ausnahme oder Befreiung nicht nachtréglich erteilt werden, hat
die Bauaufsichtsbehérde nach MaBgabe des § 1 SachsVwV{G in Verbindung mit § 48 VwV{G eine Riicknahme der
Baugenehmigung zu prifen.

Zur ErschlieBung im Sinne der §§ 30 bis 35 BauGB genligt es, wenn der Anschluss an das 6ffentliche StraBennetz,
die Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Abwasserbeseitigung gewahrleistet und gesichert sind. Der
bauplanungsrechtliche ErschlieBungsbegriff setzt dabei keine rechtliche Sicherung (§ 2 Abs. 11) voraus. Es genligt
insoweit eine dingliche Sicherung im Sinne des Blrgerlichen Rechts. Gesichert ist die ErschlieBung, sobald nach
objektiven Kriterien, wie Ausweisung der Mittel im Haushalt der Gemeinde, Bereitstellung der erforderlichen Flachen,
Stand der ErschlieBungsanlagen, nach aller Erfahrung damit gerechnet werden kann, dass diese
ErschlieBungsanlagen spatestens bis zur Fertigstellung des Vorhabens benutzbar sein werden (BVerwG DVBI. 1986,
S. 685).

Zu Nummer 2

Die praventive Prifung schlie3t die Prifung und Entscheidung tber die Zulassigkeit von Abweichungen von
Anforderungen nach der Sachsischen Bauordnung und von Vorschriften aufgrund der Sachsischen Bauordnung,
insbesondere von 6rtlichen Bauvorschriften, nur dann mit ein, soweit diese ausdrticklich schriftlich beantragt worden
sind. Im Ubrigen wird Bauordnungsrecht nicht gepriift.
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Ubersieht der Entwurfsverfasser die Notwendigkeit einer Abweichung im bauaufsichtlich nicht zu priifenden Bereich
und erkennt die Bauaufsichtsbehérde diesen Mangel noch im Baugenehmigungsverfahren, kann die
Bauaufsichtsbehorde lediglich auf den Mangel hinweisen, um dem Bauherrn Gelegenheit zu geben, einen Antrag zu
stellen oder umzuplanen und vor Baubeginn korrigierte Bauvorlagen einzureichen.

Zu Nummer 3

Nach Nummer 3 hat die Bauaufsichtsbehdrde die Zulassigkeit des Vorhabens nach anderen éffentlich-rechtlichen
Vorschriften nur zu prifen, wenn das jeweilige Fachrecht dies ausdricklich selbst bestimmt.

In Betracht kommen danach Konzentrationsregelungen, die die selbstandige Entscheidung der Fachbehdérde
ersetzen, sowie Priif- und Entscheidungsverzichte der anderen Fachbehérde bei Ubertragung der Priifung der
eigenen fachlichen Belange auf die Bauaufsichtsbehérde.

64 Baugenehmigungsverfahren

Das volle Baugenehmigungsverfahren findet ausschlieBlich bei Sonderbauten statt. Erflllt nur ein Teil des Vorhabens
eine der unter § 2 Abs. 4 Nr. 1 bis 19 aufgefiihrten Voraussetzungen, ist die Sonderbaueigenschaft fir das Vorhaben
insgesamt anzunehmen. § 66 bleibt im Hinblick auf die einzelnen Vorhabensteile unberihrt.

Der Prufbereich des Satzes 1 Nr. 1 und 3 entspricht der bauaufsichtlichen Priifung im vereinfachten
Genehmigungsverfahren, sieche Nummer 63. Der Prifbereich des Satzes 1 Nr. 2 umfasst das gesamte
Bauordnungsrecht.

Soweit keine formellen Mitwirkungsakte (siehe § 69 Abs. 1 Satz 3) erforderlich sind, hat die Bauaufsichtsbehérde die
Einhaltung der Anforderungen des ihrem Prifbereich zugewiesenen Fachrechts, soweit erforderlich nach Anhérung
der jeweiligen Fachbehérde, eigenverantwortlich zu prifen und zu entscheiden.

Soweit das Baugenehmigungsverfahren Tragerverfahren einer Umweltvertraglichkeitspriifung ist, ist diese nach dem
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG)vom 1. September 2003
(SachsGVBI. S. 418), gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Juni 2004 (SachsGVBI. S. 245, 265), in der
jeweils geltenden Fassung, durchzuflihren. Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Durchfiihrung im Einvernehmen mit
dem Vorhabenstrager einem Sachverstandigen nach § 6 SachsUVPG Ubertragen. Die Sachverstandigen werden in
einer 6ffentlich zuganglichen Liste beim Sachsischen Landesamt fiir Umwelt und Geologie gefuhrt. Die Liste ist unter
www.umwelt-sachsen.de/Ifug abrufbar.

Als im Baugenehmigungsverfahren zu behandelnde UVP-pflichtige Anlagen kommen insbesondere kinstliche
Wasserspeicher nach Nummer 19.9 der Anlage 1 zum Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 2001 (BGBI. | S. 2350), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 24. Juni 2004 (BGBI. | S.1359, 1380) geédndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, sowie
Abgrabungen nach Nummer 3 der Anlage 1 zum S&chsUVPG in Betracht.

65 Bauvorlageberechtigung

65.1 Das Erfordernis der Bauvorlageberechtigung besteht nur fiir Entwurfsverfasser von Bauvorlagen fiir die
Errichtung und Anderung von Geb&uden, also nicht fiir andere Anlagen. Es besteht auch nicht bei Bauvorlagen fir
die Nutzungsanderung oder die Beseitigung von Gebauden.

Die materielle Anforderung der Bauvorlageberechtigung gilt auch, wenn die Baugenehmigung in anderen
Genehmigungen eingeschlossen ist.

Grundsétzlich ist die Bauvorlageberechtigung fiir die Errichtung und Anderung von Gebauden auch im
Vorbescheidsverfahren erforderlich. Dies gilt jedoch nicht fiir einen Antrag auf Vorbescheid, mit dem nur ber die
Vereinbarkeit mit planungsrechtlichen Vorschriften entschieden werden soll.

Sind die Bauvorlagen nicht von einem Entwurfsverfasser, welcher bauvorlageberechtigt ist, unterschrieben, liegt ein
erheblicher Mangel im Sinne des § 69 Abs. 2 Satz 2 vor. Der Entwurfsverfasser muss die Bauvorlagen nicht selbst
fertigen, ist jedoch fir deren Richtigkeit verantwortlich. Dies ist durch seine Unterschrift zu dokumentieren. § 66 bleibt
unberthrt.

65.2 Die Reichweite der besonderen Bauvorlageberechtigung fiir Innenarchitekten ergibt sich aus der
Umschreibung des Berufsbildes. Mit der Berufsaufgabe verbunden sind danach die gestaltende, technische und
wirtschaftliche Planung von Innenrdumen und damit verbundene Anderungen an Geb&uden.

Die Berechtigung nach Nummer 4 besteht nur, wenn die éffentliche Hand die Bauvorhaben als Trager 6ffentlicher
Verwaltung durchfiihrt.

65.3.1 Bauvorlagen, die Ublicherweise von Fachkraften mit anderer Ausbildung als nach Absatz 2 verfasst werden,
sind zum Beispiel solche fir kleinere Gebaude, die Ublicherweise im Rahmen der Landschaftsplanung von
Landschaftsarchitekten geplant werden.

65.3.2 Technisch einfach im Sinne der Nummer 2 sind:

— freistehende Gebaude bis 50 m?2 Bruttogrundflache und mit nicht mehr als zwei Geschossen,
— Gebaude ohne Aufenthaltsraume bis 100 m? Bruttogrundflache und mit nicht mehr als zwei Geschossen,
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— Behelfsbauten, untergeordnete Gebaude,

— eingeschossige gewerbliche Gebaude und landwirtschaftliche Betriebsgebaude bis zu 250 m2 Grundflache und
bis zu 5 m Wandhdhe, gemessen von der Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie zwischen Dachhaut und
AuBenwand.

66 Bautechnische Nachweise

Eine Ubersicht der Anforderungen an die Ersteller bautechnischer Nachweise sowie an die Priifung der
bautechnischen Nachweise zeigt die nachfolgende Abbildung.

Ubersicht zu § 66 Bautechnische Nachweise

Tabelle zu Ziffer 66

67 Abweichungen

67.1.1 Anforderungen im Sinne des Satzes 1 sind nur solche des materiellen Bauordnungsrechts.
Bauordnungsrechtliche Verfahrensregelungen und Verwaltungsvorschriften sind hiervon nicht erfasst.

67.1.2 § 67 ist nicht auf Abweichungen von bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen im Sinne
des § 3 Abs. 3 Satz 1 und Richtlinien der Anlagen 4 bis 8 anwendbar. Diese bedurfen keiner férmlichen
Abweichungsentscheidung. Dies gilt auch fir Abweichungen, die Gegenstand bauaufsichtlich geprifter
bautechnischer Nachweise sind.

67.2 Zu Abweichungen von Festsetzungen des Bebauungsplanes nach § 18 Abs. 2, § 19 Abs. 4, § 21a Abs. 3
sowie § 23 Abs. 2 und 3 BauNVO vergleiche Nummer 62.2.2.

67.3 Soweit von Ortlichen Bauvorschriften (§ 89) abgewichen werden soll, bedarf es hierzu bei verfahrensfreien
Vorhaben einer isolierten Abweichungsentscheidung der Gemeinde. Gleiches gilt fir Ausnahmen und Befreiungen
nach § 31 BauGB von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, einer sonstigen stadtebaulichen Satzung oder
von Regelungen der BauNVO. Die Zusténdigkeit fir bauaufsichtliche MaBnahmen verbleibt in diesen Féllen jedoch
bei der unteren Bauaufsichtsbehdrde. Die Gemeinde hat insoweit keine Kompetenzen, wenn sie nicht zugleich untere
Bauaufsichtsbehérde ist.

68 Bauantrag, Bauvorlagen

Bei der Bauaufsichtsbehdrde ist wegen § 58 Abs. 2, § 81 Abs. 1 eine komplette Bauakte zu fihren. Naheres regelt
die Verordnung des Sachsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchflhrung der Sachsischen Bauordnung
(Durchftihrungsverordnung zur SachsBO — DVOSachsBO) vom 2. September 2004 (SachsGVBI. S. 427), in der
jeweils geltenden Fassung.

69 Behandlung des Bauantrags

69.1.1 Stellen im Sinne des Satzes 1 sind Behérden, Kérperschaften und sonstige Stellen. Sonstige Stellen kdnnen
auch andere Fachédmter der Gebietskdrperschaft sein, der die Bauaufsicht Ubertragen ist.
Die Gemeinde ist stets zum Bauantrag zu héren oder, soweit ihr Einvernehmen erforderlich ist, zu beteiligen.

69.1.2 Bei der durch Satz 2 erbffneten Verfahrensweise handelt es sich um eine Option fiir den Bauherrn, nicht um
eine rechtliche Verpflichtung. Die Bauaufsichtsbehdrde kann daher Bauwillige nicht pauschal auf eine
Vorabbeteiligung verweisen (keine notwendige Bauvorlage). Umgekehrt kdnnen andere Fachbehdérden eine
Vorabbeteiligung nicht generell ablehnen, zum Beispiel wenn nach deren Auffassung eine Baugenehmigung nicht
erteilt werden wird. Mit der vorgezogenen Beteiligung einer anderen Fachbehérde wird eine verbindliche
Entscheidung, die nur die Bauaufsichtsbehdrde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren treffen kann, nicht
vorweggenommen.

69.1.3 Vorschlage anderer Behérden fir Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung missen unter Angabe der
Rechtsgrundlage begriindet sein. Die Bauaufsichtsbeh&rden entscheiden unter Beachtung dieser Vorschlage in
eigener Verantwortung. Soweit die Baugenehmigung jedoch das Einvernehmen oder die Zustimmung anderer
Behorden erfordert, sind deren Stellungnahmen inhaltlich unverandert zu Gbernehmen.

69.2.1 Die Bestétigung der Vollstandigkeit oder die Nachforderung von Unterlagen soll unverzlglich, das heif3t
innerhalb einer Frist von maximal 14 Tagen erfolgen. Falls Belange des Denkmalschutzes betroffen sein kénnen, ist
die Denkmalschutzbehérde von der Bauaufsichtsbehdrde bei der Priifung der Vollstéandigkeit der Bauvorlagen
unverzlglich zu beteiligen, da der Antrag auf Baugenehmigung zugleich als Antrag auf denkmalschutzrechtliche
Genehmigung gilt, § 13 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat
(Sachsisches Denkmalschutzgesetz — SachsDSchG) vom 3. Marz 1993 (SachsGVBI. S. 229), das zuletzt durch
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Artikel 11 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (SachsGVBI. S. 148, 154) geandert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung.

69.2.2 Bei Nachreichung von erforderlichen Mehrfertigungen der Bauvorlagen beginnt die Frist nach Absatz 4
Satz 1 erst mit Eingang dieser Mehrfertigungen.

69.2.3 Der Bauherr ist in der Aufforderung zur Behebung der Mangel darauf hinzuweisen, dass sein Antrag geman
Satz 3 als zurlickgenommen gilt, wenn die Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben werden. Kommt der
Bauherr der Aufforderung zur Behebung der Mangel nicht nach, ist ein Einstellungsbescheid zu erstellen.

69.3 Stellt die Bauaufsichtsbehérde im Rahmen der Priifung der Bauvorlagen fest, dass andere, vom Bauherrn
einzuholende 6&ffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Erlaubnisse erforderlich sind, hat sie dies dem Bauherrn
unverzlglich, das heif3t nicht erst im Rahmen der Baugenehmigung, mitzuteilen.

69.4 Ein wichtiger Grund zur Fristverlangerung liegt zum Beispiel vor, wenn die Regelfrist nicht eingehalten werden
kann, weil die Stellungnahme einer anderen Stelle, ohne die die Bauaufsichtsbehérde die Genehmigungsfahigkeit
des Bauantrages nicht beurteilen kann, noch nicht vorliegt. Dies kann jedoch nur in besonders schwierig gelagerten
Fallen gelten. Eine unzureichende Personalausstattung ist kein wichtiger Grund im Sinne dieser Regelung.

Soweit die Klarung der Belange des Denkmalschutzes im Einzelfall eine Aussetzung erfordert, hat die
Bauaufsichtsbehdrde auf ein entsprechend begriindetes Ersuchen der Denkmalschutzbehdrde durch einen an den
Bauantragsteller gerichteten Zwischenbescheid sowohl die Frist von zwei Monaten des § 13 Abs. 4 SachsDSchG fir
die denkmalschutzrechtliche Entscheidung auszusetzen als auch die Frist des § 69 Abs. 4 Satz 3 zu verlangern. Der
Zwischenbescheid ist kein selbstéandig anfechtbarer Verwaltungsakt, der mit Widerspruch oder Anfechtungsklage
angegriffen werden kdnnte. Es handelt sich um eine behdrdliche Verfahrenshandlung im Sinne des § 44a der
Verwaltungsgerichtsordnung ( VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Marz 1991 (BGBI. | S. 686), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3599, 3601) gedndert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung. Eine zu Unrecht verlangerte Frist hemmt den Eintritt der Genehmigungsfiktion nicht. Fur
die Wirksamkeit der Aussetzung nach dem S&chsDSchG ist es erforderlich, dass der Zwischenbescheid dem
Bauantragsteller vor Eintritt der denkmalrechtlichen Fiktion bekannt gegeben wird. MaBgebend ist der Tag des
Zugangs beim Antragsteller, nicht der Tag der Absendung durch die Behdrde. Ist das Verfahren ausnahmsweise aus
fachlichen Grinden (zum Beispiel fehlender Unterlagen/Gutachten) nicht innerhalb der zweimonatigen
Verlangerungsfrist nach § 69 Abs. 4 Satz 3 zu entscheiden und stimmt der Bauantragsteller einem Ruhen des
Verfahrens nicht zu, ist der Bauantrag wegen fehlender Unterlagen abzulehnen. Aus Griinden der
VerhéltnisméaBigkeit ist vor einer Versagung jedoch zu priifen, ob den Belangen des Denkmalschutzes auch durch die
Beifligung von Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagen, Auflagenvorbehalte) Rechnung getragen werden kann.
Dies gilt insbesondere, wenn die noch nicht abgeschlossene Prifung der Denkmalvertraglichkeit des Vorhabens nicht
die grundsétzliche Zulassigkeit, sondern lediglich Teile, zum Beispiel einzelne Raume, des Vorhabens betrifft.

69.5.1 Die fiktive Baugenehmigung ist verfahrensrechtlich und prozessual wie eine tatsachlich erteilte
Baugenehmigung zu behandeln. Eine nachtragliche Baugenehmigung ist nicht méglich.

Nach § 72 Abs. 5 hat die Bauaufsichtsbehérde die Gemeinde Uber den Eintritt der Fiktion zu unterrichten. Den
Bauaufsichtsbehérden wird empfohlen, dem Bauherrn hiervon eine Kopie zu tUbersenden.

69.5.2 Beantragte Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen gelten mit Ablauf der Frist nach Absatz 4 ebenfalls
als erteilt. Sie kdnnen somit ebenso wie die Baugenehmigung nicht nachgeholt werden.

Gestattungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen) und Abweichungen (Ausnahmen, Befreiungen) nach
anderem o6ffentlichen Recht, die von der Baugenehmigung eingeschlossen werden, gelten ebenfalls als erteilt.

70 Beteiligung der Nachbarn

70.1  Als benachbart im baurechtlichen Sinne sind alle Grundstiicke anzusehen, die durch das Vorhaben in ihren
offentlich-rechtlich geschutzten Belangen berlhrt sein kénnen. Fir die Beurteilung kommt es auf die mdglichen
Auswirkungen der Errichtung des Vorhabens an. Zu den Eigentiimern im Sinne des Absatzes 1 z&hlen auch
Miteigentiimer, Wohnungseigentimer und Erbbauberechtigte. Nicht hierzu gehéren Mieter und Péchter. Der Kaufer
eines Grundstlicks zahlt nur dann zum Kreis der Nachbarn im Sinne der Vorschrift, wenn auf ihn bereits der Besitz
sowie Nutzungen und Lasten Ubergegangen sind und zu seinen Gunsten eine Auflassungsvormerkung in das
Grundbuch eingetragen ist.

70.2.1  Eine Nachbarbeteiligung ist nur erforderlich, wenn eine Abweichung oder Befreiung zugelassen werden soll
und es sich um eine nachbarschiitzende Vorschrift handelt. Zu beteiligen sind nur die Nachbarn, die durch die
jeweilige Vorschrift geschitzt werden.

70.2.2 Die Nachbarbeteiligung erfolgt durch die Bauaufsichtsbehérde, soweit sie nicht bereits durch den Bauherrn
erfolgt ist. Den Nachbarn sind aus Griinden des Datenschutzes nur die Bauvorlagen zur Kenntnis zu geben, die fur
die Beurteilung ihrer Betroffenheit erforderlich sind.

70.2.3 Eine Zustimmung der Nachbarn ist fur die Erteilung der Abweichung oder Befreiung nicht erforderlich. Eine
erteilte Zustimmung versetzt die Bauaufsichtsbehérde nicht in die Lage, die Abweichung oder Befreiung ohne weitere
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Prifung zu gestatten. Ebenso wenig zwingt eine Einwendung des Nachbarn die Bauaufsichtsbehdrde dazu, den
Antrag zu versagen.

70.2.4 Die Bauaufsichtsbehérde hat die zu beteiligenden Nachbarn auf die Frist nach Satz 2 hinzuweisen.

70.4.1  Unabhé&ngig von einer nach Absatz 2 erforderlichen Nachbarbeteiligung ist allen Nachbarn, die nicht dem
Bauvorhaben zugestimmt haben, die Baugenehmigung zuzustellen. Diese Zustellung ist deswegen vorgesehen, weil
je nach Verfahren Anforderungen in unterschiedlichem Umfang nicht geprift werden und damit eine Beurteilung von
Nachbarbelangen durch die Bauaufsichtsbehérde nicht maéglich ist.

70.4.2 Ausreichend ist die Zustellung des Genehmigungsbescheides ohne Bauvorlagen.

70.4.3 Die Bauherren sollen im Eigeninteresse zur Beschleunigung des Verfahrens alle Nachbarn angeben. Der
Antragsteller hat die Verpflichtung aus § 9 Abs. 4 Nr. 4 DVOSachsBO, wonach der Lageplan grundséatzlich die im
Grundbuch gefiihrte Bezeichnung des Grundstiicks und der im Lageplan dargestellten benachbarten Grundstiicke mit
den jeweiligen Eigentiimerangaben enthalten muss, bereits erfillt, wenn er die Eigentimerangaben, wie sie sich aus
den aktuellen Grundbuchausziigen ergeben, mitteilt. Weder aus dem Gesetz noch aus der Verordnung ergibt sich
darlber hinausgehend eine Verpflichtung, der Bauaufsichtsbehdrde jeweils sémtliche ladungsfahigen aktuellen
Anschriften der Eigentiimer benachbarter Grundstliicke mitzuteilen.

Kann die Bauaufsichtsbehérde einen Nachbarn, zum Beispiel bei Erben- oder Wohnungseigentiimergemeinschaften,
der nicht nach Absatz 2 zu beteiligen ist, nicht oder nur mit unverhaltnismaBigem Aufwand ermitteln, ist eine
Zustellung entbehrlich. Gleiches gilt fir den Fall, dass die Zustellung der Baugenehmigung unverhaltnisméaBige
Mehrkosten mit sich bringt.

Hat der Bauherr offensichtlich nicht alle Nachbarn benannt, soll die Bauaufsichtsbehdrde den Bauherrn, verbunden
mit dem Hinweis, dass die Baugenehmigung nur an die angegebenen Nachbarn zugestellt wird, zur Ergénzung der
Angaben auffordern. Eine Ablehnung des Bauantrages wegen Unvollstdndigkeit kommt nicht in Betracht.

71 Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens

71.3 Das Verfahren nach dieser Vorschrift ermdglicht es, ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen im
bauaufsichtlichen Verfahren zu ersetzen, indem es die Ersatzvornahme mit der Entscheidung tiber den Bauantrag
verbindet. Die Einleitung eines eigenen kommunalaufsichtlichen Verfahrens entféllt. Die in dem jeweils zugrunde
liegenden Verfahren zustandige Bauaufsichtsbehdrde ist damit fir die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
zustandig.

71.4 Die Anforderungen des Satzes 2 sind im Regelfall erfiillt, wenn der Gemeinde eine Frist zur Abhilfe in der
nachsten turnusmaBigen Sitzung des Gemeinderates oder des zustandigen Ausschusses eingeradumt wird. In Féllen
besonderer Eilbedurftigkeit oder, wenn dem Birgermeister die Entscheidung tber die Erteilung des Einvernehmens
in eigener Zustandigkeit Gbertragen wurde, kann eine kiirzere Frist gesetzt werden.

72 Baugenehmigung, Baubeginn

72.1  Prifungsgegenstand des Baugenehmigungsverfahrens sind ausschlieBlich die in §§ 63, 64 abschlieBend
aufgeflihrten Bereiche.

72.2 Der Wegfall der Prifungspflicht fir einzelne materiell-rechtliche Vorschriften flihrt nicht dazu, dass die
Baugenehmigung zu erteilen ist, wenn die Bauaufsichtbehérde in dem nicht zu prifenden Teil der Bauvorlagen einen
offensichtlichen erheblichen Verstol3 gegen 6ffentlich-rechtliche Vorschriften erkennt, siehe hierzu Nummer 63.

72.3 Liegen nachzureichende bautechnische Nachweise zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung noch
nicht vor, soll diese unter der Bedingung der nachtraglichen Nachweiserbringung und unter dem Vorbehalt der sich
hieraus ergebenden nachtraglichen Aufnahme von Auflagen erteilt werden.

72.4 Bei Erteilung einer Baugenehmigung wird grundsatzlich keine Rucksicht auf private Rechte anderer Personen
genommen. Fir die Erteilung einer Baugenehmigung hat es daher keine Bedeutung, dass das betreffende
Grundstiick zum Beispiel wegen der Eintragung einer zivilrechtlichen Grunddienstbarkeit, zum Beispiel Wegerecht, —
teilweise — nicht bebaut werden kann. Auch privatrechtliche Vereinbarungen, zum Beispiel zwischen Nachbarn, in
denen ein Grundstiickseigentlimer sich verpflichtet hat, von einem ihm zustehenden Recht auf Erteilung einer
Baugenehmigung keinen Gebrauch zu machen, hindern die Erteilung einer Baugenehmigung nicht.

72.5 Von der Erteilung der Baugenehmigung hat die Bauaufsichtsbehérde neben der Gemeinde auch das
Finanzamt und das Statistische Landesamt (Statistischer Erhebungsbogen) sowie die betroffenen Fachbehérden zu
unterrichten. Zum Beispiel sind bei Abfallentsorgungsanlagen die untere Immissionsschutzbehérde und bei
Lebensmittelunternehmen (Betriebe der industriellen Lebensmittelherstellung, Béckereien, Fleischereien,
Gaststatten) die Lebensmittel- und Veterindrdmter zu unterrichten, soweit diese Anlagen durch Baugenehmigung
zugelassen werden.

72.8 Die Bauaufsichtsbehérde kann verlangen, dass ihr mit der Baubeginnsanzeige die Erflllung von
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Nebenbestimmungen aus der Baugenehmigung und das Vorliegen eventuell neben der Baugenehmigung
erforderlicher Genehmigungen nachgewiesen wird.

73 Geltungsdauer der Genehmigung

73.2 Die Verlangerung der Baugenehmigung ist nur méglich, wenn die Genehmigungsfahigkeit des urspriinglich
beantragten Bauvorhabens zum Zeitpunkt der Verlangerung materiell vorliegt, so dass insoweit eine Neuerteilung
erfolgt. Es besteht daher keine Identitat zwischen dem Erstbescheid und dem Folgebescheid.

Der Unterschied zur Erstgenehmigung liegt im erleichterten Verfahren. Statt des formgebundenen Bauantrags ist ein
schriftlicher, aber ansonsten formloser Verldngerungsantrag zu stellen, der dem Bauantrag gleich steht. Bauvorlagen
und sonstige Nachweise missen nicht erneut mit eingereicht werden. Ebenso entféllt regelmaBig die erneute
Beteiligung der Fachbehérden und sonstigen Stellen, soweit keine der Erteilung der Baugenehmigung
entgegenstehenden Erkenntnisse zu erwarten sind. Soweit zur Erteilung des Erstbescheids eine Nachbarbeteiligung
erforderlich war, ist diese zu wiederholen. § 70 gilt entsprechend.

74 Teilbaugenehmigung

Die Bauvorlagen flr eine Teilbaugenehmigung missen die Feststellung der grundsétzlichen baurechtlichen
Zulassigkeit des Vorhabens als Ganzes sowie die abschlieBende Prufung der bautechnischen Unbedenklichkeit der
jeweils zu erfassenden Abschnitte des Vorhabens ermdglichen.

75 Vorbescheid

Auf Erteilung des Vorbescheides besteht bei Vorliegen der Voraussetzungen in gleicher Weise wie bei einer
Baugenehmigung ein Rechtsanspruch.

Der Vorbescheid ist ein Ausschnitt (vorweggenommener Teil) aus der umfassenderen Baugenehmigung, durch den
einzelne Fragen eines Bauvorhabens vorab geklart werden kdnnen. Erteilt die Bauaufsichtsbehdrde einen
Vorbescheid, ist dadurch Uber die zur Entscheidung gestellten Fragen abschlieBend und bindend befunden mit der
Folge, dass bei der endglltigen Baugenehmigung die vorweg durch den Vorbescheid entschiedenen Fragen nicht
mehr zu prifen sind.

Die Bindungswirkung des Vorbescheides im Hinblick auf die spatere Baugenehmigung gilt auch, wenn sich nach
Erteilung des Vorbescheides und vor Erteilung der Baugenehmigung die Rechtslage &ndert, wenn zum Beispiel ein
Bebauungsplan in Kraft tritt, nach dessen Festsetzungen das geplante und durch Vorbescheid positiv beschiedene
Bauvorhaben nicht mehr zuldssig und damit nicht mehr genehmigungsfahig wéare oder eine Veranderungssperre
erlassen wird.

Fur verfahrensfreie Vorhaben nach § 61 und genehmigungsfreigestellte Vorhaben nach § 62 kann eine
Bauvoranfrage nicht gestellt werden. Gegenstand der Bauvoranfrage kann nur eine Fragestellung sein, die
Gegenstand eines nachfolgenden Genehmigungsverfahrens werden kann. Dies gilt entsprechend fiir Bereiche, die im
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht geprtft werden.

Die Bauaufsichtsbehérde soll regelmaBig innerhalb von drei Monaten Uber den Vorbescheidsantrag entscheiden.

76 Genehmigung Fliegender Bauten

76.1 Fliegende Bauten sind zum Beispiel Achterbahnen, Karusselle, Luftschaukeln, Riesenrader, Triblinen, Buden,
Bier- und Zirkuszelte, Bauten fir Wanderausstellungen und bauliche Anlagen fir artistische Vorfahrungen.

Nicht unter diesen Begriff fallen Baustelleneinrichtungen und Baugeriiste sowie bauliche Anlagen, die zwar an
verschiedenen Orten aufgestellt werden kénnen, aber doch zur Hauptsache dazu bestimmt sind, an ein und
demselben Ort auf Dauer oder wiederholt fiir einen IAngeren Zeitraum aufgestellt zu werden, zum Beispiel
Traglufthallen Gber Schwimmbadern oder Tennisplatzen, Ausstellungszelte wahrend einer Saison, Biirocontainer.

76.8 Eine Nachabnahme soll durchgefihrt werden, wenn der Fliegende Bau langer als sechs Monate an einem
Aufstellungsort betrieben wird.

77 Bauaufsichtliche Zustimmung

77.1.1 Das Verfahren der bauaufsichtlichen Zustimmung ersetzt nur das Baugenehmigungsverfahren. Bedarf das
Vorhaben auch sonstiger behérdlicher Genehmigungen, Erlaubnisse oder Verwaltungsentscheidungen, sind diese
von der Baudienststelle einzuholen.

77.1.2 Der Baudienststelle obliegen die Aufgaben des Entwurfsverfassers nach § 54. In Anwendung des § 54
Abs. 2 kann zur Fertigung des Entwurfs ein freiberuflich tatiger Architekt oder Ingenieur herangezogen werden. Die
Leitung der Entwurfsarbeiten muss jedoch stets in der Verantwortung der Baudienststelle verbleiben. Das setzt
voraus, dass sie weisungsbefugt gegentiber dem Planfertiger ist und die erstellten Unterlagen verantwortlich prift.
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77.1.3 Unter Leitung der Baulberwachung ist die Sorge fir die Beaufsichtigung der Baustelle und ihre Kontrolle mit
Weisungsbefugnis gegeniber den am Bau Beteiligten zu verstehen; sie ist nicht mit der Bauleitung identisch (§ 56
Abs. 1 Satz 1). Die Bautberwachung kann ein anderer Bediensteter wahrnehmen als der, der die Entwurfsarbeiten
geleitet hat. Die Landesdirektion Sachsen tragt keine Verantwortung im Rahmen der Bauliberwachung.

77.1.4 Fur die Anwendung des Verfahrens der bauaufsichtlichen Zustimmung wird eine 6ffentliche Tragerschaft des
Bauvorhabens nicht gefordert.

77.1.5 Wenn die Gemeinde dem Bauvorhaben nicht widerspricht, entfallt das Verfahren der bauaufsichtlichen
Zustimmung nur bei eindeutigen Zustimmungserklarungen betroffener Nachbarn. In Zweifelsfallen ist das Verfahren
der bauaufsichtlichen Zustimmung durchzuflhren.

Auf Verlangen der oberen Bauaufsichtsbehérde sind die Zustimmungserklarungen betroffener Nachbarn in
geeigneter Weise gegenliber der oberen Bauaufsichtsbehérde nachzuweisen.

77.1.6 Die Rechtsnatur der bauaufsichtlichen Zustimmung stellt einen sogenannten relativen Verwaltungsakt dar,
also ein Verwaltungshandeln, das sich nicht gegentber allen, sondern nur einem Teil der am jeweiligen
Verwaltungsverfahren Beteiligten als ein Verwaltungsakt darstellt. Verwaltungsakt ist die Zustimmung zun&chst
immer dann, wenn sie (auch) gegeniber nicht zustimmenden Nachbarn oder einer widersprechenden Gemeinde
ergeht und zugestellt wird. Dasselbe ist anzunehmen, wenn der Bauherr nicht demselben Rechtstrager angehért wie
die Landesdirektion Sachsen. In allen anderen Fallen ist die bauaufsichtliche Zustimmung eine verwaltungsinterne
Baufreigabeerklarung und daher nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

77.1.7 Die Baudienststelle des Bundes oder eines Landes hat auch die Einhaltung der im Zustimmungsverfahren
nicht gepriften Rechtsvorschriften sicherzustellen. Insofern erfiillen sie die Aufgaben, die sonst der
Bauaufsichtsbehérde obliegen.

77.3 Im Zustimmungsverfahren hat die obere Bauaufsichtsbehérde nur nach MaBgabe des Absatzes 3 zu priifen,
ob dem Vorhaben 6éffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen.

Die Ubereinstimmung des Bauvorhabens mit bauordnungsrechtlichen Vorschriften fallt nur insoweit in die Prifpflicht,
als Uber Abweichungen zu entscheiden ist, soweit es sich um nachbarschitzende Vorschriften handelt und die
Nachbarzustimmung fehlt.

77.5 Die Sonderregelung gilt nur fir Anlagen, die unmittelbar der Landesverteidigung dienen, die fir den Einsatz
der Streitkrafte also bedeutsam sind und fiir die daher eine besondere Geheimhaltung geboten ist. Hierzu gehdren
alle Anlagen innerhalb von abgeschlossenen Bereichen der Landesverteidigung, wie Kasernengelande und
Truppenlibungsplatze, die im Aligemeinen der Offentlichkeit nicht zuganglich sind. Dies gilt auch fiir Sporthallen,
Kasinos und Supermérkte in diesen Bereichen. AuBerhalb solcher Bereiche zahlen hierzu insbesondere nicht
Stellplatzanlagen fiir private Kraftfahrzeuge von Soldaten, Verwaltungs- und Wohngebaude, Schulen und
Hochschulen aller Art, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Einrichtungen fir die Seelsorge und Sozialbetreuung.

79 Einstellung von Arbeiten

79.1 Rechtswidrige Baugenehmigungen sind vor Erlass einer Einstellungsverfligung zurtickzunehmen. Die
Verfiigungen sind jeweils regelmaBig mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung zu versehen, da andernfalls
wegen der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Klage die Durchsetzung der Verfligungen nicht
sichergestellt werden kann. RegelmaBig ist wegen der Rechtswidrigkeit des Bauvorhabens und der Gefahr der
Verfestigung rechtswidriger Zustéande durch Fertigstellung des Bauvorhabens der Sofortvollzug begriindet.

Wenn gegen o&ffentlich-rechtliche Vorschriften verstoBen wird, die im Baugenehmigungsverfahren von der
Bauaufsichtsbehérde nicht zu prifen waren, kann die Bauaufsichtsbehdrde die Einstellung der Arbeiten ohne
Ricknahme der Baugenehmigung anordnen. § 58 Abs. 2 Satz 1 bleibt unberdihrt.

Die Einstellung der Bauarbeiten kann bereits verfligt werden, wenn die erforderliche Baugenehmigung fehlt, von den
genehmigten Bauvorlagen abgewichen wird oder wenn die Baugenehmigung nicht vollziehbar ist (sogenannte
formelle lllegalitét). Ob das Bauvorhaben materiell im Einklang mit den baurechtlichen Vorschriften steht, ist
grundsétzlich irrelevant. Ausnahmsweise kann in Féllen offensichtlicher Genehmigungsféhigkeit die Einstellung der
Arbeiten unverhaltnismaBig sein.

Die Bauaufsichtsbehérde muss die Einstellungsverfligung — einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung — unter Kontrolle
halten und darf sie nicht I&nger als zulassig aufrechterhalten.

79.2 Zur Durchsetzung der Einstellungsverfligung stehen neben den Mitteln des Verwaltungszwangs nach den
allgemeinen Vorschriften die besonderen Zwangsmittel zum Beispiel der Versiegelung der Baustelle und
Sicherstellung von Bauprodukten und Baugeraten zur Verfigung. Die besonderen Zwangsmittel miissen nicht vorher
angedroht werden.

80 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung

Eine Beseitigungsverfugung setzt grundsétzlich die formelle und materielle lllegalitt voraus, das heiBt das Vorhaben
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muss ohne die erforderliche Genehmigung und im Widerspruch zu den Anforderungen des materiellen Rechts
errichtet worden sein. Bei genehmigungsfreigestellten oder verfahrensfreien Vorhaben ist allein die materielle
lllegalitat entscheidend.

Ist das Vorhaben lediglich formell illegal, kann grundsétzlich nur eine Einstellungsverfligung nach § 79 ergehen, nicht
sogleich eine Beseitigungsverfigung. Ausnahmsweise ist bei lediglich formeller lllegalitat eine Beseitigungsverfigung
zuldssig, wenn:

— die Anlage offensichtlich nicht genehmigungsfahig ist,

— die Beseitigung der Anlage ohne Eingriff in die Substanz méglich ist und die Wiederherstellung des friiheren
Zustandes ohne UberméaBige Aufwendungen erfolgen kann oder

— die wirtschaftliche Belastung des Betroffenen gering und eine effektive Durchsetzung des &ffentlichen Baurechts
anders nicht mdglich ist.

Ist das Vorhaben durch eine wirksame und vollziehbare Baugenehmigung gedeckt (formelle Legalitat), so kann eine
Beseitigungsverfligung selbst dann nicht ergehen, wenn das Vorhaben im Widerspruch zum materiellen Baurecht
steht. Abgesehen von den Féllen der Nichtigkeit der Baugenehmigung (§ 1 SachsVwV{G in Verbindung mit § 44
VwV{G) kann die Bauaufsichtsbehérde erst dann einschreiten, wenn sie die Genehmigung geméan § 1 SachsVwViG
in Verbindung mit § 48 VwVfG (gegebenenfalls unter Anordnung der sofortigen Vollziehung) zuriickgenommen hat.
Dies gilt jedoch nur, soweit die Legalisierungswirkung der Baugenehmigung reicht. Wird gegen 6ffentlich-rechtliche
Vorschriften versto3en, die im Baugenehmigungsverfahren von der Bauaufsichtsbehérde nicht zu priifen waren, kann
die Bauaufsichtsbehérde die Beseitigung auch ohne vorherige Riicknahme der Baugenehmigung verfligen. § 58
Abs. 2 Satz 1 bleibt unberihrt.

Ist eine Anlage formell und materiell baurechtswidrig oder sind im Ausnahmefall die Voraussetzungen fir eine
Beseitigungsverfigung allein aufgrund formeller lllegalitat gegeben, ist es regelmaBig ermessensgerecht, mit einer
Beseitigungsverfigung einzuschreiten, sofern keine Anhaltspunkte flr das Vorliegen einer atypischen Situation
vorliegen.

Eine Ermessensreduzierung auf Null und damit nur noch die Beseitigungsverfligung als einzige ermessensfehlerfreie
Entscheidung kommt regelméaBig bei gravierenden Beeintrdchtigungen von Nachbarinteressen in Betracht.

Der Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit erfordert die Feststellung, dass nicht auf andere Weise rechtmaBige
Zustande hergestellt werden kdnnen. Die Mdglichkeit der Legalisierung der Anlage durch die Zulassung von
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen ist vorab zu prifen. Weiter ist vorab die Frage zu prtfen, ob eine
Nutzungsuntersagung ausreicht.

Die Nutzung einer baulichen Anlage kann regelméBig bereits dann untersagt werden, wenn sie nicht genehmigt ist.
FUr ein Einschreiten ist es nicht erforderlich, dass die ungenehmigte Nutzung auch gegen materiell-rechtliche
Vorschriften verstéBt. Die Nutzungsuntersagung ist regelmasig mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung zu
verbinden.

Eine sofort vollziehbare Nutzungsuntersagung scheidet grundséatzlich nur dann aus und ist unverhaltnismaBig, wenn
der erforderliche Bauantrag gestellt ist und das Vorhaben offensichtlich genehmigungsfahig ist, sich die
Genehmigungsfahigkeit also auf den ersten Blick aufdrangt, was bei komplexen Vorhaben, die eine Vielzahl von
Einzelfragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Hinsicht aufwerfen, regelméBig nicht der Fall ist. Diese
Voraussetzung erflllen nur einfache und in jeder Hinsicht einwandfrei abschlieBend materiell-rechtlich zu
beurteilende Vorhaben. Diese Fallgestaltung liegt zum Beispiel nicht vor in Féllen, in denen die ungenehmigte
Nutzung in konfliktauslésender Weise, etwa durch Larmemissionen, nach auf3en in Erscheinung tritt.

81 Bauiliberwachung

81.1.1 Notwendigkeit, Umfang und Haufigkeit der Baullbberwachung richten sich nach der Schwierigkeit der
Bauausfiihrung unter Berlicksichtigung méglicher Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung von Bauvorschriften fiir
die Anlage ergeben kdnnten. Die Baulberwachung soll sich auch auf die Ausbauphase in Gebauden erstrecken. Im
Rahmen der Bautiberwachung ist auch das Vorhandensein eines Baustellenschildes zu kontrollieren.

81.1.2 Der Bauliberwachung unterliegen baugenehmigungspflichtige Vorhaben auch hinsichtlich des
bauaufsichtlich nicht gepruften Bereichs. Ihr unterfallen ebenso verfahrensfreie und genehmigungsfreigestellte
Vorhaben (§§ 61, 62). Bei verfahrensfreien Vorhaben nach § 61 ist die Bauaufsichtsbehdrde im Regelfall nur
eingebunden, wenn sie von diesen Vorhaben, zum Beispiel durch Beschwerden der Nachbarn, Kenntnis erlangt.

81.2 Soweit mit der Prifung der bautechnischen Nachweise ein Priifingenieur beauftragt war, obliegt diesem auch
die Bauliberwachung (§ 15 Abs. 3 DVOSachsBO).

81.4 Auf der Baustelle sollen bei der Bauliberwachung die Verwendbarkeitsnachweise tberprift werden, die vom
Unternehmer nach § 55 Abs. 1 Satz 2 auf der Baustelle bereitzuhalten sind. Verwendbarkeitsnachweise sind
europaische technische Zulassungen nach § 6 des Gesetzes Uber das Inverkehrbringen von und den freien
Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten der Européischen Gemeinschaften

( Bauproduktengesetz — BauPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. April 1998 (BGBI. | S. 812), das
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zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBI. | S. 2, 15) geéndert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und Prifzeugnisse (§§ 18 und 19), Zustimmungen im
Einzelfall fiir Bauprodukte (§ 20), Priifergebnisse der Erstpriifung (§ 23 Abs. 2) und Ubereinstimmungszertifikate

(§ 24) fur Bauprodukte sowie allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und Zustimmungen im Einzelfall fir Bauarten
(§ 21).

Die Uberpriifung der Verwendbarkeit der Bauprodukte und der Anwendbarkeit der Bauarten kann stichprobenartig
erfolgen, es sei denn, es gibt konkrete Hinweise, dass unrechtmaBig oder entgegen den Bestimmungen der §§ 17 ff.
nicht gekennzeichnete Bauprodukte verwendet oder Bauarten ohne die nach § 21 erforderliche Zulassung oder
Zustimmung angewendet werden.

Grundsatzlich kann davon ausgegangen werden, dass Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung tragen oder die mit
dem U-Zeichen gekennzeichnet sind, verwendbar sind und dass bei Vorhandensein der erforderlichen
Ubereinstimmungsbestatigungen die entsprechenden Bauarten anwendbar sind. Die Verwendbarkeit von
Bauprodukten kann nur in Frage gestellt werden, wenn die CE-Kennzeichnung oder das U-Zeichen offensichtlich zu
Unrecht aufgebracht sind.

Bei CE-gekennzeichneten Bauprodukten kann die Verwendbarkeit auch ausgeschlossen sein, wenn die CE-
Kennzeichnung eine andere Klasse oder Leistungsstufe ausweist als flir den Verwendungszweck des Bauproduktes
in der Bauregelliste B vorgesehen ist. In bestimmten Fallen ist es méglich, dass eine CE-Kennzeichnung nach
Bauregelliste B nur Teilanforderungen an das Bauprodukt abdeckt. Die nicht gedeckten Anforderungen, die von der
Bauproduktenrichtlinie nicht erfasst werden, sind durch U-Zeichen zu belegen. Fehlt dieses U-Zeichen, ist der
Verwendbarkeitsnachweis nicht erbracht.

Nur in besonderen Einzelféllen kann die Verwendbarkeit von Bauprodukten und die Anwendbarkeit von Bauarten
trotz Vorhandensein von rechtmaBigen Kennzeichnungen beziehungsweise von Ubereinstimmungsbestatigungen
ausgeschlossen sein, wenn die besonderen Umstande, zum Beispiel am Verwendungs- oder Anwendungsort,
vermuten lassen, dass diese bei der Feststellung der grundséatzlichen Verwend- oder Anwendbarkeit nicht
berilicksichtigt wurden.

Die Verwendbarkeit sonstiger Bauprodukte oder von Bauprodukten nach der Liste C sollte nur in Ausnahmefallen —
bei konkreten Hinweisen, dass die Bauprodukte tatsachlich den Anforderungen der SachsBO oder aufgrund der
Sé&chsBO nicht entsprechen — Gberprift werden.

In der SachsBauPAVO sind die Zustandigkeiten fiir die MaBnahme bei unberechtigt gekennzeichneten und
gefahrlichen Bauprodukten nach § 13 BauPG geregelt.

82 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

82.1.1 Die Ermachtigung nach Satz 1 ist nicht auf Bauarbeiten beschrankt, die der Baugenehmigungspflicht oder
der Genehmigungsfreistellung nach § 62 unterliegen, sondern bezieht — dem Grundsatz nach — entsprechend der
erweiterten Ermachtigung zur Bauliberwachung nach § 81 auch verfahrensfreie Bauarbeiten nach § 61 ein.

82.1.2 Die Entscheidung dariiber, ob und in welchem Umfang bei Abschluss oder vor Beginn bestimmter
Bauarbeiten MaBBnahmen der Baulberwachung vorgenommen werden sollen, trifft die Bauaufsichtsbehérde oder der
Prifingenieur nach pflichtgemaBem Ermessen.

82.2 Die Anzeigepflicht soll der Bauaufsichtsbehérde insbesondere eine Kontrolle des Vorliegens der
Benutzbarkeitsvoraussetzungen nach Absatz 3 ermdglichen.

Auf § 15 Abs. 3 Satz 2 DVOSachsBO zur Vorlage der Priifberichte tber die Bauiberwachung wird verwiesen.
Nach Eingang der Anzeige hat die Bauaufsichtsbehdrde das zustandige Vermessungsamt nach Fertigstellung des
Bauvorhabens zur Vervollstdndigung des Liegenschaftskatasters zu informieren [§ 13 Abs. 3 Gesetz Uber die
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Sachsisches Vermessungsgesetz —
SachsVermG) vom 12. Mai 2003 (SachsGVBI. S. 121), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Juni 2004
(SachsGVBI. S. 245, 265) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung].

82.3.1 Diese materiellen Anforderungen gelten unabhangig davon, ob die Bauaufsichtbehérde von ihrer
Kontrollbefugnis Gebrauch macht. Sie bestehen sowohl fiir baugenehmigungspflichtige als auch fir
genehmigungsfreigestellte und verfahrensfreie bauliche Anlagen.

82.3.2 Zu den Gemeinschaftsanlagen im Sinne des Satzes 1 gehéren Anlagen und Einrichtungen, die dem
gemeinschaftlichen Gebrauch der Nutzer dienen, zum Beispiel Keller, Garagen, Trockenbéden, Treppenhauser,
Abstellrdume (fiir Kinderwagen, Fahrrader), Millstandplatze, Stellplatze, Carports, AuBenanlagen (Griinflachen),
Gehwege und Kinderspielflachen.

82.3.3 Auf§ 7 Abs. 6 der Verordnung des Sachsischen Staatsministeriums des Innern Uber die Ausfiihrung von
Schornsteinfegerarbeiten (Kehr- und Uberpriifungsordnung — KUO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

16. Juli 1996 (S&chsABI. S. 794), in der jeweils geltenden Fassung, wird verwiesen. Danach haben
Grundstiickseigentiimer und Betreiber von Feuerungs- und Liftungsanlagen vor der Errichtung, Aufstellung,
Auswechslung und wesentlichen Anderung von kehr-, iiberpriifungs- und messpflichtigen Anlagen oder einzelner
Teile derselben den Bezirksschornsteinfegermeister zu informieren.
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83 Baulasten, Baulastenverzeichnis

83.3 Das offentliche Interesse an der Baulast entfallt dann, wenn die die Baulast begriindenden Belange nicht mehr
sicherungsbediirftig oder sicherungsfahig sind, was regelmaBig nur bei einer Anderung der tatséchlichen oder
rechtlichen Verhéltnisse der Fall ist. Der Verzicht auf eine Baulast darf nicht zur Herstellung baurechtswidriger
Zustande flhren.

Sind die Voraussetzungen fiir einen Verzicht gegeben, muss die Bauaufsichtsbehérde von Amts wegen auf die
Baulast verzichten. Dies bedeutet aber nicht, dass eine generelle Uberpriifung der Baulastenverzeichnisse auf die
Erforderlichkeit der Baulasten stattfindet. Vielmehr erfolgt die Uberpriifung anlassbezogen, im Regelfall auf Antrag
des Baulastverpflichteten.

Entféllt das 6ffentliche Interesse am Bestand der Baulast nur teilweise, kommt nach Anhérung des durch die Baulast
Begtinstigten auch ein teilweiser Verzicht auf die Baulast in Betracht. Dies gilt entsprechend fur
Abstandsflacheniibernahmeerklarungen nach § 7 SachsBO a. F. und fiir beschrénkt persénliche Dienstbarkeiten
nach § 1090 BGB zugunsten der Bauaufsichtsbehérde.

85 Zustandigkeitsregelungen fiir Aufgaben nach dem Baugesetzbuch

Die in den Absatzen 1 und 2 genannten Aufgaben sind keine Aufgaben der Bauaufsichtsbehérden. Es handelt sich
um Aufgaben der héheren Verwaltungsbehdrde im Sinne des BauGB, die gemaf § 203 Abs. 3 BauGB den
Landkreisen Ubertragen werden.

Die Aufgabenibertragung nach den Absatzen 1 und 2 erfasst nur noch die Genehmigung von Bebauungsplanen und
Flachennutzungsplénen. Fir die anderen noch genannten Aufgaben nach § 17 Abs. 2 und 3, § 34 Abs. 5 und § 35
Abs. 6 BauGB ist die Ubertragung auf die Landratsamter gegenstandslos geworden, nachdem der
Bundesgesetzgeber durch das am 20. Juli 2004 in Kraft getretene Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an
EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau — EAG Bau) vom 24. Juni 2004 (BGBI. | S. 1359) die
entsprechenden Zustimmungs- und Genehmigungsvorbehalte abgeschafft hat.

Zustandig fur die Entscheidungen tber Widerspriiche gegen Entscheidungen der Landratsdmter nach den
Absétzen 1 und 2 sind die Regierungsprasidien.

90 Ubergangsvorschriften

90.1.1 Satz 1 erfasst ausschlieBlich das bauaufsichtliche Verfahren. Eine Bauzustandsbesichtigung nach § 79
SachsBO a. F. findet nicht mehr statt.

90.1.2 Die Anzeige der Beseitigung nach § 61 Abs. 3 Satz 2 stellt kein Verfahren in diesem Sinne dar. Antrage auf
Erteilung einer Abbruchgenehmigung sind somit nicht nach altem Recht zu Ende zu fihren.

Antrage fir Vorhaben, die nach neuem Recht verfahrensfrei realisiert werden kénnen, aber einer fachgesetzlichen
Zulassungspflicht unterliegen, sind mit Einverstandnis des Bauherren an die dafirr zustédndige Fachbehdrde
weiterzuleiten. Die Einversténdniserklarung kommt dem fachgesetzlichen Antrag gleich und fihrt zum Lauf
fachgesetzlicher Entscheidungsfristen. Widerspricht der Antragsteller einer Ubernahme des Verfahrens durch die
nunmehr zustandige Fachbehérde, ist der Bauantrag mangels Sachbescheidungsinteresse abzulehnen. Diese
Grundsatze gelten analog im Rechtsbehelfsverfahren.

90.1.3 Absatz 1 gilt nicht fur die in § 85 Abs. 1 und 2 getroffenen Zustandigkeitsregelungen. Bei den
Regierungspréasidien am 1. Juli 2005 noch anhangige Genehmigungsverfahren fir Flachennutzungsplane und
Bebauungsplane kreisangehdriger Gemeinden sind an die Landratsamter abzugeben.

90.1.4 Verweise in einem Bebauungsplan auf Vorschriften der SachsBO sind vorbehaltlich einer ausdriicklichen
Dynamisierung statisch. MaBgeblich ist in diesen Fallen also die S&chsBO in der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.

90.6 FUr das Erfordernis einer Eintragung in die Liste der qualifizierten Tragwerksplaner nach § 66 Abs. 2 Satz 1
gilt eine Ubergangsfrist bis zum 31. Oktober 2005. Bis dahin kénnen weiterhin Tragwerksplanungen erstellt werden,
ohne dass es einer Listeneintragung nach § 18a des Gesetzes Uber die Errichtung einer Ingenieurkammer und zum
Schutz der Berufsbezeichnung ,Beratender Ingenieur” im Freistaat Sachsen (Sachsisches Ingenieurkammergesetz —
SachsIngKG) vom 19. Oktober 1993 (SachsGVBI. S. 989), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Mai
2004 (SachsGVBI. S. 200, 225) geadndert worden ist, bei der Ingenieurkammer Sachsen bedarf. Das Vorliegen der
Voraussetzungen fur die Erstellung der Tragwerksplanung nach § 66 Abs. 2 Satz 1 ist insoweit durch die
Bauaufsichtsbehérde zu prifen. RegelmaBig ausreichend ist eine Erklarung des Tragwerksplaners hinsichtlich der
geforderten Berufsausbildung und -erfahrung. Bereits seit dem 1. Dezember 2004 ist im Hinblick auf eine gultige
Listeneintragung eine Internetabfrage unter www.ing-sn.de — Experten online — Liste der qualifizierten
Tragwerksplaner tagesaktuell méglich. Die Liste erfasst derzeit nur die qualifizierten Tragwerksplaner, deren
Eintragungsverfahren bereits erfolgreich abgeschlossen wurde. Schriftliche Anfragen sind an die Ingenieurkammer
Sachsen, Kleine Briidergasse 5, 01067 Dresden zu richten. Telefonische Auskinfte werden unter den Rufnummern
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0351/ 43833'65 oder '66 erteilt.
In-Kraft-Treten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Veréffentlichung in Kraft.
Dresden, den 18. Méarz 2005

Der Staatsminister des Innern
Dr. Thomas de Maiziére

Anhang
zur Verwaltungsvorschrift zur Sachsischen Bauordnung
(VwVSachsBO)

Inhaltsiibersicht
Anlage 1: Brandschutztechnische Mindestanforderungen an Bauteile nach §§ 27 ff. SachsBO in Abhangigkeit von
der Geb&udeklasse
Anlage 2:  (weggefallen)
Anlage 3:  (weggefallen)

Anlage 4: Richtlinie des Séachsischen Staatsministeriums des Innern Gber den Bau von Betriebsraumen fir
elektrische Anlagen (SachsEltBauR)

Anlage 5: Richtlinie des Sachsischen Staatsministeriums des Innern lber den Bau und Betrieb von
Beherbergungsstatten (Séchsische Beherbergungsstattenbaurichtlinie — SdchsBeBauR)

Anlage 6: Richtlinie des S&chsischen Staatsministeriums des Innern Uber den Bau und Betrieb von
Verkaufsstatten (S&chsische Verkaufsstattenbaurichtlinie — SdchsVerkBauR)

Anlage 7: Richtlinie des S&achsischen Staatsministeriums des Innern Uber den Bau und Betrieb von Schulen
(Sachsische Schulbaurichtlinie — SachsSchulBauR)

Anlage 8: Richtlinie des Sachsischen Staatsministeriums des Innern Uber Fliegende Bauten (SachsFIBauR)

Anlage 9: Richtlinie des S&chsischen Staatsministeriums des Innern Uber den Bau und Betrieb von Hochh&usern
(Séchsische Hochhausbaurichtlinie — SdchsHHBauR)

Anlage 1

Anlagen 2 und 3
(weggefallen)

Anlage 4

Richtlinie
des Sachsischen Staatsministeriums des Innern
tiber den Bau von Betriebsraumen fiir elektrische Anlagen

(SachsEltBauR) 2
Inhaltsiibersicht

l. Geltungsbereich

Il.  Begriffsbestimmung

[ll.  Allgemeine Anforderungen

IV. Anforderungen an elektrische Betriebsraume

V.  Zuséatzliche Anforderungen an elektrische Betriebsrdume fiir Transformatoren und Schaltanlagen mit
Nennspannungen tber 1 kV

VI. Zusatzliche Anforderungen an elektrische Betriebsrdume flr ortsfeste Stromerzeugungsaggregate
VIl. Zusatzliche Anforderungen an Batterierdume

VIIl. Zusatzliche Bauvorlagen

L. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir die Aufstellung von
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Transformatoren und Schaltanlagen fir Nennspannungen tber 1 kV,

2.  ortsfesten Stromerzeugungsaggregaten flir bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische
Anlagen und Einrichtungen und

3.  zentralen Batterieanlagen fiir bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und
Einrichtungen

in Gebauden.

Il. Begriffsbestimmung

Betriebsraume fiir elektrische Anlagen (elektrische Betriebsraume) sind Raume, die ausschlieBlich zur Unterbringung
von Einrichtungen im Sinne der Ziffer | dienen.

lll. Allgemeine Anforderungen

Innerhalb von Geb&uden missen elektrische Anlagen nach Ziffer | in jeweils eigenen elektrischen Betriebsraumen
untergebracht sein. Ein elektrischer Betriebsraum ist nicht erforderlich fur die in Ziffer | Nr. 1 genannten elektrischen
Anlagen in

1.  freistehenden Gebauden und
2. indurch Brandwéande abgetrennten Gebaudeteilen,
wenn diese nur die in Ziffer | Nr. 1 aufgez&hlten elektrischen Anlagen enthalten.

IV. Anforderungen an elektrische Betriebsraume

1. Elektrische Betriebsrdume missen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zuganglichen
Raumen oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und durch nach auBen aufschlagende Tiren
jederzeit ungehindert verlassen werden kénnen; sie dirfen von notwendigen Treppenrdumen nicht unmittelbar
zugénglich sein. Der Rettungsweg innerhalb elektrischer Betriebsrdume bis zu einem Ausgang darf nicht
langer als 35 m sein.

2. Elektrische Betriebsraume missen so grof3 sein, dass die elektrischen Anlagen ordnungsgemas errichtet und
betrieben werden kdnnen; sie missen eine lichte H6he von mindestens 2 m haben. Uber Bedienungs- und
Wartungsgangen muss eine Durchgangshéhe von mindestens 1,80 m vorhanden sein.

3.  Elektrische Betriebsrdume missen den betrieblichen Anforderungen entsprechend wirksam be- und entliftet
werden.

4. In elektrischen Betriebsraumen dirfen Leitungen und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der jeweiligen
elektrischen Anlagen erforderlich sind, nicht vorhanden sein. Satz 1 gilt nicht fir die zur
Sicherheitsstromversorgung aus der Batterieanlage erforderlichen Installationen in elektrischen
Betriebsraumen nach Ziffer | Nr. 3.

V. Zusitzliche Anforderungen an elektrische Betriebsraume fiir Transformatoren und Schaltanlagen mit
Nennspannungen tiber 1 kV

1. RaumabschlieBende Bauteile elektrischer Betriebsraume fiir Transformatoren und Schaltanlagen mit
Nennspannungen Uber 1 kV, ausgenommen AuBenwande, sind feuerbestandig auszufuhren. Der erforderliche
Raumabschluss zu anderen Raumen darf durch einen Drucksto3 aufgrund eines Kurzschlusslichtbogens nicht
geféhrdet werden.

2. Turen mussen mindestens feuerhemmend, selbstschlieBend und rauchdicht sein sowie im Wesentlichen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; soweit sie ins Freie flihren, genligen selbstschlieBende Tiiren aus
nichtbrennbaren Baustoffen. An den Tlren muss auB3en ein Hochspannungswarnschild angebracht sein.

3.  Bei elektrischen Betriebsraumen fiir Transformatoren mit Mineraldl oder einer synthetischen Flissigkeit mit
einem Brennpunkt < 300 °C als Kihimittel muss mindestens ein Ausgang unmittelbar ins Freie oder Uiber einen
Vorraum ins Freie fihren. Der Vorraum darf auch mit dem Schaltraum, jedoch nicht mit anderen Raumen in
Verbindung stehen.

4.  Elektrische Betriebsraume nach Ziffer V Nr. 3 Satz 1 dirfen sich nicht in Geschossen befinden, deren
FuBboden mehr als 4 m unter der festgelegten Gelandeoberflache liegt. Sie dirfen auch nicht in Geschossen
Uber dem Erdgeschoss liegen.

5.  Elektrische Betriebsraume missen unmittelbar oder Uiber eigene Liiftungsleitungen wirksam aus dem Freien
be- und in das Freie entllftet werden. Liftungsleitungen, die durch andere Raume flihren, sind feuerbestandig
herzustellen. Offnungen von Liftungsleitungen zum Freien missen Schutzgitter haben.

6. FuBbdden missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht fir FuBbodenbelage.

7. Unter Transformatoren muss auslaufende Isolier- und Kuhlflissigkeit sicher aufgefangen werden kénnen. Fir
héchstens drei Transformatoren mit jeweils bis zu 1 000 | Isolierflissigkeit in einem elektrischen Betriebsraum
genulgt es, wenn die Wande in der erforderlichen Héhe sowie der FuBboden undurchlassig ausgebildet sind;
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an den Tlren missen entsprechend hohe und undurchlassige Schwellen vorhanden sein.
Zusatzliche Anforderungen an elektrische Betriebsraume fiir ortsfeste Stromerzeugungsaggregate

RaumabschlieBende Bauteile von elektrischen Betriebsraumen fiir ortsfeste Stromerzeugungsaggregate zur
Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen,
ausgenommen AuBBenwéande, missen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu versorgenden
Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsféhigkeit ausgefiihrt sein. Ziffer V Nr. 5 Satz 1 und 3 und Ziffer V
Nr. 6 gelten entsprechend; fur LUftungsleitungen, die durch andere Raume fiihren, gilt Satz 1 entsprechend.
Die Feuerwiderstandsfahigkeit der Tlren muss derjenigen der raumabschlieBenden Bauteile entsprechen; die
Tiren missen selbstschlieBend sein.

Elektrische Betriebsrdume nach Ziffer VI Nr. 1 Satz 1 miissen frostfrei sein oder beheizt werden kdnnen.
Zusatzliche Anforderungen an Batterieraume

RaumabschlieBende Bauteile von elektrischen Betriebsrdumen flr zentrale Batterieanlagen zur Versorgung
bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, ausgenommen
AuBenwande, missen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu versorgenden

Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsfahigkeit ausgefiihrt sein. Ziffer V Nr. 5 Satz 1 und 3 und Ziffer VI
Nummer 2 gelten entsprechend; fur Liftungsleitungen, die durch andere Raume fihren, gilt Satz 1
entsprechend. Die Feuerwiderstandsfahigkeit der Tiliren muss derjenigen der raumabschlieBenden Bauteile
entsprechen; die Tlren missen selbstschlieBend sein. An den Tlren muss ein Schild ,Batterieraum*
angebracht sein.

FuBbdden von elektrischen Betriebsrdumen nach Ziffer VII Nr. 1 Satz 1, in denen geschlossene Zellen
aufgestellt werden, missen an allen Stellen fir elektrostatische Ladungen einheitlich und ausreichend
ableitfahig sein.

VIIl. Zusétzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen missen Angaben Uber die Lage der elektrischen Betriebsrdume und die Art der elektrischen
Anlagen enthalten.

Anlage 5

Richtlinie
des Séachsischen Staatsministeriums des Innern
tiber den Bau und Betrieb von Beherbergungsstatten
(Sachsische Beherbergungsstattenbaurichtlinie — SichsBeBauR)

Inhaltstibersicht
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2.2

Anwendungsbereich

Begriffe

Rettungswege

Tragende Wande, Stiitzen, Decken

Trennwénde

Notwendige Flure

Tiren

Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung

Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, Brandfallsteuerung von Aufzliigen
Weitergehende Anforderungen

Barrierefreie Beherbergungsraume

Freihalten der Rettungswege, Brandschutzordnung, verantwortliche Personen
Zusatzliche Bauvorlagen

Anwendung der Vorschriften auf bestehende Beherbergungsstatten und Ubergangsvorschriften

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir Beherbergungsstatten mit mehr als zwélf Gastbetten.

Begriffe

Beherbergungsstatten sind Gebaude oder Gebaudeteile, die ganz oder teilweise flir die Beherbergung von
Gasten, ausgenommen die Beherbergung in Ferienwohnungen, bestimmt sind.

Beherbergungsraume sind Raume, die dem Wohnen oder Schlafen von Gasten dienen. Eine Folge unmittelbar
zusammenhangender Beherbergungsraume (Suite) gilt als ein Beherbergungsraum.
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2.3 Gastraume sind Raume, die fiir den Aufenthalt von Gésten, jedoch nicht zum Wohnen oder Schlafen, bestimmt
sind, wie Speiserdume und Tagungsraume.

3 Rettungswege

3.1 Furjeden Beherbergungsraum missen mindestens zwei voneinander unabhangige Rettungswege vorhanden
sein. Sie durfen jedoch innerhalb eines Geschosses Uber denselben notwendigen Flur fihren. Der erste
Rettungsweg muss flr Beherbergungsrdume, die nicht zu ebener Erde liegen, Uber eine notwendige Treppe in
einem eigenen durchgehenden Treppenraum flhren, der zweite Rettungsweg Uber eine weitere solche Treppe
oder Uiber eine AuBentreppe. In Beherbergungsstétten mit insgesamt nicht mehr als 60 Gastbetten genlgt als
zweiter Rettungsweg eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle des Beherbergungsraumes;
dies gilt nicht, wenn in einem Geschoss mehr als 30 Gastbetten vorhanden sind.

3.2 An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zugangen zu notwendigen Treppenrdumen und an den
Ausgangen ins Freie ist durch Sicherheitszeichen auf die Ausgénge hinzuweisen. Die Sicherheitszeichen
muissen beleuchtet sein.

4 Tragende Wéande, Stiitzen, Decken

4.1 Tragende Wéande, Stitzen und Decken missen feuerbestandig sein. Dies gilt nicht fir oberste Geschosse von
Dachrdumen, wenn sich dort keine Beherbergungsrdume befinden.

4.2 Tragende Wande, Stiitzen und Decken brauchen nur feuerhemmend zu sein
a) in Gebauden mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschossen,
b) in obersten Geschossen von Dachrdumen mit Beherbergungsraumen.

5 Trennwéande

5.1  Trennwéande missen feuerbestandig sein

a) zwischen Raumen einer Beherbergungsstatte und Rdumen, die nicht zu der Beherbergungsstatte
gehdren,

b) zwischen Beherbergungsraumen und Gastrdumen,
c) zwischen Beherbergungsrdumen und Kiichen.

Soweit in Beherbergungsstéatten die tragenden Wande, Stlitzen und Decken nur feuerhemmend zu sein
brauchen, genligen feuerhemmende Trennwéande.

5.2 Trennwéande zwischen Beherbergungsrdumen sowie zwischen Beherbergungsrdumen und sonstigen Raumen
muissen feuerhemmend sein.

5.3 In Trennwéanden
a) zwischen Beherbergungsraumen und Gastraumen,
b) zwischen Beherbergungsraumen und Kiichen,
c) zwischen Beherbergungsraumen sowie
d) zwischen Beherbergungsraumen und sonstigen Raumen
sind Offnungen unzulassig.

5.4 Offnungen in Trennwénden zwischen Raumen einer Beherbergungsstatte und Raumen, die nicht zu der
Beherbergungsstatte gehdren, missen feuerbestandige, rauchdichte Abschliisse haben. Liegen diese
Offnungen im Zuge von notwendigen Fluren, genligen feuerhemmende, rauchdichte Abschliisse, wenn die
angrenzenden Flurwande mindestens feuerhemmend ausgebildet sind und im Bereich von 2,5 m von der oben
genannten Trennwand keine Offnungen ohne Feuerschutzabschlilsse haben.

6 Notwendige Flure
6.1 § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 SachsBO sind nicht anzuwenden.

6.2 In notwendigen Fluren missen Bekleidungen, Unterdecken, Ddmmstoffe sowie Wand- und
Deckenoberflachen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Bodenbeldge miissen aus mindestens
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.

6.3 In notwendigen Fluren mit nur einer Fluchtrichtung (Stichfluren) darf die Entfernung zwischen Tiren von
Beherbergungsraumen und notwendigen Treppenrdumen oder Ausgangen ins Freie nicht langer als 15 m
sein.

6.4 Stufen in notwendigen Fluren missen beleuchtet sein.
7 Tiren

7.1 Feuerhemmende Feuerschutzabschlisse, die auch die Anforderungen an Rauchschutzabschliisse erfillen,
muissen vorhanden sein in Offnungen

a) von notwendigen Treppenraumen zu anderen Raumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, und
b) von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu Raumen, die von Gasten nicht benutzt werden. Befinden
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sich im Kellergeschoss keine fiir Gaste zugéanglichen Raume, genligt es, wenn die Tir zwischen
notwendigem Flur und Treppenraum feuerhemmend und rauchdicht ist.
7.2 Rauchschutzabschliisse miissen vorhanden sein in Offnungen
a) von notwendigen Treppenraumen zu notwendigen Fluren,
b) von notwendigen Fluren zu Beherbergungsrdumen und
c) von notwendigen Fluren zu Gastrdumen, wenn an den Fluren in demselben Rauchabschnitt Offnungen zu
Beherbergungsraumen liegen.
8 Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung
8.1 Beherbergungsstatten miissen eine Sicherheitsbeleuchtung haben
a) in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenrdumen,
b) in Rdumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgangen ins Freie,
c) flr Sicherheitszeichen, die auf Ausgénge hinweisen, und
d) fur Stufen in notwendigen Fluren.
8.2 Beherbergungsstatten miissen eine Sicherheitsstromversorgung haben, die bei Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen Ubernimmt, insbesondere
a) der Sicherheitsbeleuchtung,
b) der Alarmierungseinrichtungen und
c) der Brandmeldeanlage.
9 Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, Brandfallsteuerung von Aufziigen
9.1 Beherbergungsstatten miissen Alarmierungseinrichtungen haben, durch die im Gefahrenfall die
Betriebsangehérigen und Gaste gewarnt werden kénnen. Bei Beherbergungsstatten mit mehr als 60
Gastbetten miissen sich die Alarmierungseinrichtungen bei Auftreten von Rauch in den notwendigen Fluren

auch selbsttatig auslésen. In Beherbergungsraumen nach Nummer 11 muss die Auslésung des Alarms optisch
und akustisch erkennbar sein.

9.2 Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten missen Brandmeldeanlagen mit automatischen
Brandmeldern, die auf die KenngréBe Rauch in den notwendigen Fluren ansprechen, sowie mit
nichtautomatischen Brandmeldern (Handfeuermelder) zur unmittelbaren Alarmierung der zustandigen Stelle
haben. Die automatischen Brandmeldeanlagen miissen in einer Betriebsart ausgefiihrt sein, bei der mit
technischen MaBnahmen Falschalarme vermieden werden. Brandmeldungen sind unmittelbar und automatisch
zur zusténdigen Leitstelle im Sinne von § 2 Absatz 4 des S&chsischen Gesetzes Uber den Brandschutz,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom 24. Juni 2004 (SachsGVBI. S. 245, 647), das zuletzt durch das
Gesetz vom 10. August 2015 (SachsGVBI. S. 466) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, zu
Ubertragen.

9.3 Aufziige von Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten sind mit einer Brandfallsteuerung
auszustatten, die durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelést wird. Die Brandfallsteuerung muss
sicherstellen, dass die Aufzlige ein Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das diesem nachstgelegene, nicht
von der Brandmeldung betroffene Geschoss, unmittelbar anfahren und dort mit gedffneten Tiren auBBer
Betrieb gehen.

10 Weitergehende Anforderungen

An Beherbergungsstatten in Hochhausern sowie an Beherbergungsstatten, die im Beherbergungsraum mit
mehr als flinf Betten ausgestattet sind, wie zum Beispiel Jugendherbergen oder Landschulheime, kénnen aus
Grunden des Brandschutzes weitergehende Anforderungen gestellt werden.

11  Barrierefreie Beherbergungsraume

11.1 Mindestens 10 Prozent der Gastbetten missen in Beherbergungsraumen liegen, die einschlieBlich der
zugehorigen Sanitarrdume den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen geman § 50 Absatz 1 der
Sé&chsischen Bauordnung entsprechen.

11.2 In Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten muss mindestens 1 Prozent der Gastbetten in
Beherbergungsraumen liegen, die einschlieBlich der zugehdrigen Sanitarrdume barrierefrei und
uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar und fir zwei Gastbetten geeignet sind. Die erforderlichen Rdume
kénnen auf die Raume nach Nummer 11.1 angerechnet werden.

11.3 Fir die Anforderungen der Nummern 11.1 und 11.2 gilt § 50 Absatz 3 der Sachsischen Bauordnung
entsprechend.

12 Freihalten der Rettungswege, Brandschutzordnung, verantwortliche Personen

12.1 Die Rettungswege muissen frei von Hindernissen sein. Tiren im Zuge von Rettungswegen durfen nicht
versperrt werden und missen von innen leicht zu 6ffnen sein.

12.2 In jedem Beherbergungsraum sind an dessen Ausgang ein Rettungswegplan und Hinweise zum Verhalten bei
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einem Brand anzubringen. Die Hinweise mlssen auch in den Fremdsprachen, die der Herkunft der tblichen
Gaste Rechnung tragen, abgefasst sein.

12.3 Fur Beherbergungsstétten mit mehr als 60 Gastbetten sind im Einvernehmen mit der &rtlichen
Brandschutzbehérde

a) eine Brandschutzordnung zu erstellen und
b) Feuerwehrplane anzufertigen.
Die Feuerwehrplane sind der 6rtlichen Feuerwehr zur Verfigung zu stellen.
12.4 Die Betriebsangehdrigen sind bei Beginn des Arbeitsverhaltnisses und danach mindestens einmal jahrlich
a) Uber die Bedienung der Alarmierungseinrichtungen und der Brandmelder zu unterweisen und

b) Uber die Brandschutzordnung und das Verhalten bei einem Brand sowie Uber die Rettung von Menschen
mit Behinderung, insbesondere Rollstuhlnutzer, zu belehren.

12.5 Fur die Einhaltung der Anforderungen nach Nummern 12.1 bis 12.4 ist der Betreiber oder der von ihm
Beauftragte verantwortlich.

13 Zusatzliche Bauvorlagen
Die Bauvorlagen miissen Angaben enthalten Uber die
a) Sicherheitsbeleuchtung,

O

) Sicherheitsstromversorgung,

(2

Alarmierungseinrichtungen,

o

)
) Brandmeldeanlage,
)

(©)

Rettungswege auf dem Grundstiick und die Flachen fiir die Feuerwehr,

—

) Feuerléscheinrichtungen und

g) die Anzahl der Gastbetten und ihre Zuordnung zu Beherbergungsrdumen nach Nummer 11 und die
Evakuierung von Menschen mit Behinderung aus diesen Raumen.

14 Anwendung der Vorschriften auf bestehende Beherbergungsstitten und Ubergangsvorschriften
14.1 Auf die zum 1. September 2017 bestehenden Beherbergungsstatten ist Nummer 12 anzuwenden.

14.2 Soweit vor Ablauf des 31. August 2017 bei der zustédndigen Behdrde ein vollstandiger Bauantrag eingegangen
ist, findet Nummer 11 keine Anwendung.

Anlage 6

Richtlinie
des Sachsischen Staatsministeriums des Innern
tiber den Bau und Betrieb von Verkaufsstatten
(Sachsische Verkaufsstattenbaurichtlinie — SachsVerkBauR)
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2.15 Beheizung

2.16 Sicherheitszeichen, Sicherheitsbeleuchtung

217 Blitzschutzanlagen

2.18 Feuerldscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen und Alarmierungseinrichtungen, Brandfallsteuerung der
Aufziige

2.19 Sicherheitsstromversorgungsanlagen

2.20 Lage der Verkaufsraume

2.21 R&ume fiir Abfélle und Sekundarrohstoffe

2.22 Rettungswege auf dem Grundstlick, Flachen fir die Feuerwehr

2.23 Weitergehende Anforderungen

3 Betriebsvorschriften

3.1 Gefahrenverhiitung

3.2 Verantwortliche Personen

3.3 Brandschutzordnung, Raumungskonzept

3.4 Barrierefreie Stellplatze

3.5 Prifungen

1 Allgemeine Vorschriften

1.1 Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten fiir jede Verkaufsstatte, bei der die Brutto-Grundflachen der
Verkaufsrdume und LadenstraBen insgesamt mehr als 2 000 m2 betragen.

1.2 Begriffe

1.2.1 Verkaufsstatten sind Gebaude oder Gebaudeteile, die
a) ganz oder teilweise dem Verkauf von Waren dienen,
b) mindestens einen Verkaufsraum haben und
c) keine Messebauten sind.

Zu einer Verkaufsstatte gehéren alle Rdume, die unmittelbar oder mittelbar, insbesondere durch Aufziige
oder LadenstraBen, miteinander in Verbindung stehen. Als Verbindung gilt nicht die Verbindung durch
Treppenrdume notwendiger Treppen sowie durch Leitungen, Schachte und Kanale von Anlagen der
technischen Gebaudeausristung.

1.2.2 Erdgeschossige Verkaufsstatten sind Gebaude mit nicht mehr als einem Geschoss, dessen FuBboden an
keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geldndeoberflache liegt. Dabei bleiben Geschosse auBBer Betracht,
die ausschlieBlich der Unterbringung von Anlagen der technischen Geb&audeausriistung einschlieBlich
Feuerungsanlagen dienen.

1.2.3 Verkaufsrdume sind Rdume, in denen Waren zum Verkauf oder sonstige Leistungen angeboten werden
oder die dem Kundenverkehr dienen, ausgenommen Treppenrdume notwendiger Treppen,
Treppenraumerweiterungen sowie Garagen. Ladenstraf3en gelten nicht als Verkaufsraume.

1.2.4 LadenstraBen sind Uberdachte oder tberdeckte Flachen, an denen Verkaufsrdume liegen und die dem
Kundenverkehr dienen.

1.2.5 Treppenraumerweiterungen sind Raume, die Treppenrdume mit Ausgangen ins Freie verbinden.

1.2.6 Bei der Berechnung der Brutto-Grundflachen und Netto-Raumflachen ist die DIN 277 Teil 1,
Ausgabe Januar 2016 zugrunde zu legen.

2 Bauvorschriften
21 Tragende Wande und Stiitzen

Tragende Wande und Stltzen miissen feuerbestandig, bei erdgeschossigen Verkaufsstatten ohne
Sprinkleranlagen mindestens feuerhemmend sein. Dies gilt nicht fir erdgeschossige Verkaufsstatten mit
Sprinkleranlagen.

2.2 AuBenwéande

AuBenwande missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Schwerentflammbare Baustoffe sind
zulassig bei erdgeschossigen Verkaufsstatten und bei Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen.

2.3 Trennwénde

2.3.1 Trennwande zwischen einer Verkaufsstatte und Raumen, die nicht zur Verkaufsstatte gehéren, missen
feuerbestandig sein und dirfen keine Offnungen haben.

23.2 In Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen sind Lagerrdume mit einer Netto-Raumfldche von mehr als
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100 m2 sowie Werkraume mit erhéhter Brandgefahr, wie Tischlereien, Maler- oder
Dekorationswerkstéatten, von anderen Raumen durch feuerbestandige Wénde zu trennen. Diese Werk-
und Lagerraume muissen durch feuerbestéandige Trennwéande so unterteilt werden, dass Abschnitte von
nicht mehr als 500 m? Netto-Raumflache entstehen.

Offnungen in diesen Trennwanden miissen mit mindestens feuerhemmenden und selbstschlieBenden
Abschliissen versehen werden.

24 Brandabschnitte

241 In Verkaufsstatten sind Brandabschnitte durch Brandwénde zu trennen. Die Netto-Raumflache je
Geschoss innerhalb eines Brandabschnittes darf betragen:

a) in erdgeschossigen Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 10 000 m?,

b) in sonstigen Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 5 000 m2, wenn die Gesamtflache
aller Geschosse innerhalb eines Brandabschnittes nicht mehr als 20 000 m? betragt,

c) in erdgeschossigen Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als 3 000 m2 und

d) in sonstigen Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als 1 500 m2, wenn sich die
Verkaufsstatten Gber nicht mehr als drei Geschosse erstrecken und die Gesamtflache aller
Geschosse innerhalb eines Brandabschnittes nicht mehr als 3 000 m? betragt.

24.2 Abweichend von Nummer 2.4.1 kénnen Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen auch durch LadenstraBen in
Brandabschnitte unterteilt werden, wenn

a) die LadenstraBen bis zu ihrem oberen Abschluss in voller Hohe zusammenhéangend mindestens 10 m
breit sind; in diesen LadenstraBen sind Einbauten oder Einrichtungen innerhalb dieser Breite
unzuléssig, ausgenommen sind Fahrtreppen und Aufziige sowie Einrichtungen der technischen
Gebaudeausristung, die der LadenstraBe dienen; Nummer 2.11.5 bleibt unberihrt,

b) die LadenstraBen Offnungen fiir den Warmeabzug oder Warmeabzugsgerate an der obersten Stelle
haben, die Offnungen oder Gerate mindestens 1 m breit und méglichst durchlaufend und mittig
angeordnet sind, wobei die Nummern 2.14.7 und 2.14.9 sinngemafi anzuwenden sind,

c) die Tragwerke der Dacher von LadenstraBBen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

d) die Bedachungen der LadenstraBen, einschlieBlich Dachhaut, Dammschicht und Tragschicht, aus
nichtbrennbaren Baustoffen oder, soweit sie lichtdurchlassig sind, aus mindestens
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen, die im Brandfall nicht brennend abtropfen, und

e) eine Brandubertragung Uber die LadenstraBen hinweg infolge des Unterlaufens der Sprinklerung
durch gegebenenfalls vorhandene Brandlasten in der LadenstraBBe ausgeschlossen ist.

243 In Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen brauchen Brandwéande nach Nummer 2.4.1 im Kreuzungsbereich
mit LadenstraBBen nicht hergestellt zu werden, wenn

a) die LadenstraBen bis zu ihrem oberen Abschluss in voller Hohe eine zusammenhéngende Breite Uber
eine zusammenhangende Léange von jeweils mindestens 10 m beiderseits der Brandwéande haben; in
diesen LadenstraBBen sind Einbauten oder Einrichtungen innerhalb dieser Breite unzuléssig,
ausgenommen sind Fahrtreppen und Aufziige sowie Einrichtungen der technischen
Gebéaudeausriistung; Nummer 2.11.5 bleibt unberiihrt und

b) die Anforderungen nach Nummer 2.4.2 Buchst. b) bis e) in diesem Bereich erfillt sind.
2.4.4 (")ffnungen in Brandwanden, die nach Nummer 2.4.1 erforderlich sind, sind zulassig, wenn sie

feuerbestandige, dicht- und selbstschlieBende Abschllsse erhalten. Sie sind auf die fir die Nutzung
erforderliche Zahl und GréBe zu beschrénken.

2.4.5 Die Brandwande sind mindestens 30 cm Uber Dach zu fiihren oder in Héhe der Dachhaut mit einer
beiderseits 50 cm auskragenden, feuerbestandigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlieBen.
Darlber durfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggefuhrt werden.

2.4.6 § 30 Abs. 2 Nr. 1 SachsBO bleibt unberthrt.

2.5 Decken

2.5.1 Decken missen feuerbesténdig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie brauchen

a) in erdgeschossigen Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen nur feuerhemmend zu sein und aus
nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen,

b) in erdgeschossigen Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen nur aus nichtbrennbaren Baustoffen zu
bestehen.

Anforderungen an Raume zur Unterbringung von Anlagen der technischen Gebaudeausriistung
einschlieBlich Feuerungsanlagen, die nach den Vorschriften fir diese Rdume erhoben werden, bleiben
unberahrt. Fur die Beurteilung der Feuerwiderstandsfahigkeit bleiben abgehangte Unterdecken auf3er
Betracht.
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252 Unterdecken einschlieB3lich ihrer Aufhangungen und gegebenenfalls vorhandenen Dd&mmschichten
mussen in Verkaufsraumen, Treppenrdumen, Treppenraumerweiterungen, notwendigen Fluren und in
LadenstraBBen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. In Verkaufsrdumen mit Sprinkleranlagen diirfen
Unterdecken aus brennbaren Baustoffen bestehen, wenn neben den Sprinkleranlagen fir die
Verkaufsrdume auch der Deckenhohlraum durch eine Sprinkleranlage geschiitzt wird.

2.5.3 In Decken sind Offnungen unzuldssig. Dies gilt nicht fiir Offnungen zwischen Verkaufsrdumen, zwischen
Verkaufsrdumen und LadenstraBen sowie zwischen LadenstraBen

a) in Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen und

b) in Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen, soweit die Offnungen fiir nicht notwendige Treppen
erforderlich sind.

2.6 Dacher

2.6.1 Das Tragwerk von Dé&chern, die den oberen Abschluss von Rdumen der Verkaufsstétten bilden oder die
von diesen Raumen nicht durch feuerbestandige Bauteile getrennt sind, muss

a) in Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen, die nicht erdgeschossig sind, feuerbestandig und bei
erdgeschossigen feuerhemmend sein und

b) in Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen, die nicht erdgeschossig sind, aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

2.6.2 Bedachungen miissen
a) gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahig sein (harte Bedachung) und

b) bei Dachern, die den oberen Abschluss von Raumen der Verkaufsstatten bilden oder die von diesen
Raumen nicht durch feuerbestandige Bauteile abgetrennt sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen mit Ausnahme der Dachhaut und der Dampfsperre.

Lichtdurchlassige Bedachungen Uber Verkaufsrdumen und LadenstraBen missen nicht gegen Flugfeuer
und strahlende Warme widerstandsféhig sein, wenn sie bei Verkaufsstétten mit Sprinkleranlagen aus
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen, die im Brandfall nicht brennend abtropfen dirfen. Bei
Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen missen sie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

2.7 Bekleidungen, Dammstoffe
2741 AuBenwandbekleidungen einschlieBlich der Ddmmstoffe und Unterkonstruktionen missen
a) bei Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen und

b) bei Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei erdgeschossigen
Verkaufsstatten aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen

bestehen.

2.7.2 Deckenbekleidungen einschlieBlich der Dammestoffe und Unterkonstruktionen missen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

273 Wandbekleidungen einschlieBlich der DAmmstoffe und Unterkonstruktionen miissen in Treppenraumen,
Treppenraumerweiterungen, notwendigen Fluren und in LadenstraBBen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

274 Sonnenschutzeinrichtungen missen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. Sie
darfen im Brandfall nicht brennend abtropfen.

2.8 Rettungswege in Verkaufsstatten

2.8.1 Fir jeden Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und fiir jede LadenstraBBe missen in dem selben Geschoss

mindestens zwei voneinander unabhangige Rettungswege zu Ausgangen ins Freie oder zu
Treppenrdumen notwendiger Treppen vorhanden sein. Anstelle eines dieser Rettungswege darf ein
Rettungsweg (ber AuBBentreppen ohne Treppenrdume, Rettungsbalkone, Terrassen und begehbare
Dacher auf das Grundstlick fihren, wenn hinsichtlich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen.
Dieser Rettungsweg gilt als Ausgang ins Freie.

2.8.2 Von jeder Stelle
a) eines Verkaufsraumes in hdchstens 25 m Entfernung und
b) eines sonstigen Raumes oder einer LadenstraBe in héchstens 35 m Entfernung

muss mindestens ein Ausgang ins Freie oder ein Treppenraum notwendiger Treppen erreichbar sein
(erster Rettungsweg).

2.8.3 Der erste Rettungsweg darf, soweit er Uber eine LadenstraBe fuhrt, auf der LadenstraBBe eine zusatzliche
Lange von héchstens 35 m haben, wenn

a) der nach Nummer 2.8.1 erforderliche zweite Rettungsweg flir Verkaufsrdume nicht Uber diese
LadenstraBe fuhrt oder
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b) der Verkaufsraum eine Flache von insgesamt nicht mehr als 100 m? und eine Raumtiefe von héchsten
10 m hat und die LadenstraBBe in diesem Bereich Uber zwei entgegengesetzte Fluchtrichtungen ins
Freie verfigt.

2.8.4 In Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen oder in erdgeschossigen Verkaufsstatten darf der Rettungsweg
nach den Nummern 2.8.2 und 2.8.3 innerhalb von Brandabschnitten eine zusatzliche Léange von
héchstens 35 m haben, soweit er Uber einen notwendigen Flur fir Kunden mit einem unmittelbaren
Ausgang ins Freie oder einen Treppenraum notwendiger Treppen flihrt.

2.8.5 Von jeder Stelle eines Verkaufsraumes muss ein Hauptgang oder eine LadenstraBBe in héchstens 10 m
Entfernung erreichbar sein.

2.8.6 In Rettungswegen ist nur eine ununterbrochene Folge von mindestens drei Stufen zulassig. Die Stufen
mussen eine Stufenbeleuchtung haben.

2.8.7 An Kreuzungen der LadenstraBen und der Hauptgange sowie an Tlren im Zuge von Rettungswegen ist

deutlich und dauerhaft auf die Ausgange durch Sicherheitszeichen hinzuweisen. Die Sicherheitszeichen
mussen beleuchtet sein.

2.8.8 Die Entfernungen nach den Nummern 2.8.2 bis 2.8.5 sind in der Luftlinie, jedoch nicht durch Bauteile zu
messen. Die Lange der Lauflinie darf in Verkaufsrdumen 35 m nicht Uberschreiten.

29 Treppen

2941 Treppen missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Notwendige Treppen mussen feuerbestéandig
und an den Unterseiten geschlossen sein. Dies gilt nicht fir notwendige Treppen nach Nummer 2.8.1
Satz 2, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

2.9.2 Treppen fur Kunden missen mindestens 2 m breit sein und dirfen eine Breite von 2,50 m nicht
Uberschreiten. Fir die Treppen gentgt eine Breite von mindestens 1,25 m, wenn die Treppen fir
Verkaufsrdume bestimmt sind, deren Netto-Raumflachen insgesamt 500 m? nicht Gberschreiten.

29.3 Notwendige Treppen mit gewendelten Laufen sind in Verkaufsrdumen unzuldssig. Dies gilt nicht flr
Verkaufsrdume, die

a) eine Netto-Raumflache von nicht mehr als 100 m2 aufweisen oder

b) eine Netto-Raumflache von mehr als 100 m?2, aber nicht mehr als 500 m? aufweisen, wenn diese
Treppen als notwendige Treppen im Zuge nur eines der zwei erforderlichen, voneinander
unabhéngigen Rettungswege liegen.

294 Treppen fir Kunden missen auf beiden Seiten Handlaufe ohne freie Enden haben. Die Handlaufe
mussen fest und griffsicher sein und sind Uber Treppenabsétze fortzufiihren.

2.10 Treppenraume, Treppenraumerweiterungen

2.10.1 Die Wande von Treppenraumen notwendiger Treppen (notwendige Treppenrdume) missen in der Bauart
von Brandwanden hergestellt sein. Bodenbelage missen in notwendigen Treppenrdumen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

2.10.2  Treppenraumerweiterungen missen
a) die Anforderungen an Treppenraume erflllen,
b) feuerbestéandige Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen haben und
c) mindestens so breit sein wie die notwendigen Treppen, mit denen sie in Verbindung stehen.
Sie dirfen nicht langer als 35 m sein und keine Offnungen zu anderen Raumen haben.
2.11 LadenstraBen, Flure, Hauptgange
21141 LadenstraBen missen mindestens 5 m breit sein.
2.11.2  Wande und Decken notwendiger Flure fir Kunden missen

a) in Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen, die nicht erdgeschossig sind, mindestens feuerbestandig,
in erdgeschossigen Verkaufsstatten feuerhemmend und

b) in Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen mindestens feuerhemmend

sein.
Fir die Bauteiloberflachen gelten Nummern 2.7.2 und 2.7.3. Bodenbelédge in notwendigen Fluren fur
Kunden missen mindestens schwerentflammbar sein.

2.11.3  Notwendige Flure fir Kunden miissen mindestens 2 m breit sein. Fir notwendige Flure fir Kunden genigt
eine Breite von 1,50 m, wenn die Flure fiir Verkaufsrdume bestimmt sind, deren Netto-Raumflache
insgesamt nicht mehr als 500 m? betragt.

2.11.4  Hauptgange missen mindestens 2 m breit sein. Sie missen auf méglichst kurzem Wege zu Ausgangen
ins Freie, zu Treppenraumen notwendiger Treppen, zu notwendigen Fluren fir Kunden oder zu
LadenstraBen fihren. Verkaufsstdnde an Hauptgangen missen unverrickbar sein.
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LadenstraBen, notwendige Flure fir Kunden und Hauptgénge dirfen innerhalb der nach Nummern 2.11.1,
2.11.3 und 2.11.4 erforderlichen Breite nicht durch Einbauten oder Einrichtungen eingeengt werden.

Ausgénge
Jeder Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und jede LadenstraBBe muss mindestens zwei Ausgange haben, die

ins Freie oder zu Treppenrdumen notwendiger Treppen flhren. Fir Verkaufs- und Aufenthaltsraume, die
eine Netto-Raumflache von nicht mehr als 100 m? aufweisen, gentigt ein Ausgang.

Ausgange aus Verkaufsrdumen missen eine lichte Breite von mindestens 2 m aufweisen. Fir Ausgange
aus Verkaufsraumen, deren Netto-Raumflache nicht mehr als 500 m? betragt, gentigt eine lichte Breite
von 1 m. Ein Ausgang, der in einen notwendigen Flur fiihrt, darf nicht breiter sein als der Flur.

Far Ausgéange ins Freie oder in notwendige Treppenraume, die fir mehr als 500 m? Verkaufsraum-Netto-
Raumflache bestimmt sind, muss die lichte Breite mindestens 0,30 m bezogen auf jeweils 100 m?

a) der Verkaufsraum-Netto- Raumflache und

b) der Hélfte der Netto-Raumflachen der LadenstraBen, mindestens jedoch der Netto-Raumflachen der
LadenstraBen bezogen auf die Mindestbreite nach Nummer 2.11.1

betragen. Die Mindestbreite muss 2 m sein.

Die lichte Breite notwendiger Treppen muss mindestens so grof3 sein wie der breiteste Ausgang aus dem
Geschoss, der in den Treppenraum fiihrt. Ausgénge aus notwendigen Treppenrdumen ins Freie oder in
eine Treppenraumerweiterung missen mindestens so breit sein wie die notwendigen Treppen.

Tiren in Rettungswegen

In Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen miissen Tiren von notwendigen Treppenraumen und von
notwendigen Fluren fir Kunden mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend sein,
ausgenommen Tiiren, die ins Freie flhren.

In Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen missen Tiren von notwendigen Treppenrdaumen und von
notwendigen Fluren fir Kunden rauchdicht und selbstschlieBend sein, ausgenommen Turen, die ins Freie
flhren.

Tidren nach Nummern 2.13.1 und 2.13.2 sowie Turen, die ins Freie fihren, durfen nur in Fluchtrichtung
aufschlagen und keine Schwellen haben. Sie miissen wahrend der Betriebszeit von innen leicht in voller
Breite zu 6ffnen sein. Elektrische Verriegelungen von Tlren in Rettungswegen sind nur zulassig, wenn
die Tiren im Gefahrenfall jederzeit ge6ffnet werden kénnen.

Turen, die selbstschlieBend sein missen, dirfen offengehalten werden, wenn sie Feststellanlagen haben,
die bei Raucheinwirkung ein selbsttatiges SchlieBen der Tlren bewirken. Sie miissen auch von Hand
geschlossen werden kdnnen.

Drehtlren und Schiebetiiren sind in Rettungswegen unzuldssig. Dies gilt nicht fir automatische Dreh- und
Schiebetlren, die die Rettungswege im Gefahrenfall nicht beeintrachtigen. Pendeltliren missen in
Rettungswegen SchlieBvorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Tlren verhindern.

Rollldden, Scherengitter oder ahnliche Abschliisse von Turéffnungen, Tordffnungen oder Durchfahrten im
Zuge von Rettungswegen missen so beschaffen sein, dass sie von Unbefugten nicht geschlossen werden
kénnen.

Rauchableitung

In Verkaufsstatten miissen Verkaufsrdume und sonstige Aufenthaltsrdume mit jeweils mehr als 50 m?2
Netto- Raumflache, Lagerrdume mit mehr als 200 m? Netto-Raumfléche, LadenstraBen sowie notwendige
Treppenrdaume zur Unterstiitzung der Brandbekampfung entraucht werden kénnen.

Die Anforderung der Nummer 2.14.1 ist insbesondere erflillt bei

a) Verkaufs- und sonstigen Aufenthaltsraumen bis 200 m? Netto-Raumflache, wenn diese Raume
Fenster nach § 47 Absatz 2 der S&chsischen Bauordnung haben,

b) Verkaufs-, sonstigen Aufenthalts- und Lagerrdumen mit nicht mehr als 1 000 m? Netto-Raumflache,
wenn diese Raume entweder an der obersten Stelle Offnungen zur Rauchableitung mit einem freien
Querschnitt von insgesamt 1 Prozent der Netto-Raumflache oder im oberen Drittel der AuBenwande
angeordnete Offnungen, Tiiren oder Fenster mit einem freien Querschnitt von insgesamt 2 Prozent
der Netto-Raumflache haben und Zuluftflachen in insgesamt gleicher GréBe, jedoch mit nicht mehr als
12 m? freiem Querschnitt, vorhanden sind, die im unteren Raumdrittel angeordnet werden sollen,

c) Verkaufs-, sonstigen Aufenthalts- und Lagerraumen mit mehr als 1 000 m2 Netto-Raumflache, wenn
diese Rdume Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je héchstens 400 m?2 der Netto-Raumflache
mindestens ein Rauchabzugsgerat mit mindestens 1,5 m? aerodynamisch wirksamer Flache im
oberen Raumdrittel angeordnet wird, je héchstens 1 600 m2 Netto-Raumflache mindestens eine
Auslésegruppe fir die Rauchabzugsgerate gebildet wird und Zuluftflachen im unteren Raumdrittel von
insgesamt mindestens 12 mz2 freiem Querschnitt vorhanden sind,
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d) LadenstraBen mit nur auf einer Ebene liegenden Verkehrsflachen, wenn diese LadenstraBen
Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je h6chstens 20 m Lange der LadenstraBe mindestens ein
Rauchabzugsgerat mit mindestens 1,5 m? aerodynamisch wirksamer Flache im oberen Raumdrittel
angeordnet wird, je 80 m Lange der Ladenstra3e mindestens eine Auslésegruppe fir die
Rauchabzugsgerate gebildet wird und Zuluftflachen im unteren Raumdrittel von insgesamt
mindestens 12 m2 freiem Querschnitt vorhanden sind,

e) sonstigen LadenstraBen, wenn die LadenstraBen Rauchabzugsanlagen haben, bei denen die GréBe
und Anordnung der Rauchabzugsgeréate und der notwendigen Zuluftflachen hinsichtlich des
Schutzziels der Nummer 2.14.1 ausreichend bemessen sind.

2.14.3 Die Anforderung der Nummer 2.14.1 ist insbesondere auch erfillt, wenn in den Fallen der Nummer 2.14.2
Buchstabe a bis d maschinelle Rauchabzugsanlagen vorhanden sind, bei denen je héchstens 400 m? der
Netto-Raumflache der Raume mindestens ein Rauchabzugsgerat oder eine Absaugstelle mit einem
Luftvolumenstrom von 10 000 m3h im oberen Raumdrittel angeordnet wird. Bei RAumen mit mehr als
1 600 m2 Netto-Raumflache genligt

a) zudem Luftvolumenstrom von 40 000 md/h fiir die Netto-Raumflache von 1 600 m? ein zusatzlicher
Luftvolumenstrom von 5 000 m%h je angefangene weitere 400 m? Netto-Raumflache; der sich
ergebende Gesamtvolumenstrom je Raum ist gleichmé&Big auf die nach Satz 1 anzuordnenden
Absaugstellen oder Rauchabzugsgerate zu verteilen, oder

b) ein Luftvolumenstrom von mindestens 40 000 m3/h je Raum, wenn sichergestellt ist, dass dieser
Luftvolumenstrom im Bereich der Brandstelle auf einer Netto-Raumflache von héchstens 1 600 m?
von den nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen oder Rauchabzugsgeraten gleichmaBig geférdert
werden kann.

Die Zuluftflachen missen im unteren Raumdrittel in solcher GréBe und so angeordnet werden, dass eine
maximale Strémungsgeschwindigkeit von 3 m/s nicht Gberschritten wird. Anstelle der
Rauchabzugsanlagen fiir sonstige LadenstraBen nach Nummer 2.14.2 Buchstabe e kénnen maschinelle
Rauchabzugsanlagen verwendet werden, wenn sie bezlglich des Schutzziels nach Nummer 2.14.1
ausreichend bemessen sind.

2.14.4  Die Anforderung der Nummer 2.14.1 ist auch erfillt bei Raumen nach Nummer 2.14.2 Buchstabe a bis ¢
in Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen, wenn in diesen Rdumen vorhandene Liftungsanlagen
automatisch bei Auslésen

a) der Brandmeldeanlage oder
b) der Sprinkleranlage, soweit Nummer 2.18.2 Buchstabe b Halbsatz 2 Anwendung findet,

so betrieben werden, dass sie nur entliften und die ermittelten Luftvolumenstréme nach Nummer 2.14.3
Satz 1 und Satz 2 Buchstabe a einschlieBlich Zuluft erreicht werden, soweit es die Zweckbestimmung der
Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung zulasst; in Leitungen zum Zweck der Entliftung dirfen
Absperrvorrichtungen nur thermische Ausléser haben.

2.14.5 Die Anforderung der Nummer 2.14.1 ist erfillt bei

a) notwendigen Treppenraumen mit Fenstern geman § 35 Absatz 8 Satz 2 Nummer 1 der Sachsischen
Bauordnung, wenn diese Treppenrdume an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung mit
einem freien Querschnitt von mindestens 1,0 m2 haben, und

b) notwendigen Treppenrdumen geman § 35 Absatz 8 Satz 2 Nummer 2 der Sachsischen Bauordnung,
wenn diese Treppenrdume Rauchabzugsgerate mit insgesamt mindestens 1,0 m? aerodynamisch
wirksamer Flache haben, die im oder unmittelbar unter dem oberen Treppenraumabschluss
angeordnet werden.

2.14.6  Anstelle von Offnungen zur Rauchableitung nach Nummer 2.14.2 Buchstabe b und Nummer 2.14.5
Buchstabe a sowie Rauchabzugsgeraten nach Nummer 2.14.5 Buchstabe b ist die Rauchableitung Gber
Schéachte mit stromungstechnisch &quivalenten Querschnitten zuldssig, wenn die Wande der Schéchte
raumabschlieBend und so feuerwiderstandsfahig wie die durchdrungenen Bauteile, mindestens jedoch
feuerhemmend sowie aus nichtbrennbaren Baustoffen sind.

2.14.7  Tiren oder Fenster nach Nummer 2.14.2, mit Abschliissen versehene Offnungen zur Rauchableitung
nach Nummer 2.14.2 und Nummer 2.14.5 Buchstabe a und Rauchabzugsgerate nach Nummer 2.14.5
Buchstabe b miissen Vorrichtungen zum Offnen haben, die von jederzeit zuganglichen Stellen aus leicht
von Hand bedient werden kénnen; sie kdnnen auch an einer jederzeit zugénglichen Stelle
zusammengefihrt werden. In notwendigen Treppenrdumen missen die Vorrichtungen von jedem
Geschoss aus bedient werden kdnnen. Geschlossene Offnungen, die als Zuluftflachen dienen, miissen
leicht gedffnet werden kénnen.

2.14.8  Rauchabzugsanlagen missen automatisch auslésen und von Hand von einer jederzeit zuganglichen
Stelle ausgeldst werden kdnnen.
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2.14.9  Manuelle Bedienungs- und Ausldsestellen nach Nummer 2.14.7 und 2.14.8 sind mit einem Hinweisschild
mit der Bezeichnung ,RAUCHABZUG" und der Angabe des jeweiligen Raums zu versehen. An den
Stellen miissen die Betriebsstellung der jeweiligen Anlage sowie der Fenster, Tlren, Abschlisse und
Rauchabzugsgerate erkennbar sein.

2.14.10 Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind fiir eine Betriebszeit von 30 Minuten bei einer
Rauchgastemperatur von 600 °C auszulegen. Die Auslegung kann mit einer Rauchgastemperatur von 300
°C erfolgen, wenn der Luftvolumenstrom des Raums mindestens 40 000 m3/h betragt. Die Zuluftzufiihrung
muss durch automatische Ansteuerung und spatestens gleichzeitig mit Inbetriebnahme der
Anlage erfolgen. Maschinelle Liftungsanlagen kénnen als maschinelle Rauchabzugsanlagen betrieben
werden, wenn sie die an diese gestellten Anforderungen erfullen.

2.15 Beheizung

Feuerstéatten dirfen zur Beheizung in Verkaufsrdumen, LadenstraBen, Lager- und Werkrdumen nicht
installiert werden.

2.16 Sicherheitszeichen, Sicherheitsbeleuchtung

2.16.1 Jede Verkaufsstatte ist mit den erforderlichen Sicherheitszeichen, wie zum Beispiel Rettungsweg- und
Brandschutzzeichen, auszustatten.

2.16.2  In Verkaufsstatten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, dass sich
Kunden und Betriebsangehdrige auch bei vollstandigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung bis zu
offentlichen Verkehrsflachen hin gut zurechtfinden kénnen.

2.16.3  Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

a) in notwendigen Treppenraumen, in RAumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgangen
ins Freie und in notwendigen Fluren,

b) in Verkaufsrdumen und allen Gbrigen Rdumen fir Kunden,

c) in Toilettenrdumen mit mehr als 50 m? Netto-Raumfléache,

d) in Raumen fur Beschaftigte mit mehr als 20 m? Netto-Raumfldche, ausgenommen Blrordume,
e) in elektrischen Betriebsrdumen und Raumen fir haustechnische Anlagen,

f)  fir Sicherheitszeichen von Ausgangen und Rettungswegen,
g) fir Stufenbeleuchtungen.
217 Blitzschutzanlagen
Gebaude mit Verkaufsstatten missen dauernd wirksame Blitzschutzanlagen haben.

2.18 Feuerléscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen und Alarmierungseinrichtungen,
Brandfallsteuerung der Aufziige

2.18.1 Verkaufsstatten miissen Sprinkleranlagen haben. Dies gilt nicht fur

a) erdgeschossige Verkaufsstatten mit nicht mehr als 3 000 m? Netto-Raumflache je Geschoss innerhalb
eines Brandabschnittes und

b) sonstige Verkaufsstatten mit nicht mehr als 1 500 m2 Netto-Raumflache je Geschoss innerhalb eines
Brandabschnittes, wenn sich die Verkaufsstatten tber nicht mehr als drei Geschosse erstrecken und
die Gesamtflache aller Geschosse innerhalb eines Brandabschnittes nicht mehr als 3 000 m2 betragt.

Die Geschosse der in Buchstabe b) genannten Verkaufsstatten missen Sprinkleranlagen haben, wenn
sie mit ihrem FuBboden im Mittel mehr als 3 m unter der Gelandeoberflache liegen und Verkaufsraume
mit einer Flache von mehr als 500 m? haben.

Die Meldung der Ausldsung der Sprinkleranlagen tber die Brandmeldeanlagen zur zusténdigen Leitstelle
im Sinne von § 2 Absatz 4 des Sachsischen Gesetzes iber den Brandschutz, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz vom 24. Juni 2004 (SachsGVBI. S. 245, 647), das zuletzt durch das Gesetz vom

10. August 2015 (SachsGVBI. S. 466) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, kann
verlangt werden.

2.18.2 In Verkaufsstatten miissen vorhanden sein

a) geeignete Feuerldscher und geeignete Wandhydranten fir die Feuerwehr (Typ F) in ausreichender
Zahl, gut sichtbar und leicht zuganglich; im Einvernehmen mit der értlichen Brandschutzbehdrde kann
auf Wandhydranten verzichtet oder kénnen anstelle von Wandhydranten trockene
Léschwasserleitungen zugelassen werden;

b) Brandmeldeanlagen, mit automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern; auf automatische
Brandmelder kann in Verkaufsrdumen verzichtet werden, wenn in diesen R&dumen wéhrend der
Betriebszeit standig entsprechend eingewiesene Betriebsangehdrige in ausreichender Anzahl
anwesend sind; die Brandmeldungen miissen von der Brandmelderzentrale unmittelbar und
automatisch zur Leitstelle im Sinne von § 2 Absatz 4 des Sachsischen Gesetzes (iber den
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Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz weitergeleitet werden, automatische
Brandmeldeanlagen miissen durch technische MaBBnahmen gegen Falschalarme gesichert sein und

c) Alarmierungseinrichtungen, durch die alle Betriebsangehérigen alarmiert und Anweisungen an sie und
an die Kunden gegeben werden kdnnen.

2.18.3  In Verkaufsstatten missen die Aufzliige mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch die
Brandmeldeanlage ausgeldst wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzlige ein
Geschoss mit Ausgangen ins Freie oder das diesem nachstgelegene, nicht von der Brandmeldung
betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit gedffneten Tlren auBer Betrieb gehen.

2.19 Sicherheitsstromversorgungsanlagen

Verkaufsstatten miissen eine Sicherheitsstromversorgungsanlage haben, die bei Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen Gbernimmt,
insbesondere der

a) Sicherheitsbeleuchtung,
) Beleuchtung der Stufen und Hinweise auf Ausgange,
) Sprinkleranlagen,
d) Anlagen zur Rauchableitung,
) SchlieBeinrichtungen fir Abschllsse,
f)  Brandmeldeanlagen und
g) Alarmierungseinrichtungen.
2.20 Lage der Verkaufsrdume

Verkaufsrdume, ausgenommen Gaststatten, dirfen mit ihrem FuBboden nicht mehr als 22 m Uber der
Gelandeoberflache liegen. Verkaufsraume dirfen mit ihrem FuBboden im Mittel nicht mehr als 5 m unter
der Gelandeoberflache liegen.

2.21 Raume fir Abfalle und Sekundarrohstoffe

Die Lagerung von Abféllen und Sekundérrohstoffen in Verkaufsstatten ist nur in besonderen Rdumen mit
feuerbestéandigen Wanden und Decken zuléssig. Innentliren zu diesen Raumen miissen mindestens
feuerhemmend, selbstschlieBend und rauchdicht sein.

2.22 Rettungswege auf dem Grundstiick, Flachen fiir die Feuerwehr

2.22.1 Kunden und Betriebsangehérige missen aus der Verkaufsstatte unmittelbar oder Gber Flachen auf dem
Grundstlck auf 6ffentliche Verkehrsflachen gelangen.

2.22.2  Die erforderlichen Zugénge, Zufahrten, Durchgénge, Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsflachen
far die Feuerwehr missen vorhanden sein.

2.22.3 Die als Rettungswege dienenden Flachen auf dem Grundstlick sowie die Flachen fir die Feuerwehr nach
Nummer 2.22.2 missen standig freigehalten werden. Hierauf ist dauerhaft und leicht erkennbar
hinzuweisen.

2.23 Weitergehende Anforderungen

An Lagerraume, deren lichte H6he mehr als 9 m betragt, oder an Rdume mit Hochregallagern kénnen aus
Grinden des Brandschutzes weitergehende Anforderungen, wie zum Beispiel die Installation
automatischer Feuerléschanlagen, gestellt werden.

3 Betriebsvorschriften
3.1 Gefahrenverhiitung
3.1.1 Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer ist in Verkaufsraumen, LadenstrafBBen,

Treppenrdumen und Fluren verboten. Ausgenommen sind besonders ausgewiesene Stellen in
Verkaufsstatten und LadenstraBBen, an denen zum Beispiel Getrdnke und Speisen verabreicht werden
oder Ruheplatze mit Sitzmdglichkeiten eingerichtet sind. Auf das Verbot ist dauerhaft und leicht erkennbar
hinzuweisen.

3.1.2 In Treppenrdumen notwendiger Treppen, in Treppenraumerweiterungen und in notwendigen Fluren
duarfen keine Dekorationen vorhanden sein. In diesen R&umen sowie auf Ladenstra3en und Hauptgangen
innerhalb der nach Nummern 2.11.1, 2.11.3 und 2.11.4 erforderlichen Breiten diirfen keine Gegenstande
abgestellt sein.

3.1.3 Dekorationen in Verkaufsraumen und LadenstraBen missen mindestens schwerentflammbar sein. Sie
dirfen normalentflammbar sein, wenn gegen ihre Anordnung keine brandschutztechnischen Bedenken
bestehen.

3.2 Verantwortliche Personen

3.2.1 Waéhrend der Betriebszeit einer Verkaufsstatte muss der Betreiber oder ein von ihm bestimmter Vertreter
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standig anwesend sein.
3.2.2 Der Betreiber einer Verkaufsstatte hat
a) einen Brandschutzbeauftragten und

b) fUr Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume eine Netto-Raumflache von insgesamt mehr als 15 000 m?
haben, Selbsthilfekrafte fiir den Brandschutz

zu bestellen.

Die Namen dieser Personen und jeder Wechsel sind der 6rtlichen Brandschutzbehérde auf Verlangen
mitzuteilen. Der Betreiber hat fir die Ausbildung dieser Personen im Einvernehmen mit der &rtlichen
Brandschutzbehdérde zu sorgen.

3.23 Der Brandschutzbeauftragte hat fir die Einhaltung der Vorschriften nach den Nummern 2.11.5, 2.22.3,
3.1, 3.2.5 und 3.3 zu sorgen.

3.24 Die erforderliche Anzahl der Selbsthilfekréfte flir den Brandschutz ist von der Bauaufsichtsbehdrde im
Einvernehmen mit der értlichen Brandschutzbehérde festzulegen.

3.2.5 Selbsthilfekrafte flir den Brandschutz missen in erforderlicher Anzahl wahrend der Betriebszeit der
Verkaufsstatte anwesend sein.

3.3 Brandschutzordnung, Raumungskonzept

3.3.1 Der Betreiber einer Verkaufsstatte hat im Einvernehmen mit der értlichen Brandschutzbehérde eine

Brandschutzordnung aufzustellen. Darin sind
a) die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten und der Selbsthilfekrafte flir den Brandschutz sowie

b) die erforderlichen MaBnahmen, die im Gefahrenfall flr eine schnelle und geordnete Raumung der
gesamten Verkaufsstatte oder einzelner Bereiche unter besonderer Berlicksichtigung von Menschen
mit Behinderung, insbesondere Rollstuhlbenutzern, erforderlich sind,

festzulegen. Die MaBnahmen nach Satz 2 Buchstabe b sind bei Verkaufsstatten, deren Verkaufsrdume
eine Netto-Raumflache von insgesamt mehr als 5 000 m? haben, gesondert in einem Raumungskonzept
darzustellen.

3.3.2 Die Betriebsangehdrigen sind bei Beginn des Arbeitsverhéltnisses und danach mindestens einmal jahrlich
zu belehren Uber

a) die Lage und die Bedienung der Feuerléschgerate, Brandmelde- und Feuerléscheinrichtungen,
Anlagen zur Rauchableitung, Feststellanlagen und

b) die Brandschutzordnung, insbesondere Uber das Verhalten bei einem Brand oder einer sonstigen
Gefahrenlage in Verbindung mit dem R&umungskonzept.

3.3.3 Im Einvernehmen mit der 6rtlichen Brandschutzbehdérde sind Feuerwehrplane anzufertigen und der
Ortlichen Feuerwehr zur Verflgung zu stellen.
34 Barrierefreie Stellplatze

Mindestens 3 Prozent der notwendigen Stellplatze, mindestens jedoch zwei Stellplatze, missen
barrierefrei sein. Auf diese Stellplatze ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen.

3.5 Priifungen

3.5.1 Im Abstand von hdchstens finf Jahren hat die zustandige Bauaufsichtsbehdrde Verkaufsstatten zu
prifen. Der értlichen Brandschutzbehdrde und, in Abhangigkeit von der jeweiligen Art der Verkaufsstatte,
gegebenenfalls weiteren Behdrden ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Priifungen zu geben.

3.5.2 Die Priifungen der technischen Anlagen nach der Verordnung des Sachsischen Staatsministeriums des
Innern (ber die Priifung technischer Anlagen nach Bauordnungsrecht ( SachsTechPrifVO) vom
7. Februar 2000 (SachsGVBI. S. 127), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 8. Oktober 2014
(SachsGVBI. S. 647) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, bleiben hiervon unberihrt.

Anlage 7

Richtlinie
des Sachsischen Staatsministeriums des Innern
iiber den Bau und Betrieb von Schulen

(Sachsische Schulbaurichtlinie — SachsSchulBauR) *
Inhaltsiibersicht
l. Anwendungsbereich
II.  Anforderungen an Bauteile
1. Tragende und aussteifende Bauteile
2. Brandwénde
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3. Wande notwendiger Treppenraume
4. Wénde und Tiren von Hallen
lll.  Rettungswege
1. Allgemeine Anforderungen
2. Rettungswege durch Hallen
3. Notwendige Flure
4. Breite der Rettungswege, Sicherheitszeichen
IV. Treppen, Geldnder und Umwehrungen
V. Tiren
VI. Rauchableitung
VII. Blitzschutzanlagen
VIII. Sicherheitsbeleuchtung
IX. Alarmierungsanlagen
X.  Sicherheitsstromversorgung
XIl.  Feuerwehrplan, Brandschutzordnung

. Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir Anforderungen nach § 51 der S&achsischen Bauordnung (SachsBO) an allgemeinbildende und
berufsbildende Schulen, soweit sie nicht ausschlieBlich der Unterrichtung Erwachsener dienen.

Il. Anforderungen an Bauteile

1. Tragende und aussteifende Bauteile
Tragende und aussteifende Bauteile miissen

a) in Geb&uden mit einer Hdhe von bis zu 7 m die Anforderungen der SachsBO an diese Bauteile in
Gebauden der Geb&udeklasse 3,

b) in Geb&uden mit einer Héhe von mehr als 7 m die Anforderungen der SdchsBO an diese Bauteile in
Gebéauden der Geb&udeklasse 5

erflllen. Abweichend von Satz 1 sind tragende und aussteifende Bauteile in hochfeuerhemmender Bauart
geman § 26 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 SachsBO zulassig in Gebauden, die eine Hohe bis zu 13 m haben und deren
Geschosse

a) eine Flache von jeweils nicht mehr als 400 m2 haben oder

b) durch Wande, die den Anforderungen des § 29 Abs. 3 bis 5 SachsBO entsprechen, in Abschnitte von
jeweils nicht mehr als 400 m? unterteilt sind.

2. Brandwénde
Innere Brandwande geman § 30 Abs. 2 Nr. 2 SachsBO sind in Abstanden von nicht mehr als 60 m
anzuordnen. In Geb&uden, deren tragende Bauteile hochfeuerhemmend oder feuerhemmend sein dirfen, sind
abweichend von § 30 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 S&chsBO anstelle von Brandwanden nach Satz 1 Wande, die auch
unter zuséatzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend sind, zulassig. In Wanden nach Satz 1
und 2 sind im Zuge notwendiger Flure jeweils feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieBende Turen
zuldssig, wenn die angrenzenden Flurwande in einem Bereich von 2,5 m beiderseits der Tiir keine Offnungen
haben.

3. Wande notwendiger Treppenraume
In Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 missen die Wande notwendiger Treppenradume als
raumabschlieBende Bauteile feuerhemmend sein.

4. Wande und Tiiren von Hallen
Uber mehrere Geschosse reichende Hallen sind zuléssig. Die Wande dieser Hallen, ausgenommen
AuBenwande, mussen die Anforderungen an die Geschossdecken des Gebaudes erfiillen. Tlren zwischen
Hallen und notwendigen Treppenrdumen, notwendigen Fluren und Aufenthaltsrdumen missen
feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend sein.

lll. Rettungswege

1.  Allgemeine Anforderungen
Fir jeden Unterrichtsraum muiissen in demselben Geschoss mindestens zwei voneinander unabhéngige
Rettungswege zu Ausgangen ins Freie oder zu notwendigen Treppenrdumen vorhanden sein. Anstelle eines
dieser Rettungswege darf ein Rettungsweg (ber AuBBentreppen ohne Treppenrdume, offene Gange,
Terrassen und begehbare Dé&cher auf das Grundstiick fihren, wenn dieser Rettungsweg im Brandfall nicht
gefahrdet ist; dieser Rettungsweg gilt als Ausgang ins Freie.
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2. Rettungswege durch Hallen
Einer der beiden Rettungswege nach Ziffer Il Nr. 1 darf durch eine Halle fiihren; diese Halle darf nicht als
Raum zwischen einem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie dienen.

3. Notwendige Flure
Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung diirfen nicht langer als 10 m sein.

4. Breite der Rettungswege, Sicherheitszeichen
Die nutzbare Breite der Ausgénge von Unterrichtsrdumen und sonstigen Aufenthaltsrdumen sowie der
notwendigen Flure und notwendigen Treppen muss mindestens 1,20 m je 200 darauf angewiesener Benutzer
betragen. Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulassig. Es muss jedoch mindestens folgende
nutzbare Breite vorhanden sein bei
a) Ausgangen von Unterrichtsrdumen und sonstigen Aufenthaltsraumen 0,90 m
b) notwendigen Fluren 1,50 m
c) notwendigen Treppen 1,20 m.
Die erforderliche nutzbare Breite der notwendigen Flure und notwendigen Treppen darf durch offenstehende
Turen, Einbauten oder Einrichtungen nicht eingeengt werden. Ausgénge zu notwendigen Fluren dirfen nicht
breiter sein als der notwendige Flur. Ausgange zu notwendigen Treppenrdumen dirfen nicht breiter sein als
die notwendige Treppe. Ausgange aus notwendigen Treppenrdumen miissen mindestens so breit sein wie die
notwendige Treppe. An den Ausgangen zu notwendigen Treppenrdumen oder ins Freie missen
Sicherheitszeichen angebracht sein.

IV. Treppen, Gelander und Umwehrungen

Die nutzbare Breite notwendiger Treppen darf 2,40 m nicht Gberschreiten. Treppen missen Tritt und Setzstufen
haben. Notwendige Treppen dirfen keine gewendelten Laufe haben. Gelander und Umwehrungen miissen
mindestens 1,1 m hoch sein.

V. Tiiren

Turen, die selbstschlieBend sein mussen, dirfen nur offengehalten werden, wenn sie Feststellanlagen haben, die bei
Raucheinwirkung ein selbsttatiges SchlieBen der Tiren bewirken; sie miissen auch von Hand geschlossen werden
kdénnen. Tlren im Zuge von Rettungswegen, ausgenommen Tiren von Unterrichtsrdumen, missen in Fluchtrichtung
des ersten Rettungsweges aufschlagen. Sie miissen von innen leicht in voller Breite zu &ffnen sein.

VI. Rauchableitung

Hallen mussen zur Unterstutzung der Brandbekéampfung entraucht werden kénnen. Dies gilt als erfillt, wenn sie
entweder an der héchsten Stelle Rauchableitungsaffnungen mit einer freien Offnungsflache von insgesamt 1 Prozent
der Grundfl&che oder im oberen Drittel der AuBenwénde Fenster oder Tiiren mit einer freien Offnungsflache von
insgesamt 2 Prozent der Grundflache haben.

VIl. Blitzschutzanlagen

Schulen miissen Blitzschutzanlagen haben.

VIIl. Sicherheitsbeleuchtung

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss in Hallen, durch die Rettungswege flihren, in notwendigen Fluren und
notwendigen Treppenrdumen sowie in fensterlosen AufenthaltsrAumen vorhanden sein.

IX. Alarmierungsanlagen

Schulen missen eine Hausalarmierung (Alarmierungsanlagen, durch die im Gefahrenfall die Raumung der Schule
oder einzelner Schulgebaude eingeleitet werden kann) haben. Das Alarmsignal muss sich vom Pausensignal
unterscheiden und in jedem Raum der Schule gehért werden kdnnen. Das Alarmsignal muss mindestens an einer
wéahrend der Betriebszeit der Schule standig besetzten oder an einer jederzeit zuganglichen Stelle innerhalb der
Schule (Alarmierungsstelle) ausgeldst werden kénnen. An den Alarmierungsstellen miissen sich Telefone befinden,
mit denen jederzeit Feuerwehr und Rettungsdienst unmittelbar alarmiert werden kénnen.

X.  Sicherheitsstromversorgung

Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen und elekirisch betriebene Einrichtungen zur Rauchableitung miissen
an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage angeschlossen sein.

Xl. Feuerwehrplan, Brandschutzordnung

Der Betreiber der Schule muss im Einvernehmen mit der értlichen Brandschutzbehérde Feuerwehrplane und eine
Brandschutzordnung anfertigen und der értlichen Feuerwehr zur Verfigung stellen.
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Teil A
Bau und Betrieb Fliegender Bauten

. Allgemeines

1.  Geltungsbereich

Die Richtlinie gilt fir Fliegende Bauten nach § 76 Abs. 1 SachsBO. Wesentliches Merkmal eines Fliegenden
Baus ist hiernach das Fehlen einer festen Beziehung der Anlage zu einem Grundstiick. Die Richtlinie gilt
weder fur Zelte, die als Camping- und Sanitatszelte verwendet werden noch fur Zelte mit einer Gberbauten
Flache bis zu 75 m2. Die Regelungen dieser Richtlinie fir Raume in Zelten gelten auch fir Rdume
vergleichbarer Nutzung und GréBenordnung in anderen Fliegenden Bauten.

2. Begriffe

a) Fahrgeschafte sind Anlagen, in denen Fahrgéaste durch eigene oder fremde Kraft in vorgeschriebenen
Bahnen oder Grenzen bewegt werden.

b) Schaugeschéafte sind Anlagen, in denen Zuschauer durch Vorfiihrungen unterhalten werden.

c) Belustigungsgeschafte sind Anlagen, in denen sich Fahrgaste oder Benutzer zu ihrer und zur Belustigung
von Zuschauern betétigen kénnen.

d) Triblnen sind Anlagen mit ansteigenden Steh- oder Sitzplatzreihen fir Besucher, die von der
Gelandeoberflache oder vom FuBboden des Raumes Uber Stufengénge oder Treppen zuganglich sind.

e) Zelte sind Anlagen, deren Hiille aus Planen oder teilweise auch aus festen Bauteilen besteht.

f) ~ Tragluftbauten sind Anlagen mit einer flexiblen Hulle, welche ausschlieBlich oder mit Stitzung durch Seile,
Netze oder Masten von der unter Uberdruck gesetzten Luft des Innenraums getragen werden.

g) Umwehrungen sind Vorrichtungen am Rand einer Verkehrsflache mit dem Ziel, den Absturz von Personen
oder Sachen zu verhindern.

h) Abschrankungen sind Vorrichtungen mit dem Ziel, das unbeabsichtigte Betreten eines geféhrlichen
Bereichs, zum Beispiel der Fahrbahn, zu verhindern.

i) Zaune dienen der Einfriedung eines Bereichs mit dem Ziel, diesen Bereich gegen unbefugtes Betreten zu
sichern.
Il. Allgemeine Bauvorschriften

1. Standsicherheit und Brandschutz

a) Die Tragféhigkeit und Oberflachenbeschaffenheit des Standplatzes miissen dem Verwendungszweck
entsprechend geeignet sein. Unterfitterungen zwischen dem Erdboden und der Sohlenkonstruktion
(Unterpallungen) sind niedrig zu halten sowie unverschieblich und standsicher herzustellen.

b) Baustoffe, ausgenommen gehobeltes Holz, missen mindestens schwerentflammbar sein; fur
Bedachungen, die hdher als 2,30 m Uber begehbaren Flachen liegen, genigen normalentflammbare
Baustoffe.

c) Abspannvorrichtungen der Mastkonstruktionen missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

d) Glasfaserverstarkte Kunststoffe diirfen fiir tragende Konstruktionen nur verwendet werden, wenn ihre
Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nach § 18 SachsBO oder einen
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall nach § 20 SachsBO nachgewiesen ist.

e) Bestuhlungen von Fliegenden Bauten fiir mehr als 5 000 Besucher miissen aus mindestens
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schwerentflammbarem Material oder gehobeltem Holz bestehen.

f)  Vorhénge miissen mindestens schwerentflammbar sein und diirfen den FuBboden nicht berlihren. Sie
mussen leicht verschiebbar sein.

g) Dekorationen missen mindestens schwerentflammbar sein und diirfen nicht brennend abtropfen.

h) Ausschmickungen aus natirlichem Laub- oder Nadelholz missen frisch sein oder gegen Entflammen
impragniert sein.

i)  Abfallbehélter in RGumen missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und dicht schlieBende Deckel
haben.

2. Rettungswege in Rdumen, Triblinen und Biithnen

a) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nachsten Ausgang ins Freie darf nicht Ianger als 30 m
sein. Die Entfernung wird in Lauflinie gemessen.

b) Die Breite der Rettungswege ist nach der grétmdglichen Personenzahl zu bemessen. Die lichte Breite
eines jeden Teiles von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen. Die lichte Breite eines jeden
Teiles von Rettungswegen muss fur die darauf angewiesenen Personen mindestens betragen:

aa) in Raumen 1,20 m je 200 Personen
bb) im Freien 1,20 m je 600 Personen.

Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60m zuldssig. Ohne Nachweis der Bestuhlung sind auf je 1 m?
Tisch-, Sitz- oder Stehplatzflache zwei Personen zu rechnen.

¢) Raume mit mehr als 100 m2 Grundflache miissen jeweils mindestens zwei mdglichst entgegengesetzt
gelegene Ausgange haben. Die lichte Breite der Ausgange muss der Rettungswegbreite entsprechen; bei
Ausgangen aus Raumen mit weniger als 100 m2 Grundflache genlgt eine lichte Breite von 0,90 m. Die
Durchgangshdhe der Ausgange muss mindestens 2 m betragen. Die notwendigen Ausgange muissen mit
Schildern nach Anlage 1 dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet werden.

3. Balkone, Emporen, Galerien, Podien

a) Balkone, Emporen, Galerien, Podien und andere Anlagen, die héher als 0,20 m sind und von Besuchern
oder Zuschauern benutzt werden, missen feste Umwehrungen haben. Bei einer Absturzhéhe bis 12 m
mussen die Umwehrungen von der FuBbodenoberflaiche gemessen mindestens 1 m hoch sein. Bei mehr
als 12 m Absturzhéhe missen die Umwehrungen mindestens 1,10 m hoch sein. Die Umwehrungen
mussen so ausgebildet sein, dass nichts darauf abgestellt werden kann. Diese Umwehrungen muissen
mindestens aus einem Holm und zwei Zwischenholmen bestehen. Podien, die hdher als 1 m sind, missen
mit StoBborden versehen sein. Umwehrungen von Flachen mit einer Absturzhéhe von mehr als 1,50 m
Héhe sind so auszufiihren, dass Kleinkindern das Durch- und Uberklettern nicht erleichtert wird, wenn mit
der Anwesenheit von Kleinkindern auf der zu sichernden Flache (blicherweise zu rechnen ist. Hier darf
der Abstand der Umwehrungs- und Gelanderteile in einer Richtung nicht mehr als 0,12 m betragen.

b) Bei Rundpodien von Karussellen darf die Neigung 1:2,75 betragen, wenn die Bodenbelage rutschsicher
ausgefuhrt und Trittleisten vorhanden sind. Bei Schragpodien darf die Neigung bis 1:8 betragen.

c) Emporen, Galerien, Balkone und &hnliche Anlagen fir Besucher missen tber mindestens zwei

voneinander unabhangige Treppen zuganglich sein.
4. Rampen, Treppen und Stufengéange

a) Rampen in Zu- und Abgéngen fiir Besucher diirfen nicht mehr als 1:6 geneigt sein. Sind sie durch
Trittleisten in einem Abstand von héchstens 0,40 m gegen Ausrutschen gesichert, so dirfen sie bis 1:4
geneigt sein.

b) Treppen, die dem allgemeinen Besucherverkehr dienen, dirfen, soweit sie nicht rundum fihren, zum
Beispiel bei Fliegerkarussellen, nicht mehr als 2,40 m breit sein. Sie missen beiderseits feste und
griffsichere Handlaufe ohne freie Enden haben. Die Handlaufe sind (ber alle Stufen und Treppenabsatze
fortzuflhren. Die Auftrittsbreite der Stufen muss mindestens 0,23 m betragen. Die Stufen sollen nicht
niedriger als 0,14 m und dirfen nicht héher als 0,20 m sein. Bei Treppen mit gebogenen oder gewendelten
Laufen darf die Auftrittsbreite der Stufen im Abstand von 1,20 m von der inneren Treppenwange 0,40 m
nicht Gberschreiten. Das Steigungsverhaltnis einer Treppe muss immer gleich sein.

c) Treppen missen an den Unterseiten geschlossen sein, wenn darunter Gange, Sitzplatze oder
Verkaufsstande angeordnet sind.

d) Wendeltreppen sind fir RGume mit mehr als 50 Personen unzuléssig.

e) Stufengdnge missen eine Steigung von mindestens 0,10 m und héchstens 0,20 m und einen Auftritt von
mindestens 0,26 m haben. Sie sind wie Treppen zu bemessen.

5. Beleuchtung

a) Die Beleuchtung muss elektrisch sein; batteriegespeiste Leuchten sind zuldssig, wenn sie fest angebracht
sind.
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b) Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung miissen mindestens batteriegespeiste Leuchten zur
Verfugung stehen.

c) Ortsveranderliche Einrichtungen wie Scheinwerfer, Lautsprecher oder Projektoren sind mit einer
nichtbrennbaren Sekundarsicherung, zum Beispiel einem Sicherungsseil, gegen Herabfallen zu sichern.
Ein méglicher Fallweg ist so gering wie mdglich zu halten.

6. Feuerl6scher

a) Feuerldscher sind an gut sichtbaren und zugénglichen Stellen, die nach DIN 4066, Ausgabe Juli 1997 zu
kennzeichnen sind, griffbereit anzubringen und sténdig gebrauchsféhig zu halten.

b) Zahl, Art und Loschvermdgen der Feuerléscher nach DIN EN 3 Teil 7, Ausgabe Oktober 2007 und ihre
Bereitstellungsplatze sind nach der Ausflihrungsart und Nutzung des Fliegenden Baus festzulegen. Fur
die Mindestzahl der bereitzuhaltenden Feuerldscher gilt nachstehende Ubersicht:

Tabelle zu Teil A Ziffer Il Punkt 6 Buchst. b
7.  Anforderungen an Aufenthaltsraume

a) Die lichte Hohe muss mindestens 2,30 m betragen. Bei Raumen in Wagen oder Containern muss die
lichte Hohe im Scheitel gemessen mindestens 2,30 m betragen; sie darf jedoch an keiner Stelle die lichte
Héhe von 2,10 m unterschreiten.

b) Zelte mussen im Mittel 3 m und dirfen an keiner Stelle weniger als 2,30 m im Lichten hoch sein. Bei
Zelten bis zu 10 m Breite darf der Mittelwert von 3 m unterschritten werden.

¢) In Zelten mit Triblnen muss eine lichte H6he tber dem FuBboden der obersten Reihe von mindestens
2,30 m, in Zelten mit Rauchverbot von mindestens 2 m vorhanden sein.

d) Unter Emporen oder Galerien darf die lichte H6he in Abweichung von Teil A Ziffer Il Nr. 7 Buchst. a auf
2 m verringert werden.

8. Hinweisschilder und -zeichen

Anschlage und Aufschriften, die auf Rettungswege, Rauchverbot oder Benutzungsverbote und -bedingungen
hinweisen, sind an gut sichtbarer Stelle anzubringen. Sie missen den Anlagen 1 bis 3 entsprechen.

lll. Bauvorschriften fiir Triblinen

1. Die Unterkonstruktion von Triblinen mit mehr als zehn Platzreihen, deren Héhenunterschied mehr als 0,32 m
je Platzreihe betragt, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

2.  Bei Triblinen im Freien dirfen an jeder Seite eines Stufen- oder Rampenganges hdchstens 20, zwischen zwei
Seitengangen hdchstens 40 Sitzplatze angeordnet sein.

3.  Bei Triblinen in Zelten dlrfen an jeder Seite eines Stufen- oder Rampenganges hdchstens zehn, zwischen
zwei Seitengangen hdchstens 20 Sitzplatze angeordnet sein.

4.  Der FuBboden jeder Platzreihe muss mit dem anschlieBenden Auftritt des Stufen- oder Rampenganges in
gleicher Hohe liegen.

5.  Laufbohlen zwischen den Sitzplatzreihen mlissen so breit sein, dass sie jeweils 0,05 m unter die Sitzflachen
der beiden Sitzplatzreihen reichen. Ersatzweise kann ein StoBbord angeordnet werden. Die freien
Zwischenrdume dirfen hdchstens 0,12 m betragen.

6.  Stehplatze auf Stehplatzreihen (Stehstufen) missen mindestens 0,50 m breit sein und diirfen hdchstens
0,45 m tief sein. Die Stehstufen sollen mindestens 0,10 m hoch sein.

7.  Sitzplatze missen mindestens 0,50 m breit sein. Sie miissen unverriickbar befestigt sein. Zwischen den
Sitzplatzreihen muss eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m vorhanden sein.

8.  Der Abstand der Umwehrungs- und Gelanderteile von Triblinen darf in einer Richtung nicht mehr als 0,12 m
betragen. Auch hinter der obersten Platzreihe ist bei einer Absturzhéhe bis 12 m eine Umwehrung mit einer
Hoéhe von mindestens 1 m, gemessen ab Oberkante FuBboden, erforderlich. Bei mehr als 12 m Absturzhdhe
muss die Umwehrung mindestens 1,10 m hoch sein. Falls die Riickenlehne der obersten Sitzreihe als
Umwehrung dienen soll, ist diese wie ein Gelander zu bemessen.

9.  Bei Triblinen mit einer Héhe von mehr als 5 m, gemessen von der Aufstellflache bis Oberkante FuBboden der
obersten Reihe, sind nach hinten, seitlich oder durch Mundlécher zuséatzlich zu den Stufengéngen Treppen
anzuordnen. Befinden sich oberhalb der Treppen weitere Platzreihen, so sind bei einer Hohendifferenz der
Platzreihen von jeweils 5 m weitere Treppen erforderlich.

10. Werden mehr als finf Stehstufen von Stehplatzreihen hintereinander angeordnet, so sind vor der vordersten
Stufe und nach jeweils zehn weiteren Stufen Umwehrungen von mindestens 1,10 m Héhe, gemessen ab
Oberkante FuBboden, anzubringen (Wellenbrecher). Sie miissen einzeln mindestens 3 m lang und dirfen
seitlich héchstens 2 m voneinander entfernt sein. Die seitlichen Abstande kdénnen bis auf 5 m vergréBert
werden, wenn die Licken nach héchstens flinf Stehplatzreihen durch versetzt angeordnete Wellenbrecher
Uberdeckt sind.
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11. TribGnen missen bei Veranstaltungen wahrend der Dunkelheit ausreichend beleuchtet werden kénnen.
IV. Bauvorschriften fiir Fahrgeschifte

1.  Bewegte, flr Fahrgaste bestimmte Teile, insbesondere ausschwingende Fahrgastsitze, miissen von anderen
festen oder bewegten Teilen des Fahrgeschéaftes so weit entfernt sein, dass die Fahrgaste nicht gefahrdet
sind.

2.  Die Fahrbahngrenzen ausschwingender Fahrgastsitze oder -gondeln sind so festzulegen, dass Zuschauer
nicht gefahrdet werden kénnen.

3. Die Fahrzeuge und Gondeln missen fest angebrachte Sitze und Vorrichtungen zum Festhalten sowie
nétigenfalls zum Anstemmen der FiBe haben. Kénnen die Fahrgéaste vom Sitz abgehoben werden oder
abrutschen oder sind sie zeitweise mit dem Kopf nach unten gerichtet, sind in den Fahrzeugen oder Gondeln
ausreichende Fahrgastsicherungen erforderlich.

4.  Fahrgastsicherungen miissen so ausgebildet sein, dass die Fahrgéste nicht zwischen Sitz und
Fahrgastsicherung durchrutschen kénnen.

5.  Die Einstiegs6ffnungen und Tiren in Fahrzeugen oder Gondeln miissen SchlieBvorrichtungen haben. Bei allen
langsam laufenden Fahrgeschéften (v < 3 m/s) geniigen einfache SchlieBvorrichtungen, zum Beispiel Ketten
oder Riemen, die mit offenen Haken eingehangt werden. Bei allen schnell laufenden Fahrgeschaften
(v > 3 m/s) mussen die Einstiegs6ffnungen der Fahrzeuge oder Gondeln Sicherheitsverschlisse haben, die
sich wahrend der Fahrt nicht 6ffnen kdnnen, zum Beispiel geschlossene Haken oder SchlieBstangen mit
federbelasteter Verriegelung.

6. Fahrgeschéafte missen wahrend des Betriebes, auch bei Betriebsstérungen, wie zum Beispiel Stromausfall, in
eine sichere Lage gebracht und stillgelegt werden kénnen.

7.  Elektrische Sicherheitseinrichtungen miissen so ausgelegt sein, dass bei Auftreten eines Fehlers ihre
Wirksamkeit erhalten bleibt oder die Anlage in den sicheren Zustand Uberfihrt wird. Der Begriff Fehler umfasst
sowohl den ursprlinglichen als auch die daraus eventuell entstehenden weiteren Fehler in oder an den
Sicherheitseinrichtungen. Mit dem gleichzeitigen Entstehen zweier unabhéngiger Fehler braucht nicht
gerechnet zu werden. Ein Hinzukommen eines zweiten Fehlers zu einem unerkannten ersten Fehler ist jedoch
zu bericksichtigen.

8.  Bei Fahrgeschéften, bei denen die Fahrgaste besonderen Belastungen, zum Beispiel hohen Flieh- und
Druckkréften, ausgesetzt sind, sind technische Einrichtungen zur Begrenzung der Héchstfahrzeit vorzusehen.

9. Der Fihrerstand mit den zentralen Steuer- und Schalteinrichtungen ist baulich so anzuordnen oder
auszustatten, dass ein bestmdglicher Uberblick fir den Betrieb der Anlage gewéhrleistet ist.

10. Kdnnen H6henbewegung der Ausleger von Karussellen durch den Fahrgast selbst gesteuert werden, muss die
Steuereinrichtung so beschaffen sein, dass die Bedienungspersonen die vom Fahrgast eingeleiteten
Bewegungsabldufe unterbrechen und die Fahrgasteinheit in die Ausgangsstellung zurtickbringen kénnen.

11. Handrader zum Drehen der Gondeln diirfen nicht durchbrochen sein.
V. Bauvorschriften fiir Zelte und vergleichbare Raume fiir mehr als 200 Besucher

1. Rettungswege

a) Mindestens ein Zu- und Ausgang muss so beschaffen sein, dass er fir Rollstuhlbenutzer ohne fremde
Hilfe geeignet ist.

b) Zwischen Ausgangstiren und Stufen mussen Absétze von einer der Tirfllgelbreite entsprechenden Tiefe
liegen.

c) Tarenim Zuge von Rettungswegen missen in Fluchtrichtung aufschlagen. Sie miissen wahrend der
Betriebszeit von innen mit einem einzigen Giriff leicht in voller Breite zu 6ffnen sein. Schiebe- und
Drehtiren sind in Rettungswegen unzuléssig. Pendeltiren in Rettungswegen missen Vorrichtungen
haben, die ein Durchpendeln der Tlren verhindern.

2. Luftung

a) Es muss eine Liftung vorhanden sein, die unmittelbar ins Freie fihrt.

b) Kichen mussen Abziige haben, die Dinste unmittelbar ableiten. Liftungsleitungen, durch die stark
fetthaltige Luft abgeflhrt wird, wie von Koch- und Grilleinrichtungen, sind durch auswechselbare Filter
gegen Fettablagerungen zu schitzen.

3. Rauchabziige

Sind mehr als 1 500 Besucher zugelassen, missen Rauchabzugsdffnungen mit einem lichten

Gesamtquerschnitt von mindestens 0,5 Prozent der Grundflache oder gleichwertige mechanische

Einrichtungen, zum Beispiel Zwangslifter, vorhanden sein. Die Bedienungselemente miissen an gut

zuganglichen Stellen liegen und an der Bedienungsstelle die Aufschrift ,Rauchabzug” haben.

4. Beheizung
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a) Feuerstatten und Gerate, die mit festen, fllissigen oder gasférmigen Brennstoffen beheizt werden, sind
unzulassig. Hiervon ausgenommen sind Feuerstatten und Gerate fiir die Zubereitung von Speisen und
Getréanken, die in Kiichen aufgestellt werden, die von Versammlungsrdumen zumindest abgeschrankt
sind.

b) Elektrische Heizanlagen miissen unverriickbar befestigt sein und durch Befestigungen gesicherte
Leitungen haben. Glihende Teile der Heizkdrper durfen nicht offen liegen. Riickseiten und Seitenteile von
Heizstrahlern und Heizgeblasen missen von Wanden und brennbaren Gegenstidnden mindestens 1 m
entfernt sein. Heizstrahler miissen in Abstrahlungsrichtung von Gegenstanden aus brennbaren Stoffen
mindestens 3 m entfernt sein. Von Austrittséffnungen, die zu Heizgeblasen gehdren, missen
Gegenstande aus brennbaren Stoffen in Richtung des Luftstromes mindestens 2 m entfernt sein, sofern
die Temperatur der Warmluft Giber 40 °C liegt.

5. Beleuchtung
Zelte und vergleichbare Raume mit mehr als 200 m?2 Grundflache, die auch nach Einbruch der Dunkelheit

betrieben werden, missen eine Sicherheitsbeleuchtung nach MaBgabe der DIN VDE 0100 Teil 718,
Ausgabe Oktober 2005 und der DIN VDE 0108 Teil 100, Ausgabe Januar 2005 haben.

6. Bestuhlung
a) In Reihen angeordnete Sitzplatze missen mindestens 0,50 m breit und unverriickbar befestigt sein;

werden nur gelegentlich Stihle aufgestellt, sind sie mindestens in den einzelnen Reihen fest miteinander
zu verbinden. Die Sitzreihen miissen eine freie Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m haben.

b) An jeder Seite eines Ganges durfen héchstens zehn, zwischen zwei Seitengédngen héchstens
20 Sitzplatze angeordnet sein.

¢) InLogen mit mehr als zehn Stlihlen miissen diese unverriickbar befestigt sein.
d) Der Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten.
e) Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht langer als 10 m sein.

f)  Bei Biertischgarnituren gelten folgende Regelungen:
Teil A Ziffer V Nr. 6 Buchst. a und d sind nicht anzuwenden. Die Sitzplatzbreite betrdgt mindestens 0,44 m.
Abweichend von Teil A Ziffer Il Nr. 2 Buchst. b geniligen zwischen den Stirnseiten der Biertischgarnituren
Géange mit einer Mindestbreite von 0,80 m, sofern nicht mehr als 120 Personen auf sie angewiesen sind.
Diese Gange missen zu Rettungswegen fihren.

7. Manegen

Manegen missen gegen die Platzflache durch geschlossene und sto3feste Einfassungen getrennt sein. Die
Einfassung muss mindestens 0,40 m hoch sein. Die Summe ihrer H6he und Breite soll mindestens 0,90 m
betragen.

8. Sanitatsraum

Sind mehr als 3 000 Besucher zugelassen, muss ein Sanitdtsraum vorhanden sein. Dies gilt auch bei
Zirkuszelten fiir mehr als 1 500 Besucher.

VI. Allgemeine Betriebsvorschriften

1.  Verantwortliche Personen

a) Der Betreiber oder ein von ihm beauftragter hinreichend sachkundiger Vertreter muss wahrend des
Betriebs die Aufsicht fiihren und fir die Einhaltung der Bedienungs- und Betriebsvorschriften sorgen.

b) Der Betreiber hat die Bedienungspersonen an jedem Aufstellungsort insbesondere (iber die Bedienungs-
und Betriebsvorschriften und das Verhalten bei Stromausfall, in Brand- und Panikfallen oder bei sonstigen
Stérungen zu belehren. Die Bedienungs- und Betriebsvorschriften missen von den Bedienungspersonen
jederzeit eingesehen werden kénnen.

c) Der Betreiber hat Unfélle, die durch den Betrieb entstanden sind, unverzlglich der zustéandigen
Bauaufsichtsbehérde mitzuteilen.

2.  Uberpriifungen

a) Die tragenden und maschinellen Teile sind vor der Aufstellung auf ihren einwandfreien Zustand hin zu
prifen. Schadhafte Teile sind unverziglich durch einwandfreie zu ersetzen. Es ist darauf zu achten, dass
die Anlage auch wahrend des Auf- und Abbaues standsicher ist. Die Unterpallungen sind hinsichtlich der
Standsicherheit regelmaBig zu Uberprifen.

b) Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschafte sind mindestens taglich vor Betriebsbeginn auf
ordnungsgemane Beschaffenheit und betriebssicheren Zustand zu prifen. Die wesentlichen Anschliisse,
die bewegten und maschinellen Teile sowie die Fahrschienen von Achterbahnen einschlieBlich der
Befestigungen sind auch wahrend des Betriebs regelmaBig zu beobachten; nétigenfalls ist der Betrieb
einzustellen. Schaden sind sofort zu beseitigen. Die Oberflachen von Drehscheiben und Rutschbahnen
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sind auch wéhrend des Betriebs auf ordnungsgemaBen Zustand zu Uberprifen; schadhafte Stellen sind
unverziglich auszubessern.

3. Rettungswege, Beleuchtung
a) Die Rettungswege sind freizuhalten und bei Dunkelheit wahrend der Betriebszeit zu beleuchten.

b) Die Sicherheitsbeleuchtung ist bei Dunkelheit wahrend der Betriebszeit zugleich mit der Hauptbeleuchtung
einzuschalten.

4. Brandverhiitung

a) In Fahrgeschéften, Belustigungsgeschéften und Schaugeschéaften ist das Rauchen verboten. In
Schaubuden, Zelten mit Szenenflachen wéhrend der Auffiihrung, in Zelten, die Reihenbestuhlung haben
oder wahrend der Vorfihrung verdunkelt werden, sowie in Zirkuszelten ist das Rauchen und die
Verwendung von offenem Feuer verboten; Letzteres gilt nicht flr Festzelte.

b) Scheinwerfer miissen von brennbaren Bauprodukten so weit entfernt sein, dass diese nicht entziindet
werden kdénnen; insbesondere zu Vorhangen und Dekorationen aus brennbaren Stoffen ist ein
Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m einzuhalten.

5. Brandsicherheitswache
a) Eine Brandsicherheitswache muss anwesend sein bei Veranstaltungen in

aa) Fest- und Versammlungszelten mit mehr als 5 000 Besucherplatzen, sofern nicht fir das
Aufstellungsgelande eine Brandsicherheitswache zur Verfligung steht und

bb) Zirkuszelten mit mehr als 1 500 Besucherplatzen.

b) Zusténdigkeit und Verfahren fir die Stellung der Brandsicherheitswache richten sich nach § 23 Abs. 2 des
Sachsischen Gesetzes Uber den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ( SdchsBRKG)
vom 24. Juni 2004 (S&4chsGVBI. S. 245, 647), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 27. Januar
2012 (SachsGVBI. S. 130, 142) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Die erforderlichen
Fachkenntnisse der Brandsicherheitswache mussen die Anforderungen des § 23 Abs. 3 SachsBRKG
erfillen.

6. Benutzungseinschrankungen fiir Benutzer und Fahrgaste

a) Fur die Benutzung durch Kinder gilt, vorbehaltlich einer anders lautenden Festlegung in der
Ausfihrungsgenehmigung, Folgendes:

aa) Fahrgeschafte, ausgenommen Kinderfahrgeschafte, dirfen von Kindern unter acht Jahren nur in
Begleitung Erwachsener benutzt werden. Fahrgeschéfte, bei denen es aufgrund der Bauart
erforderlich ist, dass die Fahrgaste zu ihrer Sicherheit mitwirken, zum Beispiel durch Festhalten,
darfen von Kindern unter sechs Jahren auch in Begleitung Erwachsener nicht benutzt werden.
Schnell laufende Fahrgeschafte diirfen von Kindern unter vier Jahren auch in Begleitung
Erwachsener nicht benutzt werden.

bb) Uberschlagschaukeln und Fahrgeschafte mit Gondeln, bei denen die Fahrgéaste zeitweilig mit dem
Kopf nach unten gerichtet sind, dirfen von Kindern unter 14 Jahren nicht benutzt werden.

cc) Fliegerkarusselle dirfen von Kindern unter sechs Jahren nicht, von Kindern von sechs bis zehn
Jahren nur dann benutzt werden, wenn die Sitze so eingerichtet sind, dass ein Durchrutschen mittels
besonderer Vorkehrungen, zum Beispiel Zurlickhdngen der SchlieBkette, verhindert wird.

dd) Belustigungsgeschafte mit bewegten Gehbahnen, Treppen und &hnlichen Bauteilen diirfen von
Kindern unter zehn Jahren nicht benutzt werden.

ee) Autofahrgeschéfte und Motorrollerbahnen mit einsitzigen Fahrzeugen dirfen von Kindern unter
14 Jahren nicht, sonstige Autofahrgeschéafte von Kindern unter zehn Jahren nur in Begleitung von
Erwachsenen benutzt werden. Kinder missen vor der Fahrt von den Bedienungspersonen mit
Gurten gesichert werden.

ff)  Kinder unter vier Jahren dirfen bei Kinderfahrzeugkarussellen nur Fahrzeuge mit umschlossenen
Sitzen benutzen.

b) Sitzplatze in Fahrgeschaften dirfen jeweils nur von einem Erwachsenen oder einem Kind besetzt werden.
Sitzplatze fur zwei Erwachsene durfen von hdchstens drei Kindern besetzt werden, wenn es nach Art der
Aufteilung und Ausbildung der Sitze sowie der Betriebsweise vertretbar ist.

¢) Kinderfahrgeschéfte dirfen nur von Kindern benutzt werden.

d) Tiere sowie Schirme, Stdcke und andere sperrige oder spitze Gegenstande dirfen in Fahrgeschéafte und
Belustigungsgeschéfte, ausgenommen deren Zuschauerrdume, nicht mitgenommen werden.

e) Fahrgéste, die Schuhe mit Beschlagen, zum Beispiel Nagelschuhe, oder mit spitzen Absatzen tragen, sind
von der Benutzung von Drehscheiben und Rutschbahnen auszuschlieB3en.

f)  Schunkeln und rhythmisches Trampeln auf Podien sind zu untersagen.
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g) Offensichtlich betrunkene Personen sind von der Benutzung von Fahr- und Belustigungsgeschéften
auszuschlieBen.

7. Hinweisschilder

Auf Rettungswege, Benutzungsverbote oder Benutzungseinschrankungen ist durch augenfallige Schilder
(vergleiche Anlagen 1 bis 3) hinzuweisen.

Vil. Besondere Betriebsvorschriften

1.  Fahrgeschifte allgemein

a) Fahrgeschafte mit bewegten und ausschwingenden sowie bewegten oder ausschwingenden Teilen
muissen einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 m von anderen baulichen Anlagen und festen
Gegenstanden haben. In der Nahe von Badumen ist deren Bewegung, zum Beispiel im Wind, zusatzlich zu
berlcksichtigen. Zu Starkstromfreileitungen ist ein Mindestabstand von 5 m einzuhalten.

b) Das Betreten der Zusteigpodien darf nur so vielen Personen gestattet werden, wie es der sichere Betrieb
zulasst. Die Fahrzeuge oder Gondeln sind fiir das Ein- und Aussteigen genligend lange anzuhalten. Frei
schwingende oder frei drehbare Gondeln sind wahrend des Ein- und Aussteigens von den
Bedienungspersonen festzuhalten.

c) Die Fahrgastsicherungen, zum Beispiel Bligel, Gurte und Anschnallvorrichtungen, und die
Abschlussvorrichtungen am Einstieg von Fahrzeugen, Gondeln oder Sitzen, zum Beispiel Tlren, Bligel
und Ketten, sind durch die Bedienungspersonen vor jeder Fahrt zu schlieBen und auf ihre Wirksamkeit zu
prifen; sie sind bis zum Fahrtende geschlossen zu halten. Fahrgeschafte mit automatischer Verriegelung
der Fahrgastsicherungen dirfen erst gestartet werden, wenn das Bedienungspersonal sich davon
Uberzeugt hat, dass die Bligel fest am Kdérper anliegen und verriegelt sind.

d) Triebwerke, Fahrzeuge oder Gondeln diirfen nicht in Bewegung gesetzt werden, bevor
aa) alle Fahrgéaste Platz genommen haben,
bb) die vorgeschriebenen Fahrgastsicherungen durchgeflihrt und
cc) der Gefahrenbereich, nétigenfalls die Podien, gerdumt wurden.

e) Das Auf- und Abspringen wéahrend der Fahrt, das Hinausstrecken der Arme und Beine, das Hinauslehnen
aus Fahrzeugen oder Gondeln, das Sitzen auf Bordwénden, das Stehen auf Sitzen oder das Stehen in
Fahrzeugen oder Gondeln, die mit Sitzen ausgestattet sind, ist zu untersagen.

f) In schnell laufenden Fahrgeschéaften darf wahrend der Fahrt nicht kassiert werden. In anderen
Fahrgeschéaften darf wahrend der Fahrt nur kassiert werden, wenn die Fahrgaste das Fahrzeug nicht
selbst lenken oder sich selbst oder Kinder nicht festhalten mussen.

g) Das Anfahren und Abbremsen muss mit méBiger Beschleunigung oder Verzdgerung erfolgen. Sind
Fahrgéaste besonderen Flieh- oder Druckkraften ausgesetzt, ist eine Hochstfahrzeit einzuhalten, die bei zu
erwartenden besonderen gesundheitlichen Belastungen nicht mehr als 200 Sekunden betragen darf.

2. Achterbahnen, Geisterbahnen

a) Der Abstand der Fahrzeuge ist so einzurichten, dass bei Stérungen auf der Ablaufstrecke alle Fahrzeuge
einzeln rechtzeitig angehalten werden kdnnen. Bei Stockwerksgeisterbahnen ohne automatische
Streckensicherungen und mit mehr als einem Wagen auf der Strecke muss eine Aufsichtsperson dafir
sorgen, dass die Anlage bei Stérungen unverzlglich stillgesetzt wird.

b) Bei Sturm, behinderter Sicht oder besonderen Witterungsverhaltnissen, die ein sicheres Anhalten der
Fahrzeuge mit den Bremsen und ein einwandfreies Durchfahren der Strecke gefahrden, ist der Betrieb von
Achterbahnen einzustellen; das gilt auch fur Geisterbahnen, deren Strecken teilweise der Witterung
ausgesetzt sind.

3. Autofahrgeschifte, Motorrollerbahnen

a) Eine Aufsichtsperson muss von einer Stelle, die einen Uberblick liber die ganze Bahn gewéhrleistet, den
gesamten Fahrbetrieb Uberwachen, die Signale geben und den Lautsprecher bedienen. Ist ein gréBerer
Teil der Fahrbahn nicht zu Gberblicken, muss eine weitere Aufsichtsperson diesen Teil der Fahrbahn
Uberwachen und mit der ersten Person Verbindung halten.

b) Beginn und Ende jeder Fahrt sind durch akustisches Signal, zum Beispiel Hupe, und gegebenenfalls durch
Lautsprecher bekanntzugeben. Auf den Fahrbahnen befindliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dirfen
erst bestiegen werden, wenn alle Fahrzeuge halten. Das Riuckwértsfahren ist zu untersagen.

¢) Autofahrgeschéafte diirfen nur mit Fahrzeugen gleicher Antriebsart betrieben werden. Sie dirfen nur
benutzt werden, solange die Fahrbahnen in geniigend griffigem Zustand gehalten werden.

d) Autoskooter sind so zu betreiben, dass Augenverletzungen vermieden werden. Die Fahrzeuge sind taglich
derart zu reinigen, dass Abreibpartikel des Netzes und der Stromabnehmer von Karossen und Sitzen
entfernt werden, zum Beispiel durch Abwischen mit feuchtem Lappen. Die Fahrbahnplatte ist mindestens
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taglich vor Betriebsbeginn, nétigenfalls auch in Pausen, von Verschmutzungen zu reinigen. Vom
Stromabnehmernetz ist Flugrost, der nach Abnutzung der Zinkschicht entsteht, unverziglich zu entfernen.
Beschadigungen, zum Beispiel Lécher, UnregelmaBigkeiten an den Verbindungsnéhten, sind sofort zu
beseitigen. Stromabnehmerbligel sind mindestens téaglich auf inren einwandfreien Zustand zu prifen. Die
Kontaktbirsten sind taglich zu reinigen.

4. Schaukeln
a) Fur héchstens drei nebeneinander liegende Gondeln muss eine Bedienungsperson anwesend sein.

b) Nichtmotorisch betriebene Uberschlagschaukeln, bei denen die Fahrgéste zeitweilig mit dem Kopf nach
unten gerichtet sind, diirfen je Gondel nur von einer Person benutzt werden.

5. Karusselle

a) Bei Auslegerflugkarussellen, bei denen die Hohenbewegung der Ausleger durch die Fahrgéaste selbst
gesteuert wird, durfen die Schaltvorrichtungen fiir die H6henfahrt der Gondeln und des Mittelbaus erst
nach dem Anfahren des Drehwerkes auf ,Heben“ gestellt werden. Zur Beendigung der Fahrt sind diese
Schaltvorrichtungen so rechtzeitig auf ,Senken” zu stellen, dass alle Gondeln und der Mittelbau bereits in
der tiefsten Lage sind, bevor das Drehwerk anhalt.

b) Bei Karussellen, bei denen die Sitz- oder Stehplatze gehoben oder gekippt und die Fahrgaste durch die
Fliehkraft auf ihren Platzen festgehalten werden, darf mit dem Heben oder Kippen erst begonnen werden,
wenn die volle Drehzahl erreicht ist. Das Senken muss beendet sein, bevor die Drehzahl vermindert wird.

c) Bei Fliegerkarussellen ist darauf zu achten, dass die Fahrgéaste nicht schaukeln, sich abstoBen, den Sitz in
drehende Bewegung setzen und sich weit hinausbeugen. Jeder Sitzplatz darf nur von einem Erwachsenen
oder einem Kind besetzt werden.

6. Riesenrader
Die Gondeln miissen auch wahrend der Teilfahrten so besetzt sein, dass das Rad gleichmaBig belastet wird.

7. Belustigungsgeschifte

a) Die StoBbanden von Drehscheiben sind wahrend der Fahrt von Zuschauern freizuhalten. Fahrgéste, die
von der Drehflache abgerutscht sind, sind aufzufordern, die Rutschflache zwischen Drehscheibe und
StoBbande unverziiglich zu verlassen. Kinder diirfen nicht gemeinsam mit Erwachsenen an Fahrten auf
Drehscheiben teilnehmen.

b) Fahrgéste durfen Rutschbahnen nur mit dicken Filz- oder Tuchunterlagen benutzen.

c) Bei Toboggans sind Kinder unter acht Jahren stets, Erwachsene auf Wunsch, durch einen Helfer den
Laufteppich hinauf zu begleiten; hierauf ist durch augenféllige Schilder am Anfang des Laufteppichs
hinzuweisen. Am Ende des Laufteppichs missen zwei Helfer ankommenden Personen Hilfe leisten. Am
Anfang des Laufteppichs und am Anfang der Rutschbahn miissen Bedienungspersonen fiir Ordnung,
insbesondere fiir genligenden Abstand sorgen.

d) Der Boden von Rotoren darf erst abgesenkt werden, wenn die festgesetzte Héchstdrehzahl erreicht ist;
der Boden darf erst angehoben werden, wenn der Rotor zum Stillstand gekommen ist und die Fahrgéste
sich von der Wand entfernt haben.

8. SchieBgeschifte
Die Bedienungspersonen haben

a) je Person in der Regel nicht mehr als zwei, bei Kindern in jedem Fall nur einen Schiitzen zu bedienen,

b) die Gewehre erst dann zu laden, wenn der Schitze jeweils an den SchieBtisch herangetreten ist; die
Mundung ist hierbei vom Schiitzen abgekehrt und bei der Ubergabe nach oben zu halten,

c) daflr zu sorgen, dass die Gewehre und Geschosse nach Betriebsschluss sicher verwahrt werden.

Teil B
Ausfiihrungsgenehmigungen fiir Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen

. Allgemeines
Werden Fliegende Bauten langer als drei Monate an einem Ort aufgestellt, ist im Einzelfall zu prifen, ob es
sich um die Errichtung einer genehmigungspflichtigen Anlage handelt.

Il. Ausfihrungsgenehmigung, Priifbuch

1. Dem Antrag auf Erteilung einer Ausfiihrungsgenehmigung geméan § 76 Abs. 2 SachsBO sind die
erforderlichen Bauvorlagen in zweifacher Ausfertigung beizufiigen. Als Bauvorlagen kommen in Betracht:
a) Bau- und Betriebsbeschreibungen,

b) Bauzeichnungen auf Papier, auf Gewebe oder auf gleichwertigem Material zur Ubersichtlichen Darstellung
der gesamten Anlage, zum Beispiel im MaBstab 1:100 oder 1:50,

c) Einzelzeichnungen der tragenden Bauteile und deren Verbindungen zum Beispiel im MaBstab 1:10
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oder 1:5,

d) baustatische Nachweise sowie die Sicherheitsnachweise Uber die maschinentechnischen Teile und
elektrischen Anlagen,

e) Prinzipschaltplane fir elektrische, hydraulische oder pneumatische Anlagenteile oder Einrichtungen,

f)  Zeichnungen lber die Anordnung der Rettungswege und deren Abmessungen mit rechnerischem
Nachweis fur Zelte mit mehr als 400 Besucherplatzen.

2. Vor Erteilung der Ausfihrungsgenehmigung ist der Fliegende Bau zur Probe aufzustellen. Auf die probeweise
Aufstellung kann verzichtet werden, wenn sie zur Beurteilung der Stand- oder Betriebssicherheit des
Fliegenden Baus nicht erforderlich ist. In der Regel sind Zelte mit mehr als 1 500 Besucherplatzen oder mit
mehr als 750 m2 Grundflache sowie Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschafte, Triblinen mit mehr als
500 Besucherplatzen und Buhnen vor der Inbetriebnahme probeweise aufzustellen. Bei allen
Anlagen vorwiegend maschineller Art ist ein Probebetrieb mit den, der Berechnung zugrunde gelegten,
unglnstigsten Belastungen vorzunehmen.

3.  Das Priifbuch im Sinne von § 76 Abs. 4 Satz 4 SachsBO ist dauerhaft zu binden und mit fortlaufenden
Seitenzahlen zu versehen.

4.  Bei Fliegenden Bauten, die mehrfach hergestellt werden und in ihren wesentlichen tragenden Bauteilen
Ubereinstimmen, ausgenommen Zelte, kann eine dauerhafte Kennzeichnung verlangt werden. Das
Kennzeichen ist so an dem Fliegenden Bau anzubringen, dass zweifelsfrei festgestellt werden kann, ob
PrGfbuch und Fliegender Bau zusammengehdren. Das Kennzeichen ist im Prifbuch einzutragen.

5.  Fir Fliegende Bauten, die auch in selbstandigen raumlichen Abschnitten, zum Beispiel Binderfelder von Zelten
und Triblinen, errichtet oder abschnittsweise in anderer Anordnung, zum Beispiel Zelte aus Seitenschiffen,
zusammengesetzt werden kdnnen, braucht nur eine Ausflihrungsgenehmigung erteilt werden, wenn alle
vorgesehenen Méglichkeiten der Errichtung oder Zusammensetzung darin bericksichtigt sind. Sollen
selbstandige raumliche Abschnitte zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten aufgestellt werden, kénnen auch
mehrere Ausfertigungen einer Ausfiihrungsgenehmigung erteilt werden. In der Ausfiihrungsgenehmigung
muss auch die gréBte Zahl der raumlichen Abschnitte festgelegt werden. Die Geltungsdauer der
Ausfuhrungsgenehmigung muss in allen Prifblchern einheitlich angegeben sein.
Verlangerungsgenehmigungen dirfen nur fiir den ganzen Fliegenden Bau erteilt werden.

6.  Verzdgert sich nach Abschluss der Prifung die Ausstellung des Prifbuchs, genligt eine
Ausflihrungsgenehmigung in Form eines vorlaufigen Prifbuchs, dessen Seiten zu heften und fortlaufend zu
nummerieren sind. In der Regel genlgt es, dem vorlaufigen Prifbuch die mit Genehmigungsvermerk
versehenen Bauvorlagen nach Teil B Ziffer Il Nr. 1 Buchst. a, b und f beizufiigen. Die
Ausfuhrungsgenehmigung in dem vorlaufigen Prifbuch ist bis zur Ausstellung des Prifbuchs, langstens
jedoch auf neun Monate zu befristen.

lll. Verlangerung der Ausfiihrungsgenehmigung

Die Geltungsdauer einer Ausflihrungsgenehmigung darf nur verlangert werden, wenn der Fliegende Bau noch
mit den gepriften und mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen Ubereinstimmt sowie die
notwendigen Prifungen durchgeflihrt worden sind. Bei &lteren Fahrgeschéaften mit hohen dynamischen
Beanspruchungen, insbesondere Fahrgeschaften nach Nummer 6, 6.1, 6.5.3 und 6.5.4 der Anlage 4 ist eine
Sonderprifung durch Sachverstandige geman Teil B Ziffer V Nr. 2 Voraussetzung fiir die Verlangerung der
Ausfuhrungsgenehmigung. Diese Priifung ist erstmals zwdélf Jahre nach Inbetriebnahme und danach, bei
schienengebundenen Hochgeschéften im Abstand von héchstens vier Jahren, bei anderen betroffenen
Fahrgeschéften im Abstand von hdéchstens sechs Jahren durchzuflihren und erstreckt sich auf
Sonderuntersuchungen mit Materialprifungen der dynamisch hochbeanspruchten Teile. Entstehen durch
geanderte bauaufsichtliche Anforderungen unbillige Harten, kann von der Einhaltung dieser Anforderungen
abgesehen werden, soweit dies nicht zu erheblichen Gefahren fir Leben oder Gesundheit fihrt.

IV. Gebrauchsabnahme

Bei der Gebrauchsabnahme nach § 76 Abs. 6 Satz 2 S&chsBO ist insbesondere zu prifen:
a) die Ubereinstimmung des Fliegenden Baus mit den Bauvorlagen,

b) die Einhaltung der Nebenbestimmungen in der Ausfiihrungsgenehmigung und

¢) die Standsicherheit des Fliegenden Baus im Hinblick auf die értlichen Bodenverhéltnisse.
Die Gebrauchsabnahme kann sich auf Stichproben beschranken.

V. Sachverstidndige

1. Der Nachweis der Standsicherheit Fliegender Bauten, die einer Ausflihrungsgenehmigung bedrfen, darf
nur von hierfir anerkannten Prafamtern geprift werden.

2. Die fur die Ausfiihrungsgenehmigung oder die Verlangerung der Geltungsdauer einer

http://web:3000 Fassung vom 01.06.2019 Seite 61 von 72


https://revosax.sachsen.de/vorschrift/1779#p76
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/1779#p76

VL.

Vil.

VwVSéachsBO

Ausfiihrungsgenehmigung zusténdige Stelle hat auf Grund der Vorlagen festzustellen, ob zur Priifung der
Anlage Sachversténdige hinzugezogen werden missen. Sind fur die Benutzer Gesundheitsschaden
infolge besonderer Flieh- und Druckkrafte zu befiirchten, miissen auch medizinische Sachversténdige

hinzugezogen werden.

3. Sachverstandige, denen die Prifung Fliegender Bauten vorwiegend maschineller Art tbertragen wird,
sollen auch mit der Prlifung der nichtmaschinellen Teile und mit der Uberwachung und Beurteilung des

Probebetriebs beauftragt werden.

4. Medizinische Sachverstandige sind Sachverstandige von Instituten oder Stellen, die Erfahrungen tber
Auswirkungen von Flieh- und Druckkraften auf Personen, zum Beispiel durch Versuche in der Verkehrs-

oder Luftfahrtechnik haben.

Fristen fir Ausfiihrungsgenehmigungen

In der Tabelle der Anlage 4 sind die fiir die Ausfihrungsgenehmigungen und deren Verlangerungen
angemessenen Fristen unter Beriicksichtigung der Besonderheiten der Fliegenden Bauten enthalten.

Berichte iiber Unfélle

Die unteren Bauaufsichtsbehérden haben die obere Bauaufsichtsbehdrde und die fiir die

Bauten entstanden sind, zu unterrichten.

Ausfuhrungsgenehmigung zusténdige Stelle unverziglich Gber Unfélle, die durch den Betrieb Fliegender

Anlage 1

(zu Teil A Ziffer Il Nr. 2 Buchst. 8, Ziffer VI Nr. 7)

Richtlinie

Anlage 2
(zu Teil A Ziffer Il Nr. 8, Ziffer VI Nr. 7)

Anlage 3
(zu Teil A Ziffer Il Nr. 8, Ziffer VI Nr. 7)

Anlage 4
(zu Teil B Ziffer Il und VI)

Anlage 9

des Sachsischen Staatsministeriums des Innern
uber den Bau und Betrieb von Hochhausern
(Sachsische Hochhausbaurichtlinie — SachsHHBauR)

Inhaltsiibersicht

1.

2.

3.
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.1
4.2
4.3
4.4

Anwendungsbereich

Zufahrten, Durchfahrten, Bewegungsflachen und Eingange fiir die Feuerwehr

Bauteile

Tragende und aussteifende Bauteile
RaumabschlieBende Bauteile

Offnungen in raumabschlieBenden Bauteilen
Abschliisse von Offnungen

Offnungen in Systembdden und Unterdecken
AuBenwande

Dacher

Bodenbelage, Bekleidungen, Putze, Einbauten
Estriche, Dammschichten, Sperrschichten, Dehnungsfugen
Balkone

Rettungswege

Fihrung von Rettungswegen

Notwendige Treppenraume, Sicherheitstreppenraume
Notwendige Flure

Turen in Rettungswegen

Raume mit erhéhter Brandgefahr
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6. Sicherheitstechnische Gebaudeausriistung

6.1 Feuerwehraufzlige, Fahrschachte von Feuerwehraufzligen und deren Vorraume
6.1.1 Feuerwehraufzlige

6.1.2 Fahrschachte von Feuerwehraufziigen

6.1.3 Vorrdume der Fahrschachte von Feuerwehraufziigen

6.2 Druckbeltftungsanlagen

6.3 Feuerldschanlagen

6.3.1  Automatische Feuerléschanlagen

6.3.2 Steigleitungen, Wandhydranten

6.4 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung der Aufziige
6.5 Sicherheitsbeleuchtung

6.6 Sicherheitsstromversorgungsanlagen, Blitzschutz- und Objektfunkanlagen
6.7 Rauchableitung

7. Technische Gebaudeausristung

7.1 Aufzlige

7.2 Leitungen, Installationsschachte und -kanale, Abfallschachte

7.3 Luftungsanlagen

7.4 Feuerstéatten, Brennstofflagerung

8. Erleichterungen fiir Hochh&user mit nicht mehr als 60 m Héhe

9. Betriebsvorschriften

9.1 Freihaltung der Rettungswege und Fléchen fir die Feuerwehr

9.2 Brandschutzordnung, Feuerwehrplane, Flucht- und Rettungswegeplane
9.3 Verantwortliche Personen

9.4 Wiederkehrende Prifungen

10. Ubergangsvorschrift

1. Anwendungsbereich

Diese Richtlinie regelt besondere Anforderungen und Erleichterungen fir den Bau und Betrieb von Hochhausern (§ 2
Absatz 4 Nummer 1 der Sachsischen Bauordnung).

2. Zufahrten, Durchfahrten, Bewegungsflachen und Eingéange fiir die Feuerwehr

2.1 Far Einsatz- und Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr sind ausreichende Zu- oder Durchfahrten und
Bewegungsflachen erforderlich. Zu- und Durchfahrten und Bewegungsflachen missen gekennzeichnet
sein.

2.2 Fir die Feuerwehr bestimmte Eingéange, Zugange zu notwendigen Treppenraumen und
Feuerwehraufziigen sowie Einspeiseeinrichtungen fir Léschwasser missen unmittelbar erreichbar sein.

23 Die Anzeige- und Bedieneinrichtungen fir die Feuerwehr mussen sich innerhalb des Geb&udes in
unmittelbarer Nahe der flr die Feuerwehr bestimmten Eingénge befinden.

3. Bauteile

3.1 Tragende und aussteifende Bauteile

3.1.1 Tragende und aussteifende Bauteile missen feuerbesténdig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

3.1.2 Die Feuerwiderstandsféhigkeit tragender und aussteifender Bauteile von Geb&uden mit mehr als 60 m
Hbhe muss 120 Minuten betragen.

3.2 RaumabschlieBende Bauteile

3.2.1 RaumabschlieBende Bauteile missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

3.2.2 RaumabschlieBende Bauteile sind bis an andere raumabschlieBende Bauteile mindestens gleicher
Feuerwiderstandsfahigkeit, die AuBenwand oder bis unter die Dachhaut zu fihren. Die Anschliisse an
andere raumabschlieBende Bauteile missen den Anforderungen an raumabschlieBende Bauteile
gentigen. Die Anschliisse an AuBenwand und Dachhaut miissen dicht sein und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

3.23 RaumabschlieBend mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Bauteile miissen sein
3.2.3 RaumabschlieBend mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Bauteile miissen sein
1. Geschossdecken,

http://web:3000 Fassung vom 01.06.2019 Seite 63 von 72



VwVSéachsBO

2. Wande von notwendigen Treppenraumen und deren Vorrdumen,
3. Waénde der Fahrschachte von Feuerwehraufziigen und deren Vorrdumen.

Auf Satz 1 Nummer 2 und 3 ist § 35 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 der Sachsischen Bauordnung
entsprechend anzuwenden.

3.24 RaumabschlieBend feuerbesténdig missen sein
1. Brandwande,
2. Waénde von Installationsschéchten,
3. Waénde von Fahrschachten und deren Vorraumen,
4. Trennwande von Rdumen mit erhéhter Brandgefahr,
5. Trennwande zwischen Aufenthaltsrdumen und anders genutzten Raumen im Keller,
6. Waénde und Bristungen offener Gange.
Die Anforderungen des § 30 Absatz 3 Satz 1 der Sachsischen Bauordnung an Brandwande bleiben
unberlhrt.

3.25 RaumabschlieBend feuerhemmend missen sein
1. Trennwéande zwischen Nutzungseinheiten,
2. Trennwéande zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Raumen,
3. Wande notwendiger Flure,
4. durchgehende Systembdden,
5. durchgehende Unterdecken.
Systembdden oder Unterdecken dirfen unter oder ber Wanden nach Satz 1 Nummer 1 bis 3
durchgehen. Durchgehende Systembdden oder Unterdecken miissen mit den Wanden nach Satz 1
Nummer 1 bis 3 auf die fir die Wand erforderliche Feuerwiderstandsfahigkeit geprift sein. Die Priifung
bezieht sich auf die raumabschlieBende Wirkung.

3.3 Offnungen in raumabschlieBenden Bauteilen

3.3.1 Abschliisse von Offnungen
Abschliisse von Offnungen in raumabschlieBenden Bauteilen miissen rauchdicht und selbstschlieBend
sein und der Feuerwiderstandsfahigkeit dieser Bauteile entsprechen. Feuerhemmende, rauchdichte und

selbstschlieBende Abschllisse genlgen fir Offnungen in Wanden zwischen

1. notwendigen Treppenrdumen und Vorrdumen oder notwendigen Fluren,
2. Vorrdumen und notwendigen Fluren,
3. notwendigen Fluren und Nutzungseinheiten,
4. offenen Gangen und Nutzungseinheiten,
5. Installationsschachten fur Elektroleitungen und anderen Raumen.
Rauchdichte und selbstschlieBende Abschliisse geniigen fiir Offnungen in den Wanden zwischen
1. auBenliegenden Sicherheitstreppenrdumen (Nummer 4.2.1 Satz 2) und offenen Géngen,
2. innenliegenden Sicherheitstreppenrdumen und Vorrdumen,
3. offenen G&ngen und notwendigen Fluren.
Liegen die Offnungen in Wanden nach Satz 2 Nummer 4 und Satz 3 Nummern 1 und 3, geniigen anstelle
rauchdichter und selbstschlieBender Abschlisse dicht- und selbstschlieBende.
In Fahrschachten gentigen Fahrschachttiren, die den Anforderungen des § 39 Absatz 2 Satz 3 der
Sé&chsischen Bauordnung entsprechen.

3.3.2 Offnungen in Systembéden und Unterdecken

3.3.2.1  Revisionséffnungen in Systembéden missen so angeordnet sein, dass eine Brandbekampfung moglich ist
und Brandmelder leicht zugénglich sind. In durchgehenden Systembdéden sind andere Offnungen nur
zulassig, wenn sie auf die fir die Nutzung erforderliche Zahl und GréBe beschrénkt sind.

3.3.2.2  Firdie Abschliisse von Offnungen in durchgehenden Systembdden geniigen dichtschlieBende
Verschliisse aus nichtbrennbaren Baustoffen. Fir Abschlisse von Installationséffnungen in Systembdden
mit einer GréBe von nicht mehr als 0,1 m2 genligen Verschlisse aus schwerentflammbaren Baustoffen.

3.3.2.3  Fir durchgehende Unterdecken gilt Nummer 3.3.2.1 entsprechend.

3.4 AuBenwande
Nichttragende AuBenwéande und nichttragende Teile tragender AuBenwénde missen in allen ihren Teilen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Dies gilt nicht fiir
1. Fensterprofile,
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2. Déammstoffe in geschlossenen, nichtbrennbaren Pfosten- und Riegel-Profilen von
Fassadenkonstruktionen,

3. Dichtstoffe zur Abdichtung der Fugen zwischen Verglasungen und Traggerippen,

4. Kleinteile ohne tragende Funktion, die nicht zur Brandausbreitung beitragen.

Die Satze 1 und 2 gelten auch fiir AuBenwandbekleidungen, Balkonbekleidungen und Umwehrungen.
3.5 Dacher

Die Bauteile der Dacher miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Die Dachhaut darf aus
brennbaren Baustoffen bestehen, wenn sie mit einer mindestens 5 cm dicken Schicht aus mineralischen
Baustoffen oder Bauprodukten dauerhaft bedeckt ist. Nummer 3.4 Satz 2 gilt entsprechend.

3.6 Bodenbeléage, Bekleidungen, Putze, Einbauten
Bodenbelage, Bekleidungen, Putze und Einbauten missen nichtbrennbar sein in
1. notwendigen Treppenraumen,
2. Vorrdumen von notwendigen Treppenrdumen,
3. Vorraumen von Feuerwehraufzugsschachten,
4. Raumen zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie.
Bodenbelage in notwendigen Fluren miissen schwerentflammbar sein.
3.7 Estriche, DAmmschichten, Sperrschichten, Dehnungsfugen, sonstige Fugen

3.71 Estriche, DAmmschichten und Sperrschichten missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Sperrschichten aus brennbaren Baustoffen sind zuldssig, wenn sie durch nichtbrennbare Baustoffe oder
Bauprodukte gegen Entflammen geschiitzt sind.

3.7.2 Dehnungsfugen dirfen mit Ausnahme der Abdeckung nur mit nichtbrennbaren Baustoffen ausgefiillt sein.

Baustoffe flir Fugen zwischen raumabschlieBend feuerwiderstandsfahig geforderten Bauteilen miissen
nichtbrennbar sein.

3.8 Balkone

Far die einzelnen Bestandteile von Balkonen gelten die Anforderungen an das Brandverhalten gemaf der
Nummern 3.1 und 3.4 bis 3.7 entsprechend.

4, Rettungswege
4.1 FOhrung von Rettungswegen
411 Far Nutzungseinheiten und flir Geschosse ohne Aufenthaltsrdume missen in jedem Geschoss

mindestens zwei voneinander unabhangige bauliche Rettungswege ins Freie vorhanden sein, die zu
offentlichen Verkehrsflachen flihren. Beide Rettungswege diirfen innerhalb des Geschosses Uber
denselben notwendigen Flur fihren. Die Rettungswege aus den oberirdischen Geschossen und den
Kellergeschossen sind getrennt ins Freie zu flhren.

41.2 Die lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen. Die lichte
Breite der Taren aus Nutzungseinheiten auf notwendige Flure muss mindestens 0,90 m betragen.

413 Rettungswege missen durch Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet sein.
4.2 Notwendige Treppenrdume, Sicherheitstreppenrdume
4.21 In Hochh&usern mit nicht mehr als 60 m Héhe genulgt anstelle von zwei notwendigen Treppenrdumen ein

Sicherheitstreppenraum. In Hochhausern ohne automatische Feuerléschanlage muss dieser
Sicherheitstreppenraum auBBenliegend (liber einen offenen Gang erreichbar) sein.

422 In Hochhausern mit mehr als 60 m Hohe missen alle notwendigen Treppenraume als
Sicherheitstreppenrdume ausgebildet sein.

4.2.3 Notwendige Treppenrdume ohne Fenster von oberirdischen Geschossen und notwendige Treppenrdume
von Kellergeschossen mit Aufenthaltsrdumen missen als Sicherheitstreppenraum ausgebildet sein. In
Hochhausern mit nicht mehr als 30 m Héhe kénnen zwei notwendige Treppenrdume von oberirdischen
Geschossen den Sicherheitstreppenraum ersetzen.

424 Notwendige Treppenrdume von Kellergeschossen diirfen mit den Treppenrdaumen oberirdischer
Geschosse nicht in Verbindung stehen. Innenliegende Sicherheitstreppenrdume dirfen durchgehend sein.
Nummer 4.1.1 Satz 3 bleibt unberihrt.

425 Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraums nicht unmittelbar ins Freie fihrt, muss der Raum
zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. ohne Offnungen zu anderen Rdumen sein,
2. Waénde haben, die die Anforderungen an die Wande des Treppenraums erflllen.
426 Offnungen in den Wanden notwendiger Treppenraume, die keine Sicherheitstreppenraume sind, sind

http://web:3000 Fassung vom 01.06.2019 Seite 65 von 72



VwVSéachsBO

zulassig
1. zu notwendigen Fluren,
2. ins Freie,

3. zu Raumen nach Nummer 4.2.5,
4. zu Vorraumen nach Nummer 4.2.9.

427 Vor den Turen auBenliegender Sicherheitstreppenrdume missen offene Gange im freien Luftstrom so
angeordnet sein, dass Rauch ungehindert ins Freie abziehen kann. Dies ist als erfiillt anzusehen, wenn
der offene Gang eine Breite von nicht mehr als 2 m aufweist und

1. involler Breite vor der anschlieBenden AuBBenwand hervortritt, die Umwehrungen an beiden
Breitseiten und der Langsseite des Ganges Fiillungen mit einem Offnungsanteil von mindestens
30 Prozent aufweisen und der Abstand zwischen der Tir zum Sicherheitstreppenraum und der Tir
zum notwendigen Flur mindestens 1,50 m betragt oder

2. nichtin voller Breite vor der anschlieBenden AuBenwandverkleidung hervortritt, jedoch mindestens
die Langsseite blindig mit dieser abschlie3t, die Umwehrung der verbleibenden Breitseiten sowie der
Langsseite Fiillungen mit einem Offnungsanteil von mindestens 30 Prozent aufweisen und der
Abstand zwischen der Tir zum Sicherheitstreppenraum und der TUr zum Vorraum mindestens 3 m
betragt.

Wird ein auBenliegender Sicherheitstreppenraum abgesetzt vor dem Gebaude angeordnet, darf der
offene Gang an seinen offenen Seiten nur durch eine geschlossene 1,10 m hohe Briistung eingeschrénkt
sein. Die Unterkante eines Sturzes oder Tragers oder Unterzuges der Tragplatte des nachst héher
liegenden Geschosses muss mindestens 30 cm Uber der Oberkante der TUren liegen, die zum offenen
Gang flhren. Stirze, Tragplatten, Trager, Unterziige und die Briistungen offener Gange sind
feuerbestandig und aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen.

Offnungen in den Wanden der Sicherheitstreppenraume sind zuléssig
1. zu offenen Gangen,
2. ins Freie.

Zur Belichtung der Sicherheitstreppenrdume sind nur feste Verglasungen zulassig. Der Abstand von der
TUr zum Sicherheitstreppenraum zu anderen Tlren muss mindestens 3 m betragen. Er kann auf 1,50 m
verringert werden, wenn die Voraussetzungen nach Nummer 4.2.7 Satz 2 Nummer 1 erflllt sind.

428 Vor den Turen innenliegender Sicherheitstreppenraume missen Vorraume angeordnet sein, in die Feuer
und Rauch nicht eindringen kann. Offnungen in den Wanden der Vorrdume sind zulassig

1. zum Sicherheitstreppenraum,

2. zu notwendigen Fluren,

3. ins Freie,

4. zu Sicherheitsschleusen, die fir Garagen erforderlich sind.

Der Abstand von der Tir zum Sicherheitstreppenraum oder von festen Verglasungen des
Sicherheitstreppenraumes zu anderen Tiren muss mindestens 3 m betragen.

4.2.9 Vor den Turen notwendiger innenliegender Sicherheitstreppenrdume von oberirdischen Geschossen und
notwendiger Treppenrdume von Kellergeschossen miissen Vorrdume angeordnet sein. Satz 1 gilt auch fur
notwendige Treppenrdume ohne Fenster von oberirdischen Geschossen nach Nummer 4.2.3 Satz 2. Vor
den Vorrdumen missen notwendige Flure angeordnet sein. Satz 3 gilt nicht in Kellergeschossen ohne
Aufenthaltsrdume, die automatische Feuerldschanlagen haben. Offnungen in den Wanden der Vorrdume
sind zuléssig

1. zum notwendigen Treppenraum,

zu notwendigen Fluren,

ins Freie,

zu Sicherheitsschleusen, die fir Garagen erforderlich sind,

in Kellergeschossen ohne Aufenthaltsrdume, die automatische Feuerldschanlagen haben, auch zu
sonstigen Raumen.

Der Abstand von der Tur zum notwendigen Treppenraum zu anderen Tlren muss mindestens 3 m
betragen.

A A

4210 In Treppenrdumen ist in jedem Geschoss die Geschossbezeichnung deutlich erkennbar auszuschildern.
Gleiches gilt fiir die Treppenraumbezeichnung, soweit das Gebaude mehrere Treppenrdume hat.

4.3 Notwendige Flure
4.3.1 Ausgéange von Nutzungseinheiten missen auf notwendige Flure oder ins Freie fihren.
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Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in
einen notwendigen Treppenraum, einen Vorraum eines Sicherheitstreppenraums oder ins Freie in
héchstens 35 m Entfernung erreichbar sein.

Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung durfen nicht langer als 15 m sein. Sie missen zum
Vorraum eines Sicherheitstreppenraums, zu einem notwendigen Flur mit zwei Fluchtrichtungen oder zu
einem offenen Gang fiihren. Die Flure nach Satz 1 sind durch nichtabschlieBbare, rauchdichte und
selbstschlieBende Abschliisse von anderen notwendigen Fluren abzutrennen.

Innerhalb von Nutzungseinheiten oder Teilen von Nutzungseinheiten nach § 36 Absatz 1 Satz 2

Nummer 4 der S&chsischen Bauordnung mit nicht mehr als 400 m2 Brutto-Grundflache, die einer Biiro-
oder Verwaltungsnutzung dienen oder deren Nutzung hinsichtlich der Brandgefahren mit einer Blro- oder
Verwaltungsnutzung vergleichbar ist, sind notwendige Flure nicht erforderlich.

In Nutzungseinheiten, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen oder hinsichtlich der
Brandgefahren mit einer Buro- oder Verwaltungsnutzung vergleichbar sind, miissen Rdume mit mehr als
400 m2 Brutto-Grundflache

1. gekennzeichnete Génge mit einer Breite von mindestens 1,20 m haben, die auf méglichst geradem
Weg zu entgegengesetzt liegenden Ausgangen zu notwendigen Fluren flihren und

2. Sichtverbindungen innerhalb der R&ume zum nachstliegenden Ausgang haben, die nicht durch
Raumteiler oder Einrichtungen beeintrachtigt werden.

In notwendigen Fluren sind Empfangsbereiche unzulassig. Sie sind zulassig, wenn
1. die Rettungswegbreite nicht eingeschrankt wird,

2. der Ausbreitung von Rauch in den notwendigen Flur vorgebeugt wird und

3. der notwendige Flur zwei Fluchtrichtungen hat.

Turen in Rettungswegen

Turen von Vorrdumen, notwendigen Treppenrdumen, Sicherheitstreppenrdumen und von Ausgangen ins
Freie missen in Fluchtrichtung aufschlagen. Sie miissen jederzeit von innen leicht und in voller Breite
geodffnet werden kénnen.

Schiebetiiren sind im Zuge von Rettungswegen unzulassig. Dies gilt nicht fir automatische Schiebetiiren,
die die Rettungswege nicht beeintrachtigen. Pendeltiiren in Rettungswegen missen Vorrichtungen haben,
die ein Durchpendeln der Tlren verhindern.

Turen, die selbstschlieBend sein missen, durfen offengehalten werden, wenn sie Einrichtungen haben,
die bei Raucheinwirkung ein selbsttatiges SchlieBen der Tiren bewirken; sie miissen auch von Hand
geschlossen werden kdnnen.

Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder Zahlung von Besuchern, wie Drehtliren oder -kreuze,
sind in Rettungswegen unzulassig. Dies gilt nicht fiir mechanische Vorrichtungen, die im Gefahrenfall von
innen leicht und in voller Breite gedffnet werden kénnen.

Raume mit erhohter Brandgefahr

Die Brutto-Grundflache von Raumen mit erhéhter Brandgefahr darf nicht mehr als 400 m2, in Hochhausern ohne
automatische Feuerléschanlage nicht mehr als 200 m? betragen.

6. Sicherheitstechnische Gebaudeausriistung

6.1 Feuerwehraufzlige, Fahrschachte von Feuerwehraufziigen und deren Vorrdume

6.1.1 Feuerwehraufziige

6.1.1.1  Hochhauser missen Feuerwehraufziige mit Haltestellen in jedem Geschoss haben.

6.1.1.2 Jede Stelle eines Geschosses muss von einem Feuerwehraufzug in héchstens 50 m Entfernung
erreichbar sein. Die Entfernung wird in der Lauflinie gemessen.

6.1.1.3 Feuerwehraufziige missen eigene Fahrschéchte haben, die zu liften sein missen.

6.1.1.4  Vor jeder Fahrschachttir muss ein Vorraum angeordnet sein, der eine Druckbelliftungsanlage hat. Der
Vorraum muss in unmittelbarer Ndhe zu einem notwendigen Treppenraum angeordnet sein. Ein Zugang
Uber einen offenen Gang kann den Vorraum ersetzen; Nummer 4.2.7 gilt entsprechend.

6.1.1.5 Feuerwehraufziige sind in allen Geschossen ausreichend zu kennzeichnen.

6.1.1.6  Fahrkérbe von Feuerwehraufziigen missen zur Aufnahme einer Krankentrage geeignet sein.

6.1.2 Fahrschachte von Feuerwehraufziigen

6.1.2.1  Fahrschacht- und Fahrkorbtliren miissen eine fest verglaste Sichtéffnung mit einer Flache von mindestens
600 cm? haben.

6.1.2.2 Im Fahrschacht miissen ortsfeste Leitern so angebracht sein, dass ein Ubersteigen vom Fahrkorb zur
Leiter und von der Leiter zu den Fahrschachttliren méglich ist. Die Fahrschachttiiren missen ohne
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Hilfsmittel vom Schacht aus geoffnet werden kdnnen.
6.1.3 Vorraume der Fahrschachte von Feuerwehraufziigen

6.1.3.1  Vorrdume von Feuerwehraufzugsschéchten miissen mindestens 6 m2 Grundflache haben und zur
Aufnahme einer Krankentrage geeignet sein. Der Abstand zwischen der Fahrschachttir und der Tir zum
notwendigen Flur muss mindestens 3 m betragen.

6.1.3.2  Offnungen in den Wanden der Vorraume sind zulassig fir Tiren
1. zu notwendigen Fluren,
2. zu Fahrschéachten,
3. ins Freie,
4. zu Sicherheitsschleusen, die flir Garagen erforderlich sind.

6.1.3.3 Feuerwehraufziige und andere Aufzlige dirfen gemeinsame Vorrdume haben, wenn diese die
Anforderungen an Vorraume von Feuerwehraufzugsschéachten erfillen.

6.1.3.4 Inden Vorrdumen missen Geschosskennzeichnungen so angebracht sein, dass sie durch die
Sichtéffnung der Fahrschacht- und Fahrkorbtiir erkennbar sind.

6.1.3.5 Feuerwehraufziige missen eine Bedieneinrichtung fir den Notbetrieb haben. Bei maschinenraumlosen
Feuerwehraufziigen muss sich diese im Vorraum der Zugangsebene fir die Feuerwehr befinden.

6.2 Druckbeliftungsanlagen

6.2.1 Der Eintritt von Rauch in innenliegende Sicherheitstreppenrdume und deren Vorrdume sowie in
Feuerwehraufzugsschéachte und deren Vorraume muss jeweils durch Druckbeliftungsanlagen verhindert
werden; Druckbeliiftungsanlagen fir innenliegende Sicherheitstreppenrdume und deren Vorrdume
mussen getrennt von Druckbellftungsanlagen fur Feuerwehraufzugsschachte und deren Vorraume
ausgefihrt werden. Ist nur ein innenliegender Sicherheitstreppenraum vorhanden, missen bei Ausfall der
fiir die Aufrechterhaltung des Uberdrucks erforderlichen Geréte betriebsbereite Ersatzgeréate deren
Funktion Ubernehmen.

6.2.2 Druckbeliftungsanlagen mussen so bemessen und beschaffen sein, dass die Luft auch bei geéffneten
Turen zu dem vom Brand betroffenen Geschoss auch unter ungiinstigen klimatischen Bedingungen
entgegen der Fluchtrichtung strémt. Die Abstromungsgeschwindigkeit der Luft durch die gedffnete Tlr des
Sicherheitstreppenraums zum Vorraum und von der Tir des Vorraums zum notwendigen Flur muss
mindestens 2,0 m/s betragen. Die Abstrémungsgeschwindigkeit der Luft durch die gedffnete Tur des
Vorraums eines Feuerwehraufzugs zum notwendigen Flur muss mindestens 0,75 m/s betragen.

6.2.3 Druckbelliftungsanlagen missen durch die Brandmeldeanlage automatisch ausgeldst werden. Sie
mussen den erforderlichen Uberdruck umgehend nach Auslésung aufbauen.
6.2.4 Die maximale Tir&ffnungskraft an den Tlren der innenliegenden Sicherheitstreppenrdume und deren

Vorrdumen sowie an den Tlren der Vorrdume der Feuerwehraufzugsschachte darf, gemessen am
Targriff, héchstens 100 N betragen. Davon unberlhrt sind Anforderungen an Turen und deren
Taréffnungskraft im Zuge der barrierefreien Erreichbarkeit von fir barrierefreie Nutzungen bestimmten
Nutzungseinheiten zu beachten.

6.3 Feuerl6schanlagen
6.3.1 Automatische Feuerléschanlagen

6.3.1.1  Hochh&user missen automatische Feuerléschanlagen haben, die die Brandausbreitung in den
Geschossen und den Brandiberschlag von Geschoss zu Geschoss ausreichend lang verhindern. Dies gilt
nicht fir Hochhauser nach Nummer 8.1.

6.3.1.2  Automatische Feuerléschanlagen miissen zwei Steigleitungen in getrennten Schachten haben, damit bei
Ausfall einer Steigleitung die Lédschwasserversorgung Uber eine zweite Steigleitung in einem anderen
Schacht gesichert ist. In Hochhdusern mit nicht mehr als 60 m Héhe gentgt es, wenn die Verteilleitungen
unmittelbar Gbereinander liegender Geschosse nicht an die gleiche Steigleitung angeschlossen sind.

6.3.1.3  Bei Ausfall der automatischen Feuerléschanlage in einer Geschossebene darf die Wirksamkeit der
Feuerléschanlage in anderen Geschossen nicht beeintrachtigt werden.

6.3.2 Steigleitungen, Wandhydranten

6.3.2.1  Hochhauser missen in jedem Geschoss nasse Steigleitungen mit Wandhydranten fur die Feuerwehr
haben

1. inden Vorraumen der Feuerwehraufzige,
2. inden Vorraumen der notwendigen Treppenrdume,

3. bei notwendigen Treppenrdumen ohne Vorrdume und bei Sicherheitstreppenrdumen mit offenem
Gang an geeigneter Stelle.

6.3.2.2 Bei gleichzeitiger Léschwasserentnahme von 200 I/min an drei Entnahmestellen darf der FlieBdruck an
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diesen Entnahmestellen nicht weniger als 0,45 MPa und nicht mehr als 0,80 MPa betragen.

6.4 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung der Aufziige
6.4.1 Hochhauser missen Brandmeldeanlagen mit automatischen Brandmeldern haben, die alle
1. Raume,

2. Installationsschéchte und -kanale,
3. Hohlrdume von Systembdden,
4. Hohlraume von Unterdecken

vollstandig Uberwachen. In Wohnungen gentigen Rauchwarnmelder nach § 47 Absatz 4 der Sachsischen
Bauordnung.

6.4.2 Brandmelder missen bei Auftreten von Rauch automatisch eine Alarmierung zumindest im betroffenen
Geschoss auslésen. Automatische Brandmeldeanlagen muissen durch technische MaBnahmen gegen
Falschalarme gesichert sein. Brandmeldungen missen von der Brandmelderzentrale unmittelbar und
automatisch zur zustandigen Integrierten Regionalleitstelle weitergeleitet werden.

6.4.3 Hochh&user miissen Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen haben, mit denen im Gefahrenfall Personen
alarmiert und Anweisungen erteilt werden kénnen. Flir Hochhauser mit nicht mehr als 60 m Hohe und mit
Wohn- oder Blro- und Verwaltungsnutzung sind Lautsprecheranlagen nicht erforderlich.

6.4.4 In einem flr die Feuerwehr leicht zugénglichen Raum missen zentrale Anzeige- und Bedieneinrichtungen
fir Rauchabzugs-, Brandmelde-, Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen und eine zentrale
Anzeigevorrichtung fur Feuerldschanlagen vorhanden sein.

6.4.5 Aufziige missen mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch die automatische
Brandmeldeanlage ausgeldst wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzlige ein
Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das diesem néchstgelegene, nicht von der Brandmeldung
betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit gedffneten Tiren auBBer Betrieb gehen.

6.5 Sicherheitsbeleuchtung

6.5.1 In Hochhausern muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die bei Ausfall der allgemeinen
Beleuchtung selbsttatig in Betrieb geht.

6.5.2 Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein
1. in Rettungswegen,
2. in Vorraumen von Aufzlgen,
3. flr Sicherheitszeichen von Rettungswegen.

6.6 Sicherheitsstromversorgungsanlagen, Blitzschutz- und Objektfunkanlagen

6.6.1 Hochhauser missen Sicherheitsstromversorgungsanlagen haben, die bei Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Gebaudeausristung Gbernehmen, insbesondere
der

1. Sicherheitsbeleuchtung,

automatischen Feuerléschanlagen und Druckerhdhungsanlagen fir die Léschwasserversorgung,
Rauchabzugsanlagen,

Druckbeluftungsanlagen,

Brandmeldeanlagen,

Alarmierungsanlagen,

Aufzlige, Feuerwehraufzlge,

. Objektfunkanlagen fir die Feuerwehr.

6.6.2 Hochh&user missen Blitzschutzanlagen haben, die auch die sicherheitstechnische Geb&udeausriistung
schitzen (duBerer und innerer Blitzschutz).

6.6.3 Wird die Funkkommunikation der Einsatzkréafte der Feuerwehr innerhalb des Hochhauses durch die
bauliche Anlage gestdrt, so ist das Hochhaus mit technischen Anlagen zur Unterstiitzung des
Funkverkehrs auszustatten.

® N oA WD

6.7 Rauchableitung
Jedes Geschoss muss entraucht werden kénnen.
7. Technische Gebaudeausriistung
7.1 Aufzlige
711 Jedes Geschoss mit Aufenthaltsrdumen muss von mindestens zwei Aufzliigen angefahren werden.
71.2 Vor den Fahrschachttlren der Aufziige miissen Vorrdume angeordnet sein.
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71.3 In den Vorraumen ist auf das Verbot der Benutzung der Aufzliige im Brandfall und auf die néchste
notwendige Treppe hinzuweisen. Die Vorrdume sind mit Geschossnummer zu kennzeichnen.

7.2 Leitungen, Installationsschéchte und -kanale, Abfallschachte

7.21 Leitungen, die durch mehrere Geschosse fihren, missen in Installationsschachten angeordnet werden.

Elektroleitungen missen in eigenen Installationsschachten gefihrt werden; dies gilt nicht fur die
Leitungen, die zum Betrieb eines Installationsschachtes erforderlich sind. Brennstoffleitungen missen in
eigenen Installationsschéchten und -kanélen gefiihrt werden. Satz 1 gilt nicht fir wasserfiihrende
Leitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen.

7.2.2 Installationsschachte miissen entraucht werden kénnen. Installationsschachte und -kanale fir
Brennstoffleitungen missen so durchllftet werden, dass keine geféhrlichen Gas-Luft-Gemische entstehen
kénnen. Installationsschachte und -kanale missen Revisionséffnungen haben, die so angeordnet sind,
dass eine Brandbeké&mpfung méglich ist und Brandmelder leicht zuganglich sind.

723 Installationsschachte fir Elektroleitungen missen in Héhe der Geschossdecken feuerhemmend
abgeschottet sein. Dies gilt nicht, wenn

1. der Schacht in Abstédnden von héchstens 22 m feuerbesténdig abgeschottet wird,

2. die Schachtéffnungen abweichend von Nummer 3.3.1 Satz 2 Nummer 5 feuerbesténdige, rauchdichte
und selbstschlieBende Abschliisse erhalten und

3. jeder Schachtabschnitt eine eigene Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von 0,05 m? hat.
7.2.4 Abfallschachte sind unzuldssig.
7.3 Liftungsanlagen

Liftungsanlagen dirfen den ordnungsgemaBen Betrieb von Druckbellftungsanlagen nicht
beeintrachtigen. Liftungsanlagen missen so angeordnet oder ausgebildet sein, dass auch kalter Rauch
nicht in notwendige Treppenrdume, andere Geschosse und Brandabschnitte Gibertragen wird.

7.4 Feuerstatten, Brennstofflagerung
7.4 Feuerstéatten sind als zentrale Anlagen auszufiihren. Einzelfeuerstatten in Nutzungseinheiten sind
unzul@ssig.

7.4.2 Feste, flissige oder gasférmige Brennstoffe diirfen nicht in Geschossen Uiber dem Erdgeschoss gelagert
werden. Dies gilt nicht fir den Tagesvorrat von Brennstoffen fir den Betrieb der
Sicherheitsstromversorgungsanlagen.

8. Erleichterungen fiir Hochhauser mit nicht mehr als 60 m Héhe

8.1 FOr Hochh&auser mit nicht mehr als 60 m H6he sind automatische Feuerléschanlagen, flachendeckende
Brandmeldeanlagen sowie Alarmierungsanlagen nicht erforderlich, wenn

1. die Nutzungseinheiten untereinander, zu anders genutzten Rdumen und zu notwendigen Fluren
feuerbesténdige Trennwande haben, die von Rohdecke zu Rohdecke gehen,

2. die Nutzungseinheiten nicht mehr als 200 m2 Brutto-Grundflache iber dem ersten Obergeschoss
haben oder bei mehr als 200 m2 Brutto-Grundflache durch raumabschlieBende feuerbestandige
Waénde, die von Rohdecke zu Rohdecke gehen, in Teile von nicht mehr als 200 m? Brutto-Grundflache
unterteilt sind,

3. der Brandiiberschlag von Geschoss zu Geschoss durch eine mindestens 1 m hohe feuerbesténdige
Brlstung oder 1 m auskragende feuerbestandige Deckenplatte behindert wird und

4. die automatische Auslésung der Druckbeliftungsanlagen, sofern vorhanden, und der
Brandfallsteuerung der Aufziige sichergestellt ist.

Satz 1 gilt auch flr Nutzungseinheiten mit Biiro- und Verwaltungsnutzung, die nicht mehr als 400 m2
Brutto-Grundflache Uber dem ersten Obergeschoss haben, und wenn sie bei mehr als 400 m2 Brutto-
Grundflache durch raumabschlieBende feuerbestandige Wénde, die von Rohdecke zu Rohdecke gehen,
in Teile von nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundflache unterteilt sind.

8.2 Far Hochhauser mit nicht mehr als 60 m Héhe sind flachendeckende Brandmeldeanlagen nicht

erforderlich, wenn

1. sie automatische Feuerléschanlagen und Alarmierungsanlagen haben,

2. (ber dem ersten Obergeschoss ausschlieBlich Nutzungseinheiten mit Bliro- und
Verwaltungsnutzungen sind,

3. die Nutzungseinheiten untereinander, zu anders genutzten Rdumen und zu notwendigen Fluren
feuerhemmende Trennwénde haben, die von Rohdecke zu Rohdecke gehen,

4. die Nutzungseinheiten nicht mehr als 1 600 m? Brutto-Grundflache haben oder bei mehr als 1 600 m?2

Brutto-Grundflache durch raumabschlieBende feuerhemmende Wande, die von Rohdecke zu
Rohdecke gehen, in Teile von nicht mehr als 1 600 m? Brutto-Grundflache unterteilt sind und
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5. die automatische Auslésung der Druckbellftungsanlagen, sofern vorhanden, und der
Brandfallsteuerung der Aufziige auf anderem Weg erreicht wird.

8.3 In Hochhausern mit nicht mehr als 60 m Héhe durfen vor notwendigen Treppenrdumen und
Feuerwehraufzugsschachten gemeinsame Vorrdume angeordnet werden, wenn sie Uber eine
Grundflache von mindestens 6 m? verfigen (gemeinsamer Vorraum).

8.4 In Hochhausern mit nicht mehr als 60 m Héhe und mit automatischen Feuerléschanlagen sind
abweichend von den Nummern 4.2.8, 4.3.1 und 6.1.3.2 Offnungen in den Wanden von Vorrdumen
innenliegender Sicherheitstreppenrdume, von Vorrdumen der Feuerwehraufzlige oder von gemeinsamen
Vorrdumen zu bis zu zwei Nutzungseinheiten zuldssig. Die Abschliisse der Offnungen miissen
feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlie3end sein; der Abstand zu Fahrschachttlren von
Feuerwehraufzliigen beziehungsweise Turen zu Sicherheitstreppenrdumen muss mindestens 3 m

betragen.

9. Betriebsvorschriften

9.1 Freihaltung der Rettungswege und Flachen flir die Feuerwehr

9.1.1 Zufahrten und Bewegungsflachen sowie Eingange flr die Feuerwehr mussen standig frei gehalten
werden. Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.

9.1.2 Die Rettungswege mussen standig frei gehalten werden.

9.1.3 In Vorrdumen und notwendigen Treppenraumen dirfen keine Gegenstande abgestellt werden.

9.2 Brandschutzordnung, Feuerwehrplane, Flucht- und Rettungswegeplane

9.2.1 Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle ist eine Brandschutzordnung aufzustellen und durch

Aushang bekannt zu machen. In der Brandschutzordnung sind insbesondere festzulegen
1. die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten, sofern nach Nummer 9.3.2 erforderlich,
2. die MaBnahmen im Fall eines Brandes,

3. die Regelungen Uber das Verhalten bei einem Brand,

4. die MaBnahmen, die zur Rettung von Menschen mit Behinderung erforderlich sind.

9.2.2 Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrplane anzufertigen und der értlichen
Feuerwehr zur Verflgung zu stellen.

9.2.3 In jedem Geschoss muss der Flucht- und Rettungswegeplan des jeweiligen Geschosses an allgemein
zuganglicher Stelle gut sichtbar ausgehangt werden.

9.3 Verantwortliche Personen

9.3.1 Der Eigentiimer des Hochhauses ist fiir die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

verantwortlich.

9.3.2 Der Eigentiimer hat einen geeigneten und mit dem Hochhaus und dessen technischen Einrichtungen
vertrauten Brandschutzbeauftragten zu bestellen und der Brandschutzdienststelle zu benennen. Der
Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Einhaltung des genehmigten Brandschutzkonzeptes und der
sich daraus ergebenden Anforderungen an den betrieblichen Brandschutz zu iberwachen und dem
Eigentimer festgestellte Mangel zu melden. Satze 1 und 2 gelten nicht fiir Hochh&user mit nicht mehr als
30 m Héhe und mit Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m? Brutto-Grundflache lber dem ersten
Obergeschoss, sofern die Hochhauser keine Druckbeliiftungsanlagen haben.

9.3.3 Der Eigenttiimer kann die Verpflichtungen nach Nummer 9.3.1 und 9.3.2 durch schriftliche Vereinbarung
auf einen Betreiber Ubertragen, wenn dieser oder dessen beauftragter Betriebsleiter mit dem Hochhaus
und dessen Einrichtungen vertraut ist. Die Verantwortung des Eigentimers bleibt unberihrt.

9.4 Wiederkehrende Prifungen
Bei Hochhausern sollen wiederkehrende Priifungen durchgefliihrt werden.
10. Ubergangsvorschrift

Die Nummern 1 bis 9.3.3 finden keine Anwendung, wenn vor Ablauf des 31. Mai 2019 bei der zustédndigen Behdérde
ein vollstandiger Bauantrag eingegangen ist.

mindestens einen Monat vor Beseitigung bei der Bauaufsichtsbehérde

2 Wirkt sich die Beseitigung eines Gebaudes auf andere Weise auf die Standsicherheit anderer Geb&ude aus,
muss die Standsicherheit der anderen (auch nicht angebauten) Gebaude bauaufsichtlich geprift sein.
3 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni

1998 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABI. L 204
vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie Nr. 2006/96/EG (ABI. L 363 vom 20.12.2006, S. 81)
geandert worden ist, sind beachtet worden.
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4 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABI. L 204
vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie Nr. 2006/96/EG (ABI. L 363 vom 20.12.2006, S. 81)
geandert worden ist, sind beachtet worden.

5 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 (ber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABI. L 204
vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie Nr. 2006/96/EG (ABI. L 363 vom 20.12.2006, S. 81)
geandert worden ist, sind beachtet worden.

6 Soweit in dieser Richtlinie auf DIN-Normen Bezug genommen wird, sind diese im Beuth-Verlag GmbH,

BurggrafenstraBBe 6, 10787 Berlin, VDE-Bestimmungen auch im VDE-Verlag, Bismarckstra3e 33,
10625 Berlin, erschienen. Sie sind beim Deutschen Patentamt archivmaBig gesichert niedergelegt.

Anderungsvorschriften

Anderung der Verwaltungsvorschrift zur Séchsischen Bauordnung

Ziff. XXII der Verwaltungsvorschrift vom 1. Marz 2012 (SachsABI. S. 336, 353)

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums des Innern zur Anderung der
Verwaltungsvorschrift zur Sdchsischen Bauordnung

vom 7. August 2012 (SachsABI. S. 1031)

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums des Innern zur Anderung der
Verwaltungsvorschrift zur Séchsischen Bauordnung

vom 20. April 2017 (SachsABI. S. 635)

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums des Innern zur Anderung der
Verwaltungsvorschrift zur Séchsischen Bauordnung

vom 9. Mai 2019 (S&chsABI. S. 782)

Zuletzt enthalten in

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums fir Infrastruktur und Landesentwicklung
Uber die geltenden Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums flr Infrastruktur und
Landesentwicklung

vom 5. Dezember 2025 (SachsABI. SDr. S. S 286)

http://web:3000 Fassung vom 01.06.2019 Seite 72 von 72



	Verwaltungsvorschrift  des Sächsischen Staatsministeriums des Innern  zur Sächsischen Bauordnung  (VwVSächsBO)
	2    Begriffe
	3    Allgemeine Anforderungen
	4    Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden
	5    Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken
	6    Abstandsflächen, Abstände
	7    Teilung von Grundstücken
	9    Gestaltung
	10    Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten
	14    Brandschutz
	15    Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz
	16    Verkehrssicherheit
	17 bis 25 Bauprodukte, Bauarten
	26    Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
	27 bis 32
	28    Außenwände
	30    Brandwände
	31    Decken
	32    Dächer
	33    Erster und zweiter Rettungsweg
	34    Treppen
	35    Notwendige Treppenräume, Ausgänge
	36    Notwendige Flure, offene Gänge
	37    Fenster, Türen, sonstige Öffnungen
	38    Umwehrungen
	41    Lüftungsanlagen
	47    Aufenthaltsräume
	48    Wohnungen
	49    Stellplätze, Garagen
	Tabelle zu Ziffer 49.1.2
	50    Barrierefreies Bauen
	51    Sonderbauten
	53    Bauherr
	54    Entwurfsverfasser
	55    Unternehmer
	56    Bauleiter
	57    Aufbau und Zuständigkeiten der Bauaufsichtsbehörden
	58    Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden
	59    Grundsatz
	60    Vorrang anderer Gestattungsverfahren
	61    Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
	62    Genehmigungsfreistellung
	63    Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
	64    Baugenehmigungsverfahren
	65    Bauvorlageberechtigung
	66    Bautechnische Nachweise
	Tabelle zu Ziffer 66
	67    Abweichungen
	68    Bauantrag, Bauvorlagen
	69    Behandlung des Bauantrags
	70    Beteiligung der Nachbarn
	71    Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
	72    Baugenehmigung, Baubeginn
	73    Geltungsdauer der Genehmigung
	74    Teilbaugenehmigung
	75    Vorbescheid
	76    Genehmigung Fliegender Bauten
	77    Bauaufsichtliche Zustimmung
	79    Einstellung von Arbeiten
	80    Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung
	81    Bauüberwachung
	82    Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung
	83    Baulasten, Baulastenverzeichnis
	85    Zuständigkeitsregelungen für Aufgaben nach dem Baugesetzbuch
	90    Übergangsvorschriften
	In-Kraft-Treten
	Anhang  zur Verwaltungsvorschrift zur Sächsischen Bauordnung  (VwVSächsBO)
	Anlage 1
	Anlagen 2 und 3  (weggefallen)
	Anlage 4
	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern  über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen  (SächsEltBauR) 3

	Anlage 5
	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern  über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten  (Sächsische Beherbergungsstättenbaurichtlinie – SächsBeBauR)

	Anlage 6
	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern  über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten  (Sächsische Verkaufsstättenbaurichtlinie – SächsVerkBauR)

	Anlage 7
	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern  über den Bau und Betrieb von Schulen  (Sächsische Schulbaurichtlinie – SächsSchulBauR)4

	Anlage 8
	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern  über Fliegende Bauten  (SächsFlBauR)5, 6

	Anlage 9
	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Bau und Betrieb von Hochhäusern (Sächsische Hochhausbaurichtlinie – SächsHHBauR)


	Änderungsvorschriften
	Zuletzt enthalten in

